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Sehr geehrte Kolleginnen,
sehr geehrte Kollegen,

im Land Brandenburg ist bis zum Jahr 2050 infolge des Geburtendefizits mit einem Bevolkerungsriickgang
von derzeit 2,5 Millionen auf 1,8 Millionen Menschen zu rechnen. Zahlreiche Regionen werden vom Bevol-
kerungsriickgang, einer zuriickgehenden Erwerbsbevilkerung und einer Altersgesellschaft betroffen sein.
Deshalb ist es auch fur unseren Berufsstand von auBerordentlicher Bedeutung, qualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zur Verfiigung zu haben. Die standige Verkomplizierung des Steuerrechts und die sich ab-
zeichnenden Anderungen in unserer Beratungstatigkeit lassen uns mehr denn je auf qualifizierte Mitarbeiter
angewiesen sein. Ich mochte deshalb an dieser Stelle wiederholt dafiir werben, junge Leute zu Steuerfachan-
gestellten auszubilden, damit wir auch in Zukunft Gber gut ausgebildete Mitarbeiter verfligen. Ich bitte Sie
alle, Ausbildungsplétze zur Verfligung zu stellen und damit ausbildungswilligen jungen Menschen die M&g-
lichkeit einer Berufsausbildung zu geben. Ich bitte Sie auch, sich rechtzeitig nach geeigneten Ausbildungs-
platzbewerbern umzusehen.

Die Steuerberaterkammer und zahlreiche Berufsangehdrige sorgen seit Jahren durch vielféltige Initiativen
dafiir, dass der anspruchsvolle Beruf des Steuerfachangestellten unter Schulabgéngern bekannt wird.

Durch gemeinsame Anstrengungen von Kammermitgliedern und Kammer ist es uns in den letzten Jahren
immer wieder gelungen, das Verhaltnis von Auszubildenden und Ausbildungsbetrieben auf etwa gleichem
Niveau zu halten. Allerdings — und darauf weise ich nachdrticklich hin — reicht dies nicht aus, um den Erfor-
dernissen der kommenden Jahre gerecht zu werden. Von der Landesregierung winschen wir uns, die duale
berufliche Ausbildung weiter zu starken.

Ich mochte Sie auch daran erinnern, dass wir die erforderliche Qualitit unserer Beratungsleistungen nur auf-
recht erhalten kdnnen, wenn wir uns und unsere Mitarbeiter einer konsequenten Fort- und Weiterbildung
unterziehen. Das ist fur die Wettbewerbsféhigkeit unserer Kanzleien von aulierordentlicher Bedeutung.

Mit Beginn des Jahres 2010 ist die Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes zur Verpflichtung
geworden. Die damit im Zusammenhang stehenden Anderungen des EStG zur sogenannten ,,umgekehrten
MaRgeblichkeit” sind bereits fur den Veranlagungszeitraum 2009 — also fiir den Jahresabschluss 2009 - an-
zuwenden.

Uber die Einfiihrung eines Risikomanagementsystems in der Finanzverwaltung und die Auswirkungen auf
den Berufsstand hatte ich mehrfach berichtet. Mit der Fertigstellung der nachsten Stufe des bundeseinheitli-
chen Risikomanagementsystems fur ,,Unternehmer-Félle* wird der Ausbau der Automation in der Steuer-
verwaltung in eine neue Phase treten. Hinzu kommt die ab dem Veranlagungszeitraum 2011 beginnende
Verpflichtung zur elektronischen Ubermittlung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen sowie der
betrieblichen Steuererklarungen. Das wird die Arbeitsweise in unseren Steuerberaterpraxen deutlich verén-
dern. Wir sind gut beraten, uns und unsere Mitarbeiter frihzeitig auf diese Entwicklungen einzustellen.

Besonders herzlich begrifien mochte ich jene Kolleginnen und Kollegen, die vor wenigen Tagen ihre Bestel-
lungsurkunden erhalten haben. Ich wiinsche Ihnen eine erfolgreiche berufliche Téatigkeit und wirde mich
freuen, wenn sich der eine oder andere ehrenamtlich in einem der Ausschusse unserer beruflichen Selbstver-
waltung engagiert. Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die Aufgaben, die die Kammern
als berufliche Selbstverwaltungen zu erfillen haben, nicht geringer werden. Ich bitte gerade die jungen Kol-
leginnen und Kollegen ihre Erfahrungen und ihren Sachverstand in unsere Selbstverwaltungsgremien einzu-
bringen.

Mit freundlichen und kollegialen GriiRen

AR

Meier
Président
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I. Mitteilungen der Kammer

1. Gesprach mit Finanzstaatssekretarin Tro-
chowski

Am 27.01.2010 empfing der Prasident der Steuerberater-
kammer Brandenburg Reinhard Meier die Staatssekreta-
rin im Ministerium der Finanzen des Landes Branden-
burg, Frau Daniela Trochowski, zu einem Arbeitsge-
sprach in der Kammergeschéaftsstelle.

Im Beisein von Herrn Robert Oppermann, Steuerabtei-
lungsleiter, informierten Président Meier und Geschéfts-
fuhrer Wolfgang Hey (iber den Berufsstand im Land
Brandenburg sowie die aktuellen berufspolitischen
Schwerpunkte.

Die Staatssekretarin, die aufgrund ihres bisherigen beruf-
lichen Werdegangs mit dem Berufshild des Steuerbera-
ters gut vertraut ist, betonte das Interesse der Landesre-
gierung Brandenburg an der qualifizierten Téatigkeit der
Steuerberaterinnen und Steuerberater als Organe der
Steuerrechtspflege und deren Bedeutung fir das Steuer-
aufkommen und den Verbraucherschutz. Die derzeitige
Krise zeige, welche Konsequenzen der Verlust an Ver-
trauen habe. Erfolgreiches Wirtschaften setze vertrauens-
volles Verhalten voraus.

Président Meier betonte anhand des Leitbildes, dass eine
gelebte Berufsethik, die in gesetzlich verankerten Be-
rufspflichten wurzele und wichtige Verhaltensregeln fir
das tagliche berufliche Handeln liefere, fundamental und
wichtig fur das Selbstverstandnis des steuerberatenden
Berufs sei. Dariiber hinaus stelle die hohe Qualitat der
Beratungsleistungen des Steuerberaters einen zentralen
Wetthewerbsfaktor dar.

Weitere Gesprachsthemen waren die geplante Einfiihrung
des elektronischen Risikomanagementsystems (RMS) der
Finanzverwaltung, Forderung des Berufsstandes nach
einer durchgreifenden Vereinfachung des deutschen
Steuerrechts sowie Fragen der Aus- und Fortbildung.

Président Meier dankte abschlieBend dem Finanzministe-
rium fiir die tatkraftige Unterstiitzung bei der Ubernahme
der Steuerberaterpriifung.

2. Bekanntmachung zur Steuerberaterprifung
2010

Die gesetzlichen Voraussetzungen fir die Zulassung zur
Steuerberaterprifung ergeben sich aus § 36 Steuerbera-
tungsgesetz (StBerG) i.d.F. der Bekanntmachung vom
4. November 1975 (BGBI. | 1975, 2735) in der jeweils
geltenden Fassung. Die Voraussetzungen fiir den Antrag
auf verkirzte Priifung finden sich in § 37a Abs. 1 StBerG
und fur die Zulassung zur Eignungspriifung in § 37a
Abs. 2 StBerG.

Bewerberinnen und Bewerber, die zum Zeitpunkt der
Antragstellung im Land Brandenburg vorwiegend beruf-
lich tatig sind oder — wenn sie keiner beruflichen Tatig-

keit nachgehen — dort wohnen oder bei mehrfachem
Wohnsitz sich dort vorwiegend aufhalten, werden gebe-
ten, ihre Antrage auf Zulassung zur Steuerberaterpriifung
2010 mit den erforderlichen Unterlagen bis spatestens

30. April 2010

bei der Steuerberaterkammer Brandenburg ausschlie3lich
auf dem Postweg einzureichen. Die Antragstellung auf
elektronischem Wege ist nicht moglich.

Vor der Entscheidung Uber die Zulassung zur Prifung
wird der Antrag auf Vollstdndigkeit und Richtigkeit ge-
priift, eventuell fehlende Unterlagen werden angefordert.
Dem Antrag sind die Unterlagen nach § 4 Abs. 3 Nr. 2
und 3 DVStB als beglaubigte Fotokopie beizufligen.
Fotokopien oder Abschriften von erforderlichen Unterla-
gen missen von einer Behorde oder von einer sonstigen
Stelle, die zur Beglaubigung befugt ist, beglaubigt wer-
den. Der Beglaubigungsvermerk muss ein Dienstsiegel
enthalten.

Die Bescheinigungen uber die bisherige berufliche Tétig-
keit der Bewerberinnen und Bewerber miissen detaillierte
Angaben Uber Art und Umfang der Tatigkeit auf dem
Gebiet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehdrden
verwalteten Steuern enthalten. Die wdchentliche Arbeits-
zeit muss aus den Bescheinigungen hervorgehen.

Die Vorbildungsvoraussetzung der mehrjahrigen prakti-
schen Tatigkeit muss spatestens bei Beginn der schriftli-
chen Prifung erfullt sein.

Kdorperbehinderten Personen werden auf Antrag die ihrer
Behinderung entsprechenden Erleichterungen flr die
Fertigung der Aufsichtsarbeiten gewdhrt (8 18 Abs. 3
DVStB). Antrage dieser Art sollen zusammen mit dem
Antrag auf Zulassung zur Steuerberaterprifung oder zur
Eignungspriifung gestellt werden. Art und Umfang der
Kdorperbehinderung sind mit amtsarztlichem Attest nach-
zuweisen.

Formularvordrucke und weitere Informationen finden Sie
auf der Kammerhomepage unter

www.stbk-brandenburg.de

(Wie werde ich...?/Steuerberaterpriifung/Formulare und
Termine).

Die Gebiihren fiir die Verfahren nach dem Steuerbera-
tungsénderungsgesetz gliedern sich wie folgt:

Antrag auf Zulassung zur Steuerbera-
terprifung EUR 200,00
Prifungsgebuhr EUR 1.200,00
Antrag auf Erteilung einer verbindli-
chen Auskunft EUR 200,00
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Antrag auf Befreiung von der Steuer-

beraterpriifung EUR 200,00
Antrag auf Zulassung zur Prifung in
Sonderféllen gem. § 37a StBerG EUR 200,00

Die Gebihren sind unter Angabe des jeweiligen kon-
kreten Verwendungszwecks sowie Name, Vorname
auf das Konto der Steuerberaterkammer Brandenburg

Mittelbrandenburgische Sparkasse
Konto-Nr. 3503008003

BLZ 16050000

zu entrichten.

Die Prufungsgebihr fir die Steuerberaterprifung
betragt EUR 1.200,00.

Der Betrag ist unter Angabe des Verwendungszwecks
,»StB-Priifung, Name, Vorname* bei der Steuerberater-
kammer Brandenburg

Mittelbrandenburgische Sparkasse
Konto-Nr. 3503008003
BLZ 16050000

zu entrichten.

Die Zahlungsfrist hierfir ist der 31. Juli des jeweiligen
Prifungsjahres, in welchem die Bewerberin/der Bewer-
ber teilnehmen mdchte. Eine nicht rechtzeitige Zahlung
gilt als Verzicht auf die Zulassung zur Prifung (8 39
Abs. 2 StBerG).

Der schriftliche Teil der Steuerberaterpriifung 2010 wird
voraussichtlich vom 05.10. bis 07.10., jeweils ab
9.00 Uhr in Kdnigs Wusterhausen stattfinden.

Auf die gleichlautenden Erlasse der obersten Finanzbe-
horden der Lander Uber die Termine der schriftlichen
Steuerberaterprifung 2010 und die hierfir als Hilfsmittel
zugelassenen Textausgaben (Hilfsmittelerlass 2010) vom
05.01.2010 wird verwiesen.

Wir verweisen auch auf unsere Homepage unter
www.stbk-brandenburg.de/Amtl.-Bekanntmachungen.

3. Steuererklarungsfristen

Das Bundesministerium der Finanzen hat am 04. Januar
2010 die gleichlautenden Erlasse der obersten Finanzbe-
hérden der Lander hinsichtlich der Steuererklarungsfris-
ten fiir das Kalenderjahr 2009 veréffentlicht. Die Steuer-
erklarungen missen danach grundsatzlich bis zum 31.
Mai 2010 abgegeben werden. Werden sie durch Perso-
nen, Gesellschaften, Verbénde, Vereinigungen, Behdrden
oder Korperschaften i. S. d. 88 3 und 4 StBerG angefer-
tigt, verlangert sich die Frist automatisch bis zum
31. Dezember 2010. In begriindeten Einzelféllen ist eine
Fristverlangerung bis zum 28. Februar 2011 mdglich.

Nach dem Schreiben bleibt es den Finanzadmtern vorbe-
halten, Erklarungen mit angemessener Frist fur einen
Zeitpunkt vor Ablauf der allgemein verlangerten Frist
anzufordern. VVon dieser Mdglichkeit soll insbesondere
Gebrauch gemacht werden, wenn

— fir den vorangegangenen Veranlagungszeitraum die
erforderlichen Erklarungen verspatet oder nicht ab-
gegeben werden,

— fiir den vorangegangenen Veranlagungszeitraum kurz
vor Abgabe der Erklarung bzw. vor dem Ende der
Karenzzeit nach § 233a Abs. 2 Satz 1 AO nachtrégli-
che Vorauszahlungen festgesetzt wurden,

— sich aus der Veranlagung fur den vorangegangenen
Veranlagungszeitraum eine hohe Abschlusszahlung
ergeben hat,

— hohe Abschlusszahlungen erwartet werden,

— fiir Beteiligte an Gesellschaften und Gemeinschaften
Verluste festzustellen sind oder

— die Arbeitslage der Finanzamter es erfordert.

4. Horizonte 2010 — Gemeinsamer Neujahrsemp-
fang der Brandenburger Kammern

Unter dem Motto ,,Horizonte 2010 fand am 27. Januar
2010 zum zweiten Mal in Brandenburgs Landeshaupt-
stadt Potsdam der gemeinsame Neujahrsempfang der
Kammern statt. Ministerprésident Matthias Platzeck sagte
in seinem GruBwort: ,,Die Kammern sind verléssliche
Partner auch in Krisenzeiten.“ Fir die Wirtschaftskam-
mern begriite der Prasident der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Potsdam, Dr.-Ing. Victor Stimming, die
Géste.

Die Begriung fur die Freiberufskammern tibernahm der
Président des Landesverbandes der Freien Berufe Bran-
denburg e. V., Dipl.-Med. Thomas Schmidt. Fur die
Heilberufekammern sprach der Préasident der Landes-
zahnérztekammer Brandenburg, Dipl.-Stom. Jirgen Her-
bert. Die Steuerberaterkammer Brandenburg wurde durch
deren Préasidenten, Herrn Reinhard Meier, vertreten.

Im Dorint-Hotel Potsdam hatten die fast 500 geladenen
Gaste aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport und dem
offentlichen Leben Brandenburgs und Berlins — unter
ihnen SPD-Bundestagsfraktionschef Dr. Frank-Walter
Steinmeier, Brandenburgs Arbeitsminister Gunter Baaske
und Wissenschaftsministerin Dr. Martina Minch — die
Gelegenheit, neue Kontakte zu kniipfen und bestehende
zu pflegen.
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5. Verabschiedung des Prasidenten des Landge-
richts Cottbus, Herrn Bernd Walter, und Ein-
fihrung seines Amtsnachfolgers, Herrn Klaus-
Christoph Clavée

Der Minister der Justiz Dr. Volkmar Schoneburg hatte
am 29.01.2010 zur offiziellen Verabschiedung des Prasi-
denten des Landgerichts Bernd Walter in den Ruhestand
und zur Amtseinfiihrung des zukiinftigen Présidenten des
Landgerichts Cottbus, Herrn Vizeprasidenten des Land-
gerichts Klaus-Christoph Clavée in den Stadtverordne-
tensaal der Stadt Cottbus eingeladen.

Der Justizminister wiirdigte in dieser Feierstunde, zu der
neben dem Présidenten des Brandenburgischen Oberlan-
desgerichts Prof. Dr. Farke und den Mitarbeitern des
Landgerichts eine Vielzahl von Vertretern aus dem 06f-
fentlichen Leben, aus der Justiz der Lander Brandenburg
und Berlin, aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur
sowie Verwandte, Freunde, berufliche und personliche
Weggeféhrten der Herren Walter und Clavée erschienen
waren, die Téatigkeit des Landgerichts und seiner Repra-
sentanten.

Der Geschéftsflihrer der Steuerberaterkammer Branden-
burg, Wolfgang Hey, (iberbrachte die Glickwiinsche und
GriRe der Angehodrigen der steuerberatenden Berufe im
Land Brandenburg.

6. 7. Deutscher Finanzgerichtstag in Koln

Der Richter am Bundesfinanzhof Jirgen Brandt, Prési-
dent des Deutschen Finanzgerichtstages, erdffnete den
7. Deutschen Finanzgerichtstag mit dem Thema

,,Steuerrecht in der Finanzkrise*.

Das zunehmende Interesse an dieser dffentlichkeitswirk-
samen AuBendarstellung der Finanzgerichtsbarkeit und
ihrer Positionen zum Stand und zur Entwicklung des
Steuerrechts zeigte deutlich, dass von einem ,,verflixten
7. Jahr* hier gar nicht die Rede sein kann.

Nach den GruRRworten des Oberburgermeisters der Stadt
Koln Jurgen Roters, dem Présidenten des Bundesfinanz-
hofs Dr. h. c. Wolfgang Spindler und dem Vertreter des
Bundesministeriums der Justiz Ministerialdirektor Dr.
Hubert Weis folgten 6 Vortrdge und eine Podiumsdiskus-
sion.

Der Gastredner Bundesminister a. D., Dr. Heiner GeiBler,
auBerte sich wie auch nachfolgend der Richter des
BVerfG, Prof. Dr. Michael Eichberger, kritisch zur soge-
nannten Gesundheitsreform. Prof. Dr. Kerstin Schneider
von der Universitdt Wuppertal sprach sich aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht Uberwiegend positiv zu den erfolg-
ten MalRnahmen aus, mahnte aber auch die Grenzen
steuerpolitischer Lenkungsmafinahmen an. Sie forder-
te inshesondere auch eine intergenerative Gerechtigkeit
ein.

Dr. Wolfgang Haas, Leiter der BASF-Steuerabteilung,
monierte die sténdige Einzelfallgesetzgebung, geringe

Halbwertzeit, Rickwirkungen und Nichtanwendungs-
erlasse und attestierte dem deutschen Unternehmenssteu-
errecht nur eine eingeschréankte Krisentauglichkeit.

Prof. Dr. Norbert Herzig erlauterte zur Reform des Bi-
lanzsteuerrechts das Dreieck der Rechnungslegung (HGB
— IFRS, US-Gaap — Steuerliche Gewinnermittlung) und
setzte sich kritisch mit den bilanztheoretischen Grundla-
gen auseinander (Schmalenbach > dualistische Bilanzauf-
fassung schlichtweg ,unwissenschaftlich*; Moxter >
»Wer den Gewinn richtig ermitteln will, muss das
Vermdogen falsch ermitteln.*) Ausblick u. a.: Einheitsbi-
lanz nach BilMoG nicht mehr tauglich als gesetzgeberi-
sches Leitbild. Der abschlielende Vortrag von RiFG Dr.
Matthias Loose beleuchtete das Spannungsfeld von In-
solvenz- und Steuerrecht.

Die Podiumsdiskussion ,,Steuerrechtsgestaltung in der
Finanzkrise* moderierte der Préasident des Finanzgerichts
Baden-Wurttemberg, Dr. Hans Peter Korte. Mit verschie-
denen Ansétzen diskutierten Karoline Linnert, Blrger-
meisterin und Finanzsenatorin der Freien Hansestadt
Bremen, Dr. Daniel Volk, MdB, Mitglied Finanzaus-
schuss, FDP, Ministerialdirigent Dr. Steffen Neumann,
Finanzministerium des Landes NRW, WP/StB Harald
Elster, Prasident des Steuerberater-Verbandes Kéln, Prof.
Dr. Ekkehart Reimer, Universitdt Heidelberg und RA
Prof. Dr. Harald Schaumburg, Bonn.

Im Ergebnis zeigte die Tagung, dass es quasi ein Steuer-
recht in der Krise nicht geben kann, dass aber krisen-
bedingt die Politik immerhin den Mut gezeigt hat, Nach-
besserungen an fragwirdigen Steuerregelungen vor-
zunehmen.

Der 7. Finanzgerichtstag hat erfolgreich die Mdglichkei-
ten zur Fortentwicklung des Steuerrechts aus der beson-
deren Sicht der Judikative aufgezeigt.

Die Steuerberaterkammer Brandenburg wurde durch den
Prasidenten, Reinhard Meier, Steuerberater/Rechtsanwalt,
vertreten.

7.  Technisches Finanzamt wird in den Branden-
burgischen IT-Dienstleister integriert

Potsdam — Das Technische Finanzamt (TFA) in Cottbus
wird zum 1. Januar 2010 in den Landesbetrieb ,,Branden-
burgischer 1T-Dienstleister (ZIT-BB) integriert. Das
teilten die Sprecherin des Finanzministeriums Ingrid
Mattern und Innenministeriumssprecher Ingo Decker
heute in Potsdam mit. Im Jahr 2008 hatte die Landesre-
gierung beschlossen, dass ab 2009 alle Ministerien des
Landes und deren nachgeordneten Bereiche ihre IT-
Infrastrukturaufgaben und die dafiir verantwortlichen
Mitarbeiter in den ZIT-BB Uberleiten.

Das Technische Finanzamt ist die EDV-Zentrale der
brandenburgischen Steuerverwaltung. Hier werden alle
Steuerbescheide gerechnet, gedruckt und von dort an die
Biirger versendet. Da die Organisation der Landesfinanz-
verwaltung durch Bundesgesetz geregelt ist, muss das
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TFA als Finanzbehorde erhalten bleiben. Auch nach der
Eingliederung untersteht das TFA deshalb der Fach- und
Dienstaufsicht des Finanzministeriums. Im TFA arbeiten
148 Beschéftigte.

Der IT-Landesbetrieb gehdrt zum Geschéftsbereich des
Innenministeriums. Er hatte zum 1. Januar 2009 als neuer
zentraler Dienstleister fur die Informationstechnik der
gesamten Brandenburgischen Landesverwaltung seine
Arbeit aufgenommen. Mit der Eingliederung des TFA
wird die schrittweise Integration der 1T-Strukturen der
Landesverwaltung als Beitrag zur Verwaltungsmoderni-
sierung fortgesetzt. Bislang wurden die IT-Infra-
strukturen des Innenministeriums, des Finanzministeri-
ums und des Landesamtes flr Bergbau, Geologie und
Rohstoffe in den ZIT-BB uberfiihrt. Mitte Januar 2010
sollen das Ministerium fir Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz, das Landesumweltamt und das Lan-
desamt fur Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flur-
neuordnung folgen.

(Gemeinsame Pressemitteilung: Ministerium der Finan-
zen und Ministerium des Innern des Landes Brandenburg
vom 30.12.2009)

8.  Bundesweite Online-Steuerberater-Befragung
hier: Befragungsergebnisse

Steuerexperten aus ganz Deutschland beurteilen die Lei-
stungen der Finanzdmter Uberwiegend positiv, erkennen
aber noch Steigerungspotenzial bei der Bearbeitung von
Einsprlichen und Steuererklarungen. Das sind erste Er-
gebnisse der erstmaligen bundesweiten Online-Befra-
gung der Steuerberater und Lohnsteuerhilfevereine durch
die Steuerverwaltungen der Lander.

Die in dieser Form zum ersten Mal durchgefiihrte Befra-
gung der Steuerverwaltungen der Lander wurde durch
das Bundesministerium der Finanzen sowie den Deut-
schen Steuerberaterverband, die Bundesverbénde der
Lohnsteuerhilfevereine und die Steuerberaterkammern
des Bundes und der Lander unterstiitzt und fand im Zeit-
raum vom 15. September 2009 bis 31. Dezember 2009
statt. Aus ganz Deutschland nahmen rund 5.600 Steuer-
berater und 2.900 Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfe-
vereine teil. Insgesamt wurden rund 32.600 Fragebtgen
fur die Finanzémter ausgefulit.

Erfreulich ist, dass die Beteiligungsquote der Steuerbera-
ter im Land Brandenburg 8,53 % betrug (bundesweit:
6,65 %).

Die Befragungsergebnisse zeigen ein positives, zudem
weitgehend homogenes Bild: Im Gesamturteil lauten
50% aller Antworten auf ,,sehr zufrieden“ oder ,,zufrie-
den®, weitere 30% der Antworten zeigen eine noch
Uberwiegende Zufriedenheit auf. Die hdchsten Wert-
schétzungen erfuhren die fachliche Kompetenz und das
blrgerfreundliche Verhalten der Beschéftigten in den
Finanzamtern. Fur nicht durchweg zufriedenstellend

hielten die Steuerberater und Lohnsteuerhilfevereine die
Bearbeitungsdauer von Steuererklarungen, vor allem aber
von Einspriichen. Auch die Zusammenarbeit verschiede-
ner Arbeitsbereiche des Finanzamtes und die Einheitlich-
keit der Rechtsanwendung ist nach dem Eindruck der
Befragten vielerorts noch verbesserungsfahig. Uber alle
Fragen hinweg bewerteten die Lohnsteuerhilfevereine die
Finanzamter im Durchschnitt etwas besser als die Steuer-
berater, was sicher auch darauf zuriickzufiihren ist, dass
bei der Besteuerung von Arbeitnehmern im Regelfall
einfachere Sachverhalte zu beurteilen sind.

Die Befragungsergebnisse werden jetzt von den Landes-
finanzbehdrden intensiv ausgewertet. Auf Bundesebene
sind zudem Gespréache mit den Spitzenorganisationen der
Steuerberater und der Lohnsteuerhilfevereine geplant.
Fest steht schon jetzt: Die Befragung liefert wertvolle
Erkenntnisse Uber die Zusammenarbeit zwischen den
steuerberatenden Berufen und den Finanzbehérden und
damit auch Ansatzpunkte fiir mogliche Verbesserungs-
maRnahmen. Verbesserungspotenzial wird besser erkenn-
bar, evtl. Defizite lassen sich so gezielt abstellen. Das
gegenseitige Verstandnis und das gemeinsame Interesse
an mdglichst reibungslosen Verfahrensabldufen werden
gefordert.

9. Genehmigung des Jahresabschlusses 2008 und
des Finanzplanes 2010 durch das Ministerium
der Finanzen des Landes Brandenburg

Das Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg
hat mit Schreiben vom 22. Dezember 2009, Aktenzei-
chen: 36 — S 0898 — 409, den Jahresabschluss 2008 und
den Finanzplan 2010 genehmigt.

10. Verleihung der Berechtigung zur Fiihrung der
Berufsbezeichnung ,,Landwirtschaftliche
Buchstelle* — Prifungstermine und Anmelde-
fristen

Im Einvernehmen mit dem Sachkundeausschuss wird als
Termin flr die Durchfiihrung der miindlichen Priifung zur
Verleihung der Berufsbezeichnung ,,Landwirtschaftliche
Buchstelle* im Jahre 2010 der

7. Dezember 2010

in der Geschaftsstelle der Steuerberaterkammer
Brandenburg festgelegt.

Antrage auf Prifungsdurchfiihrung und Prifungsbefrei-
ung sind bis zum

31. Oktober 2010
bei der Steuerberaterkammer Brandenburg einzureichen.
Interessenten fur prifungsorientierte Seminare wenden

sich bitte an die HLBS Informationsdienste GmbH, Tele-
fon: 02241-8661770.

StBK Brandenburg — Mitteilungsblatt 01/10

Seite 7



11. Bundesweiter Steuerberater-Suchdienst:
Eintragungen jederzeit kostenfrei moglich!

Der Steuerberater-Suchdienst in der Internet-Présentation
der Kammer erstreckt sich durch den Zusammenschluss
der Suchdienste der 21 Steuerberaterkammern auf das
gesamte Bundesgebiet. Im bundesweiten Suchdienst der
Steuerberaterkammer sind (ber 23.000 Steuerberater
bzw. Steuerberatungsgesellschaften aus Deutschland er-
fasst. Die Eintragung ist kostenfrei. Der Suchdienst ver-
zeichnet wachsende Nutzerquoten: Aktuell sind es (ber
30.000 Suchanfragen pro Monat.

Besonders erfreulich: Die Praxen der Steuerberaterkam-
mer Brandenburg verzeichnen bundesweit relativ die
meisten Nutzer-Anfragen!

Der Suchdienst bietet dem Nutzer und inshesondere dem
(potenziellen) Mandanten die Madglichkeit, einen oder
mehrere, seinen Anforderungen entsprechende Steuerbe-
rater insbesondere nach den Kriterien Ort (bzw. Postleit-
zahl), Arbeitsgebiete, Branchenkenntnisse und/oder
Fremdsprachenkenntnisse in ganz Deutschland zu su-
chen.

Mit der Teilnahme am Suchdienst werden das gesamte
Kenntnisspektrum der Kammermitglieder sowie die
regionale Prasenz einer interessierten Offentlichkeit
vorgestellt. Die Aufnahme in den Suchdienst ist weiter-
hin jederzeit kostenfrei mdglich. Der Fragebogen zur
erstmaligen Aufnahme in den Suchdienst kann bei der
Geschaftsstelle angefordert werden. Zusétzlich steht er
im Internet unter www.stbk-brandenburg.de (Mitglieder/
Kammerservice/StB-Suchservice/Fragebdgen) zum Her-
unterladen zur Verfligung.

12. DWS-Gutachtendienst unterstiitzt Steuerbera-
ter bei der Beantwortung schwieriger Steuer-
rechtsfragen qualifiziert und effizient

Die rasante Entwicklung der steuerrechtlichen Gesetzge-
bung und Rechtsprechung macht es fur Steuerberater
zunehmend schwieriger, zu jeder steuerrechtlichen Fra-
gestellung schnell die passende Antwort zu finden. Der

Gutachtendienst des DWS-Instituts

leistet einen Beitrag zur Qualitatssicherung in der tagli-
chen Beratungspraxis und erstellt fir Steuerberater, Steu-
erbevollméchtigte und  Steuerberatungsgesellschaften
ausfiihrliche, wissenschaftlich fundierte Gutachten.
Bearbeitet werden Fragestellungen aller Themengebiete
des nationalen und internationalen deutschen Steuer- und
Verfahrensrechts mit Ausnahme des Berufs- und Gebih-
renrechts. Insbesondere ist ein Einsatz der Stellungnah-
men in Betriebsprifungen und finanzgerichtlichen Pro-
zessen geeignet. Da es sich um unparteiische Gutachten
handelt, genielt der DWS-Gutachtendienst eine hohe
fachliche Anerkennung und wird bereits von vielen Steu-
erberatern fir eine erfolgreiche Arbeit konsultiert.

Auf eine schriftliche Anfrage an die unten aufgefiihrten
Kontaktdaten des DWS-Instituts hin erfolgt umgehend

ein entsprechendes Angebot unter Angabe des voraus-
sichtlichen Honorars und der Bearbeitungsdauer. Die
Darstellung des Sachverhaltes sowie der konkreten Fra-
gestellungen kann per E-Mail, Fax oder auf dem Postweg
und auch Uber die jeweilige Steuerberaterkammer einge-
reicht werden. Sobald die Einverstandniserklarung vor-
liegt, wird mit der Erstellung des Gutachtens begonnen.
Das Honorar furr die Erstellung eines Gutachtens richtet
sich nach dem voraussichtlichen Zeitaufwand in Abhéan-
gigkeit vom Umfang und Schwierigkeitsgrad des Falles.
Ein auflergewohnlich hoher Gegenstandswert kann die
Preisfindung beeinflussen. Anfragen mit einem Scha-
densersatzwert Uber 500.000 € werden nur bearbeitet,
wenn der Anfragende die Kosten fur eine Einzelhaft-
pflichtversicherung des DWS-Instituts Gbernimmt. Sollte
die Anfrage nach Beginn der Bearbeitung noch um weite-
re Punkte ergénzt werden, bleibt eine angemessene Erho-
hung des Honorars vorbehalten.

Ansprechpartnerin - fir weitere Fragen zum DWS-
Gutachtendienst oder eine steuerrechtliche Vorabein-
schétzung des klarungsbedurftigen Sachverhaltes ist Frau
Dipl.-Kffr. Cornelia Kindler, StBin.

Ausgewdhlte Gutachten werden mit Genehmigung des
Auftraggebers anonymisiert vertffentlicht in ,,Deutsche
Steuer-Praxis“ (DStP). Das Grundwerk zur Fortsetzung
bzw. das Loseblattwerk als regelmaBige Erganzung sind
erhaltlich beim Verlag Dr. Otto Schmidt, Koéln, Internet:
www.otto-schmidt.de.

Kontaktdaten:

Anschrift:

DWS-Institut, Gutachtendienst,
Neue Promenade 4,

10178 Berlin oder

Postfach 02 24 09,

10126 Berlin

E-Mail: info@dws-institut.de
Internet: www.dws-institut.de
Telefon: 030 / 24 62 50-10
Telefax: 030 / 24 62 50-50

Das Deutsche wissenschaftliche Institut der Steuerberater
e.V. (DWS-Institut) wird von der Bundessteuerberater-
kammer und den regionalen Steuerberaterkammern ge-
tragen. Unterstlitzt von zwei wissenschaftlichen Arbeits-
kreisen befasst es sich mit steuer- und berufsrechtlichen
Grundsatzfragen. Ferner hat es sich die berufspraktische
Forderung der Gesamtheit der Steuerberater in der Bun-
desrepublik Deutschland durch einen Gutachtendienst,
Fortbildungsveranstaltungen und die Herausgabe von
Fachschriften zur Aufgabe gemacht.

13. Finanzminister Dr. Helmuth Markov trifft neu
bestellte Steuerberaterinnen und Steuerberater

Am 22. Méarz 2010 war der Brandenburger Finanzminis-
ter Dr. Helmuth Markov Ehrengast bei der feierlichen
Bestellung von Steuerberaterinnen und Steuerberatern der
Steuerberaterkammer Brandenburg. Nach Abschluss der
Steuerberaterpriifungen erhielten die ersten sechzehn
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Steuerberater im Inselhotel Potsdam-Hermannswerder
ihre Bestellungsurkunden. Uberreicht wurden die Urkun-
den gemeinsam von Prasident Meier und Minister
Dr. Markov.

Neben Angehdrigen der neuen Kolleginnen und Kollegen
waren auch Mitglieder des Prufungsausschusses sowie
Frau Zwernemann-Kruger und Herr Wawro als Vertreter
der Steuerberaterverbdnde sowie Herr Hans-Holger
Bichler, Vorsitzender des Landesverbandes der Deut-
schen Steuergewerkschaft, der Einladung gefolgt.

Président Meier betonte die Bedeutung qualifizierter
Steuerberaterinnen und Steuerberater fiir die Wirtschaft
des Landes Brandenburg. Steuerberater seien als Organe
der Steuerrechtspflege ein wichtiges Bindeglied zwi-
schen Finanzverwaltung und Steuerpflichtigen und unter-
lagen als Angehorige eines Freien Berufs besonderen
Berufspflichten, weshalb ihnen ein hoher Vertrauensvor-
schuss durch die Mandanten entgegengebracht werde.
Steuerberater ubten ihren Beruf verschwiegen, unabhén-
gig, eigenverantwortlich und gewissenhaft aus.

Minister Dr. Markov wiirdigte die Tatigkeit der Steuerbe-
raterkammer Brandenburg und ihrer Mitglieder. Steuer-
berater sei ein anspruchsvoller Beruf, der fiir ein funktio-
nierendes Gemeinwesen unerlasslich ist.

Der Geschéftsflihrer der Steuerberaterkammer Branden-
burg, Wolfgang Hey, gab Hinweise fur die berufliche
Tatigkeit und uberreichte eine Reihe von Unterlagen fur
die berufliche Praxis.

Wir winschen allen neu bestellten Kolleginnen und Kol-
legen einen guten und erfolgreichen Berufsstart!

14. Aufruf zur Teilnahme am Lastschriftverfah-
ren

Bei nunmehr (ber tausend Kammermitgliedern und mehr
als 250 weiteren Beratungsstellen und dem dabei zu
realisierenden Zahlungsverkehr missen wir alle Mog-
lichkeiten zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes
nutzen.

In der Vergangenheit haben sich immer wieder Probleme
bei der rechtzeitigen Uberweisung von Kammerbeitra-
gen, Gebuhrenbescheiden und -rechnungen ergeben. Dies
hat sowohl fiir uns als auch fiir unsere Mitglieder einen
zusétzlichen Verwaltungsaufwand gebracht, der durchaus
vermieden werden kann. Gegenwartig nutzen ca. 400
Teilnehmer das von uns angebotene Lastschriftverfahren,
wodurch der Verwaltungsaufwand zwar gesenkt werden
konnte, aber bei Weitem noch nicht den tatsdchlichen
Madglichkeiten entspricht.

Um den Zahlungsverkehr weiter zu vereinfachen, missen
wir einen deutlich héheren Anteil an Teilnehmern am
Lastschriftverfahren erreichen. Das bringt selbstverstand-
lich auch Vorteile fir jene Kolleginnen und Kollegen, die
bisher unser Angebot nicht nutzen.

Wir haben als Anlage zu diesem Mitteilungsblatt wie-
derum ein Formular beigeflgt, auf dem die Einzugs-
ermachtigung erteilt werden kann. Unsere Bitte: Er-
teilen Sie die Einzugsermachtigung umgehend, soweit
dies noch nicht geschehen ist.

15. Finanzgericht Berlin-Brandenburg
hier: Zahlkartenerhebung — Statistische Erfas-
sung

Der Prasident des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg hat
sich mit Schreiben vom 18. Dezember 2009 wie folgt an
die Steuerberaterkammer Brandenburg gewandt:

»,Die neue Statistikanordnung zwingt das Finanzgericht
ab dem 01.01.2010 zu verschiedenen Anderungen bei
dem statistischen Erfassen der Verfahren. Haufig enthal-
ten die bei Gericht eingereichten Klageschriften aller-
dings trotz der in § 65 Abs. 1 Finanzgerichtsordnung
geregelten Vorgaben nur wenige Angaben. Dieser Um-
stand erschwert das statistische Erfassen der Verfahren in
hohem Mal3e.

Vor diesem Hintergrund wirde es die Arbeit des Finanz-
gerichts ungemein erleichtern, wenn bei Klageerhebung
die Prozessbevollmdchtigten neben dem angefochtenen
Bescheid zumindest angében, wenn dieser Bescheid auf
einer Schatzung oder auf den Ergebnissen einer Betriebs-
priifung bzw. Steuerfahndungspriifung beruht.

Ich ware Ihnen sehr verbunden, wenn Sie in diesem Sinne
die Kammerangehdrigen unterrichten kdnnten. Schon
jetzt bedanke ich mich fir Ihre Bemiihungen.*

Wir bitten unsere Kammermitglieder, dem Wunsch des
Finanzgerichtes zu entsprechen.

16. Bericht tber die Mitgliederbewegung im Zeit-
raum 01.01.2010 bis 31.03.2010

1. Anerkennung von Steuerberatungsgesellschaften

ATAX Steuerberatungsgesellschaft 10.02.2010
UG (haftungsbeschrankt)
2. Verlegung der beruflichen Niederlassung

- Zugange -

Steuerberater/Steuerbevollméchtigte
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Berlin
Dipl.-Kffr. 01.01.10 Verlegung
Nicole Herbst, von Kammer
Steuerberaterin Berlin
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Dipl.-FW (FH)
Dipl.BW (FH)
Jan Pfeiffer
Steuerberater

Ingo-Lutz Tielker
Steuerberater

Dipl.-Kfm.
Ingo Jéager
Steuerberater

Peter P. Sliwka
Steuerberater

Heidrun Oehlmann
Steuerberaterin vBP

Andreas Bachhoffer
Steuerberater

01.01.10

01.01.10

08.01.10

20.01.10

01.02.10

20.02.10

Verlegung
von Kammer
Sachsen-
Anh,

Verlegung
von Kammer
Berlin

Verlegung
von Kammer
Berlin

Verlegung
von Kammer
Stuttgart

Verlegung
von Kammer
Berlin

Verlegung
von Kammer
Berlin

Steuerberatungsgesellschaften

Fenniger & Kollegen
Steuerberatungsgesell-

schaft mbH

16.01.10 Verlegung

von Kammer
Berlin

- Bestellung bzw. Wiederbestellung

von Steuerberatern -

Dipl.-Finw.
Hans-Dieter Haas
Steuerberater

Dipl.-BW (BA)
Jana Forster
Steuerberaterin

Dipl.BW (FH)
Simone Boehm
Steuerberaterin

Thomas Brunow
Steuerberater

Antje Dethloff
Steuerberaterin

Jeannette Gramer
Steuerberaterin

Nico Hannemann

16.12.2009

24.02.2010

22.03.2010

22.03.2010

22.03.2010

22.03.2010

22.03.2010

Dirk Jeran
Steuerberater

Dipl.-FW (FH)
Jana Karl
Steuerberaterin

Diplom-FW (FH)
Katja Lebelt
Steuerberaterin

Oliver Piater
Steuerberater

Kerstin Schilling
Steuerberaterin

Kerstin Schuder
Steuerberaterin

Christian Schilzke
Steuerberater

Undine Schwietzke
Steuerberaterin

Dipl.-Kfm.(FH)
Marko Semt
Steuerberater

Silke Wendt
Steuerberaterin

Ellen Krissel
Steuerberaterin

Dipl.-Kfm.
Rainer Lischen
StB vBP

Dipl.-FW (FH)
Brita Schwanke
Steuerberaterin

Dipl.-Finw.
Elke Adolf
Steuerberaterin

22.03.2010

22.03.2010

22.03.2010

22.03.2010

22.03.2010

22.03.2010

22.03.2010

22.03.2010

22.03.2010

22.03.2010

- Abgange -
Steuerberater

31.12.09 Verlegung nach
Kammer Berlin

31.12.09 Verlegung nach
Kammer
Niedersachsen

31.12.09 Verlegung nach

Kammer Berlin

20.01.10 Verlegung nach
Kammer Kdln

Steuerberatungsgesellschaften

- keine -

Steuerberater 3. Bekanntgabe von Mitgliederléschungen gem.
8§ 45 bzw. § 54 StBerG
Axel Haberer 31.12.2009
Steuerberater
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Dipl.-Wirtsch. 31.12.2009 Eleonore Hay 21.03.1955

Dr. Gerhard Sostak Steuerberater vBP
Steuerberater
Marita Kedziorski 23.03.1955
Rolf Haberlandt 25.12.2009 Steuerberaterin
Steuerberater
Silvester Pinger 03.03.2010 Zu ihrem 60. Geburtstag Ubermitteln wir die
Steuerbevollméchtigter besten Wunsche an:
Fenniger Steuerberatungsgesellschaft ~ 15.01.2010 Ulrich Marschall 22.01.1950
mbH Steuerberater
interna Steuerberatungsgesellschaft ~ 08.03.2010 Renate Noack 27.01.1950
mbH Steuerberaterin
Jurgen Lange 06.02.1950
Steuerberater

17. Geburtstage und Berufsjubilden von Kam-

mermitgliedern Ute Falke 19.02.1950
Steuerberaterin

Ihren 50. Geburtstag feierten folgende Peter-Jiirgen Riese 21.02.1950
Kolleginnen und Kollegen: Steuerberater

Klaus Weihaar 19.01.1960

Steuerberater Auf 65 Lebensjahre konnen zurtickblicken:
Heidrun Brandt 27.01.1960 Ulrike Piesold 04.02.1945
Steuerberaterin Steuerberaterin

Petra Sasse _ 31.01.1960 Christel Seiler 28.02.1945
Steuerberaterin Steuerberaterin

Gabriela Starck 05.02.1960 Michael Behrndt 06.03.1945
Steuerberaterin Steuerberater Wirtschaftsprifer

Anette Mommertz 13.02.1960 Karl Ulrich Théns 19.03.1945
Steuerberaterin Steuerberater

Yvonne Leiter 04.03.1960

Steuerberaterin Seinen 70. Geburtstag konnte begehen:

Dr. Frank Dietrich 30.03.1960 Klaus Dietrich Adam 04.01.1940
Steuerberater Steuerberater vBP

Ralph Zimmer 31.03.1960

Zu seinem 75. Geburtstag Ubermitteln wir die

Steuerberater besten Wiinsche an:

Zum 55. Geburtstag gratulieren wir: Erich Becker 25.03.1935
Steuerberater

Matthias Haas 07.01.1955 Berufsiubils

Steuerberater erutsjubiiaen

Elmar Ziegenhagen 15.01.1955 . . .

Steuerberater Dem Berufsstand gehért seit 20 Jahren an:

Martin Jung 26.01.1955

Steuerberater Rotraud Knat_)e 01.01.1990
Steuerberaterin

Wilfried Stevens 19.02.1955

Steuerberater Bernhard Schubert 24.01.1990
Steuerberater
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Dipl.-Kfm. Klaus Peter Ohme
Steuerberater Wirtschaftspriifer

Dipl.-Betrw. Frank Buchmann
Steuerberater

Cornelia GraB-Lilienweil3
Steuerberaterin

Dipl.-Kfm. Detlef Busch
Steuerberater Wirtschaftsprifer

Dipl.-Kfm. Dietmar Harde
Steuerberater

Barbara Leske
Steuerberaterin

Dipl.-Volksw. Thomas Zimdars
Steuerberater Wirtschaftsprifer

Dipl.-Ok. Uwe Boche
Steuerberater

Dipl.-Wirtsch. Dorit Bender
Steuerberaterin

Rita Badke
Steuerbevollméchtigte

Christine Breitsprecher
Steuerbevollméchtigte

Edeltraud Grabow
Steuerbevollméchtigte

Manfred Hoffmann
Steuerbevollméchtigter

Ursula Koppel
Steuerbevollméchtigte

Angela Olbrich
Steuerbevollméchtigte

Dipl.-Ok. Dipl.-Jur. Artur P6the
Steuerbevollméchtigter

Ingrid Prill
Steuerberaterin

Frank Rogalli
Steuerberater

llona Wolf
Steuerbevollméchtigte

Gisela Hornburg
Steuerbevollméchtigte

01.02.1990

06.02.1990

07.02.1990

08.02.1990

12.02.1990

27.02.1990

27.02.1990

28.02.1990

01.03.1990

16.03.1990

16.03.1990

16.03.1990

16.03.1990

16.03.1990

16.03.1990

16.03.1990

16.03.1990

16.03.1990

16.03.1990

16.03.1990

Zum 25. Berufsjubildum gratulieren wir:

Dipl.-Volksw. 07.01.1985
Christian Rindfleisch

Steuerberater WP C.P.A.

Joachim Feist 12.02.1985
Steuerberater

Dipl.-Kfm. Jochen Meyer 07.03.1985
Steuerberater

Dr. Manfred Schleiter 11.03.1985
Steuerberater Wirtschaftsprifer

Dipl.-Finw. Bernd Malkus 25.09.1985

Steuerberater

Auf 30 Berufsjahre zurtickblicken kénnen:

Norbert Vilcsko 11.01.1980
Steuerbevollméchtigter

Dipl.BW (FH) Eberhard Kiihr 23.01.1980
Steuerberater Landw. Buchst.

Hans- Joachim Kossack 30.01.1980
Steuerberater RB

Landw. Buchst.

Dipl.-Kfm. Paul Andresen 05.02.1980
Steuerberater vBP

Den Beruf {iben seit 35. Jahren aus:

Dipl.-Kfm. Ulrich Kauf3 28.01.1975
Steuerberater Wirtschaftspriifer

Wolfgang Schuch 30.01.1975
Steuerberater

Hannelore Hiepel 06.02.1975
Steuerberaterin

Dipl.-Kfm. Manfred Bender 20.02.1975

Steuerberater Wirtschaftsprifer

Zum 40. Berufsjubilaum gratulieren wir:

Karl-Erich Fricke
Steuerberater vBP
Rechtsbeistand

23.01.1970

Auf 43 Berufsjahre zuriickblicken kann:

Dipl.-Ok. Dr.rer.pol.
Heinz Dieter Miller
Steuerberater WP

30.01.1967
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Wir ubermitteln unseren Kolleginnen und Kollegen
unsere herzlichsten Gluckwiinsche, verbunden mit
der Hoffnung auf Gesundheit und Wohlergehen im
beruflichen und persénlichen Leben!

18. Abwehr unerlaubter Hilfeleistung in Steuersa-
chen sowie verbotswidriger Werbung

In der Zeit vom 01.01.2010 bis 31.03.2010 wurde eine
strafbewehrte Unterlassungserklarung wegen unerlaubter
Hilfeleistung in Steuersachen abgegeben sowie ein Urteil
zu Gunsten der Steuerberaterkammer Brandenburg er-
wirkt.

Il. Steuerberatungsgesetz/Berufsrecht

19. Berufsgerichtliche Entscheidungen

Folgende berufsgerichtliche Entscheidungen sind ergan-
gen:

a) Steuerberater darf nicht gezielt mit Besorgnis
auslésenden Aussagen werben

Ein Steuerberater darf nicht mittels eines gezielten
Schreibens an eine GmbH mit dem Hinweis werben, dass
die individuelle Bilanz viele Positionen enthalt, die nicht
zwingend im Internet verdffentlicht werden missen und
er diese Aussage mit der Frage verstérkt, ,Wollen Sie
wirklich, dass Ihr direkter Konkurrent oder Ihr Nachbar
im Internet Ihr Gehalt sehen kann?*. Eine solche Formu-
lierung enthélt eine auf die Erteilung eines Auftrags im
Einzelfall gerichtete aufdringliche Werbung mit dem
Ziel, die Besorgnis auszuldsen, sich in einer Lage zu
befinden, in der sie auf die Hilfe des werbenden Steuer-
beraters angewiesen ist.

(LG Karlsruhe, Beschluss v. 27.02.2009, Az.: StL 2/09)

b) Vermengung des Vermdgens eines Steuerbera-
ters als Nachlassabwickler mit dem Vermdogen
der Erbengemeinschaft

Ein Steuerberater, der von einer Erbengemeinschaft zur
Nachlassabwicklung bestellt wird, verhélt sich berufs-
widrig, wenn er durch die Annahme eines Darlehens
bewusst und zielgerecht sein Vermégen mit demjenigen
der Erbengemeinschaft vermengt. 8§ 58 Abs. 1 StBerG,
§ 4 BOStB

(LG Kiel, Urteil v. 26.10.2009, Az.: 20 StL 4/09)

c) Verhangung eines Berufsverbots gegen Steuerbe-
rater

Die Verhangung eines Berufsverbots von zwei Jahren ist
erforderlich und angemessen, wenn ein Steuerberater
mehrfach Steuerstraftaten zu seinem eigenen Vorteil

begangen, den Haftpflichtversicherungsschutz nicht auf-
rechterhalten und auf Anfragen der Steuerberaterkammer
— auch bei Androhung eines Zwangsgeldes — nicht rea-
giert hat und mildere Mittel bisher nicht ausgereicht ha-
ben, um ihn zu einem berufsgeméRen Verhalten zu veran-
lassen.

8§90 Abs. 1 Nr. 4 StBerG

(LG Kiel, Urteil v. 26.10.2009, Az.: 29 StL 1/09)

d) Berufspflichtverletzungen eines Steuerberaters
auf Grund einer Kooperation mit einem Gewer-
betreibenden

— Das Betreiben eines gemeinsamen Internetauftritts
durch eine Steuerberatungsgesellschaft und eine ge-
werblich titige GmbH stellt eine unzuldssige berufli-
che Kooperation mit Gewerbetreibenden dar.

— Die Steuerberatungsgesellschaft tibt durch den Betrieb
der gemeinsamen Website, auf deren Startseite ver-
schiedene Produkte (z. B. Steuersoftware, Biicher)
zum Verkauf angeboten werden, eine gewerbliche T&-
tigkeit aus.

— Die Ubernahme der laufenden Qualitatssicherung der
auf einer CD-ROM enthaltenen Steuersoftware ist ei-
ne gewerbliche Tatigkeit im Sinne des § 57 Abs. 4
Nr. 1 StBerG.

8856 Abs. 5, 57 Abs. 2 und 4 Nr. 1 StBerG; 88 5 Abs. 2,

41,52 BOStB

(LG Hannover, Urteil v. 30.11.2009, Az.: 44 StL 1/09)

e) Wiederholte Zwangsvollstreckungsmanahmen
gegen Steuerberater als Berufspflichtverletzung

Ein Steuerberater verstol3t gegen die Pflicht, das Ansehen
des Berufs zu wahren, wenn er eigenen steuerlichen
Pflichten nicht oder erst verspatet nachkommt und es
wegen offener Forderungen wiederholt zu Zwangsvoll-
streckungsmafRnahmen gegen sich kommen lasst.

(LG Diisseldorf, Urteil v. 11.12.2009, Az.: 45 StL 2/09)

f)  Berufswidrige Werbung

Eine Anzeige in einem ortlichen Telefonbuch, die auf
jeder zweiten linken Seite erscheint, in roter Farbe gehal-
ten ist und hinter den Worten ,,Wir beraten“ und ,Wir
prufen mehrere Ausrufungszeichen enthalt, ist reklame-
haft und stellt daher eine berufswidrige Werbung dar.

8§ 57 Abs. 1, 57a StBerG; 88 10, 17 BOStB

(LG Hannover, Beschl. v. 24.08.2009, Az.: 44 StL 2/06)

g) Keine Zusammenarbeit von Steuerberatern und
Kontierern

Die Zusammenarbeit eines Steuerberaters mit einem
Kontierer ist auerhalb der Beschaftigung des Kontierers
als Angestellter oder freier Mitarbeiter des Steuerberaters
unzuldssig. Ein dahingehender Hinweis einer Steuerbera-
terkammer gegeniber ihren Mitgliedern begegnet keinen
rechtlichen Bedenken. (Leits. n. amtl.)

88 3, 8 Abs. 1 Sétze 1 und 2 UWG; § 1004 Abs. 1 Satz 2
BGB; 88 57 Abs. 1 und 4, 76 Abs. 2 Nr. 1 StBerG
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(OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil v. 05.11.2009, Az.:
4 A 2698/04, n. rkr., NZB eingelegt - in DStR 6/2010,
S. 295 ff)

20. Finanzgerichtliche Entscheidungen

Folgende finanzgerichtliche Entscheidungen zum Berufs-
recht der Steuerberater sind ergangen:

a) Verfassungsmaligkeit der Kapitalbindung von
Steuerberatungsgesellschaften

— Die Einsetzung eines ,,Pro-forma-Geschéftsfihrers*
erfullt nicht den Nachweis der verantwortlichen Fiih-
rung einer Steuerberatungsgesellschaft durch Steuer-
berater.

— Nach dem Inkrafttreten des Achten Steuerberatungs-
anderungsgesetzes zum 12.04.2008 koénnen Steuerbe-
ratungsgesellschaften nur dann Gesellschafter von
anderen Steuerberatungsgesellschaften werden, wenn
sie den Voraussetzungen der Kapitalbindung nach
§ 50a Abs. 1 Nr. 1 StBerG geniigen.

— Die Regelung der Kapitalbindung im StBerG verstoit
weder gegen Verfassungs- noch Europarecht. (Leits.
n. amtl.)

(FG Nirnberg, Urteil vom 20.08.2009, Az.: 7 K 1702/08,

n. rkr., NZB eingelegt; BFH: Az.: VII B 262/09, in DStR

1-2/2010, S. 79 1)

b) Zulassung zur Steuerberaterprifung setzt abge-
schlossene Berufsausbildung voraus

Wer keine abgeschlossene Berufsausbildung erhalten hat,
kann zur Steuerberaterpriifung auch dann nicht zugelas-
sen werden, wenn er durch seine in praktischer Berufsta-
tigkeit erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen uber
eine flr die Prifung und die spatere Tatigkeit als Steuer-
berater ausreichende ,,Vorbildung* verflgt.

(BFH, Urteil v. 07.10.2009, Az.: VII R 45/07, in DStR
50/20009, S. 2620 f.)

c) Widerruf der Bestellung als Steuerberater wegen
Vermogensverfalls

Nach § 46 Abs. 2 Nr. 4 des StBerG wird ein Vermdgens-
verfall des StB (u. a.) vermutet, wenn ein Insolvenzver-
fahren eroffnet worden ist. Ob auch ohne das Vorliegen
eines bestétigten Insolvenzplans Vereinbarungen mit den
Glaubigern die Vermutung des Vermdgensverfalls wider-
legen, ist eine vom Tatrichter zu beantwortende Frage
des Einzelfalls (Leitsatz der Redaktion).

(BFH, Beschluss v. 30.04.2009, Az.:VII R 32/08,

in ZInsO 30/2009, S. 1405 ff.)

21. Berufsrechtliche Fragen im Zusammenhang
mit Anderungen des 8. Steuerberatungsande-
rungsgesetzes

a) Aufbewahrungsfristen Handakten:

Sind Handakten, die bereits seit finf Jahren aufbewahrt
werden, gemal} § 66 Abs. 4 StBerG a. F. sieben Jahre

oder gemaR § 66 Abs. 4 StBerG n. F. zehn Jahre aufzu-
bewahren?

Das Gesetz sieht keine Ubergangsvorschrift vor. Soweit
im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 8. Steuerberatungsan-
derungsgesetzes am 12. April 2008 die Finf-Jahresfrist
noch nicht abgelaufen ist, gilt die neue Frist von zehn
Jahren.

b) Blrogemeinschaft mit Lohnsteuerhilfeverein:

Welche Punkte waren im Rahmen einer Bilrogemein-
schaftsvereinbarung mit einem Lohnsteuerhilfeverein
unbedingt zu regeln?

Zu regeln sind folgende Punkte:

— Getrennte Blrordume und getrennte Telefon- und
Faxanschlisse, getrennte Filhrung der Mandantenak-
ten und Datentrennung in der EDV (z. B. klare Zu-
ordnung der Vorgénge zu den einzelnen Birogemein-
schaften),

— Vereinbarung, dass der Lohnsteuerhilfeverein seine
Mitarbeiter ausdriicklich zur Verschwiegenheit zu
verpflichten hat,

— getrennte Auftragsverhaltnisse entsprechend den je-
weiligen Befugnissen; keine gemeinsame Auftragsan-
nahme,

— keine Mandatserteilung in der Weise, dass der
Lohnsteuerhilfeverein die nach § 4 Nr. 11 StBerG zu-
lassigen Tatigkeiten und der Steuerberater solche Ta-
tigkeiten erbringt, die (ber die Befugnis des § 4 Nr.
11 StBerG hinausgehen (vgl. § 24 Abs. 2 Nr. 1
BOStB).

(aus: StBK Miinchen 1/2010)

22. Benennung eines allgemeinen Vertre-
ters/Praxisabwicklers

Nach § 69 Abs. 1 StBerG sind Steuerberater und Steuer-
bevollméachtigte verpflichtet, einen Steuerberater oder
Steuerbevollméchtigten als allgemeinen Vertreter zu
bestellen, wenn sie langer als einen Monat daran gehin-
dert sind, ihren Beruf auszuiiben. Sollte der Bestellungs-
und Anzeigeverpflichtung nicht nachgekommen werden,
kann die Kammer gemaR § 69 Abs. 3 StBerG eine(n)
Vertreter(in) von Amts wegen bestellen.

Mit der Benennung der ,Wunschkandidaten“ kann si-
chergestellt werden, dass im Vertretungs-/Praxisabwick-
lungsfall die Kollegin/der Kollege des persénlichen Ver-
trauens die richtigen Ansprechpartner flir die Kammer in
den eigenen Belangen sind.

Uber diese Mitteilung an die Kammer hinaus sollte zur
Regelung z. B. der Vergltung, eines Wettbewerbsverbo-
tes etc. begleitend ein privatrechtlicher Vertretungsver-
trag abgeschlossen werden. Der Vertrag kann dber den
DWS-Verlag (www.dws-Verlag.de, Tel.:030-28 88 566)
bezogen werden. Der Abschluss dieses Vertrages kann
bereits im Vorfeld eines Vertretungs-/Abwicklungsfalles
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geschlossen werden, damit in einem Notfall zumindest
dieser Bereich abschlielend geregelt ist.

Die Kammer wird selbstversténdlich im Bedarfsfalle auf
die ihr genannten Kolleginnen und Kollegen zurlickgrei-
fen. Hiervon muss sie jedoch dann absehen, wenn berufs-
rechtliche/berufsaufsichtliche Gesichtspunkte dem ent-
gegenstehen.

Aus gegebenem Anlass — die Vertretungs- und Abwick-
lungsfélle nehmen zu — rat die Kammer dringend an, sich
zur Sicherung der Werthaltigkeit der Kanzleien und zur
Vermeidung von unnétigen Streitigkeiten rechtzeitig um
die Benennung geeigneter Kolleginnen und Kollegen zu
kiimmern.

23. Musterverfahren zur Klarung der sozialversi-
cherungsrechtlichen Vertretungsbefugnis des
Steuerberaters in Statusfeststellungsverfahren

Auch nach Inkrafttreten des Rechtsdienstleistungsgeset-
zes (RDG) am 1. Juli 2008 halt die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund (DRV) an ihrer Verwaltungsauffassung
fest, Steuerberater nicht als Vertreter ihrer Mandanten in
sogenannten Statusfeststellungsverfahren geméal § 7a
SGB IV zu akzeptieren. Mit den Statusfeststellungsver-
fahren soll vor Aufnahme der Tatigkeit bei den Mandan-
tenunternehmen gekldrt werden, ob jemand sozialversi-
cherungsrechtlich als Beschaftigter mit der Folge der
Beitragspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung
oder aber als Selbststdndiger mit der Folge der Beitrags-
freiheit einzuordnen ist.

Nachdem die entsprechenden Gespréche und Bemihun-
gen, Steuerberater als Vertreter zu akzeptieren, seitens
der Bundessteuerberaterkammer erfolglos geblieben sind,
wird diese Frage nunmehr von der Sozialgerichtsbarkeit
zu entscheiden sein. Die Bundessteuerberaterkammer
und die DRV haben sich auf die Fiihrung von insgesamt
finf Musterverfahren verstandigt. Vier Verfahren sind
derzeit bei unterschiedlichen Sozialgerichten anhéngig
(Sozialgericht Koln, Az.: S 23 R 91/09; Sozialgericht
Minchen, Az.: S 47 R 146/09 und Sozialgericht Wiesha-
den, Az.: S 8 R 153/09; Sozialgericht Dortmund, Az.:
S 25 R 284/09). In einem weiteren Verfahren muss noch
die zentrale Widerspruchsstelle der DRV entscheiden.

Zwischenzeitlich hat das Sozialgericht Aachen mit Urteil
vom 27.11.2009 — S 6 R 217/09 - die Klage einer Steu-
erberaterin gegen ihre Zuriickweisung als Vertreterin in
einem Statusfeststellungsverfahren gemaR § 7a SGB IV
zurickgewiesen. Das Gericht sieht die Tatbestands-
merkmale der Erlaubnisnorm des § 5 RDG als nicht
gegeben an. Angesichts der erheblichen (auch wirtschaft-
lichen) Konsequenzen, welche die Kl&rung der Statusfra-
ge im Rahmen von § 7a SGB V nach sich zieht, erschei-
ne eine besondere Sachkunde erforderlich. Zudem habe
der Gesetzgeber mit der Neuregelung des § 73 Satz 2 Nr.
4 SGG die sozialgerichtliche Vertretungsbefugnis des
Steuerberaters auf Verfahren nach §§ 28h und 28p SGB
IV beschrankt.

Offen ist derzeit noch, ob gegen das Urteil unter Umge-
hung der Berufungsinstanz die Sprungrevision zum Bun-
dessozialgericht beantragt wird (§ 161 SGG).

Die DRV wird eingelegte Widerspriiche von Steuerbera-
tern gegen die Zuriickweisung als Bevollmachtigte in
Absprache mit der Bundessteuerberaterkammer unter
Hinweis auf die Musterverfahren zunéchst nicht beschei-
den. So kann vermieden werden, dass gegen ablehnende
Bescheide Klagen bei den Sozialgerichten eingelegt wer-
den missten. Fir vor den Sozialgerichten bereits anhan-
gige Verfahren besteht geméaR § 202 SGG in Verbindung
mit § 251 ZPO die Mdglichkeit, das Ruhen des Verfah-
rens zu beantragen, allerdings miissen sowohl der Klager
als auch der Beklagte einen diesbeziglichen Antrag stel-
len. Ohne Einverstandnis beider Hauptbeteiligten kann
das Gericht das Ruhen des Verfahrens nicht anordnen.
Die DRV teilte mit, dass sie ein derartiges Einverstdndnis
erklaren wird.

24. Haftung des Steuerberaters fiir Insolvenzver-
schleppungsschéaden

Gerade in Zeiten steigender Insolvenzen versuchen die
Insolvenzverwalter verstérkt, bei insolventen Gesellschaf-
ten auch den steuerlichen Berater fiir Insolvenzverschlep-
pungsschéden in Haftung zu nehmen. Etwaige Haftungs-
anspriiche werden dabei nicht nur darauf gestiitzt, dass
der Steuerberater den Geschaftsfiihrer nicht auf eine ein-
getretene handelsbilanzielle Uberschuldung und die be-
stehende Notwendigkeit einer Uberschuldungspriifung
bzw. die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags hin-
gewiesen hat.

Von Seiten der Insolvenzverwalter wird vielmehr auch
die Auffassung vertreten, dass der Steuerberater wegen
Beihilfe zur Insolvenzverschleppung haftet, wenn er den
Mandanten zwar iber die Notwendigkeit einer Uber-
schuldungspriifung aufklart, aber das Mandat fortfiihrt,
insbesondere die Finanzbuchfiihrung und den Jahresab-
schluss weiterhin erstellt, und der Mandant es unterl&sst,
eine Uberschuldungspriifung vorzunehmen bzw. einen
Insolvenzantrag zu stellen. Die Beihilfe des Steuerbera-
ters soll darin liegen, dass er durch die weitere Erledi-
gung der Finanzbuchfiihrung oder die Erstellung des
Jahresabschlusses dem Organ der Gesellschaft das Gefiihl
vermittelt, dass dieser wie bisher die Geschéfte fortfiihren
kann, und ihn so bestédrkt, keinen Insolvenzantrag zu
stellen (so Wagner, ZInsO 2009, S. 449).

a) Haftung wegen fehlenden Hinweises auf die
Uberschuldung

Es ist bereits umstritten, ob den Steuerberater tatsachlich
die Pflicht trifft, auf eine erkannte oder eingetretene In-
solvenzreife der Gesellschaft infolge Uberschuldung und
die Notwendigkeit einer Uberschuldungspriifung bzw. die
Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags hinzuweisen.
Die  herrschende  Meinung in  der Literatur
(u. a. Zugehdr, NZI 2008, S. 652) bejaht zwar im Grund-
satz eine solche Hinweispflicht (entweder als hauptver-
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tragliche Beratungs- und Schadenverhitungspflicht oder
als Nebenpflicht aus dem Steuerberatungsvertrag). In
einer frilheren Entscheidung hat das OLG Schleswig aber
auch die Auffassung vertreten, dass eine solche Pflicht
nicht besteht, da der Hinweis auf eine mogliche Uber-
schuldung bzw. die Pflicht zur Stellung eine Insolvenzan-
trags aullerhalb des eigentlichen Bereichs der steuerli-
chen Beratung liege (so OLG Schleswig, Stbg 1994,
S. 183). Nach einer Entscheidung des BGH scheidet eine
solche Hinweispflicht jedenfalls dann aus, wenn der
Geschéftsfihrer die Uberschuldung kennt oder diesem
die Insolvenzreife bewusst ist (BGH, Beschluss vom
24. Februar 1994, IX ZR 126/93). Dagegen ist der Fall,
dass das Organ der Gesellschaft deren Uberschuldung
nicht kannte, bisher hdchstrichterlich noch nicht ent-
schieden worden. Zur Vermeidung von Haftungsrisiken
wird gleichwohl empfohlen, bei einer handelsbilanziellen
Uberschuldung den Geschéftsfiihrer grundsatzlich hier-
iber und die Pflicht zur Erstellung einer Uberschul-
dungsbilanz bzw. zur Stellung eines Insolvenzantrags
aufzukléren und dies auch schriftlich zu dokumentieren.

b) Haftung wegen Beihilfe zur Insolvenzverschlep-
pung

Die Auffassung, dass der Steuerberater wegen Beihilfe
zur Insolvenzverschleppung haftet, wenn er trotz Hin-
weis auf die Insolvenzreife das Mandat nicht niederlegt,
ist dagegen nicht nachvollziehbar. Diese Ansicht beriick-
sichtigt nicht, dass die Pflicht, Biicher zu fihren und
Jahresabschlisse zu erstellen, auch bei einem insolvenz-
reifen Unternehmen fortbesteht. Der Steuerberater, der
fiir seinen Mandanten auch nach der Insolvenzreife den
Jahresabschluss erstellt, férdert daher nicht vorsatzlich
eine Insolvenzverschleppung durch den Geschéftsfiihrer,
sondern leistet lediglich Hilfe bei der Erfullung der steu-
erlichen Pflichten der Gesellschaft. Dies gilt vor allem
auch vor dem Hintergrund, dass das Unterlassen der
Erstellung der Buchfihrung und des Jahresabschlusses
bei einer Uberschuldeten Gesellschaft den Straftatbestand
des Bankrotts nach § 283 StGB erfullt, dessen Schutzgut
— ebenso wie im Fall der Insolvenzverschleppung — die
Glaubigerinteressen sind.

Zudem hat der Steuerberater durch den Hinweis auf die
bestehende Uberschuldung und die Pflicht zur Stellung
des Insolvenzantrags deutlich gemacht, dass fur den
Geschéaftsfuhrer Handlungsbedarf besteht, so dass die
weitere Erstellung der Finanzbuchfiihrung oder des Jah-
resabschlusses nicht als Solidarisierung mit dem Ge-
schéftsfihrer als Haupttater der Insolvenzverschleppung
angesehen werden kann. Bei berufstypischen Handlun-
gen ist eine solche Solidarisierung aber Voraussetzung
fur eine Beihilfestrafbarkeit (vgl. BGH, NJW 2000, S.
3010). Nicht zuletzt ignoriert die Auffassung, die trotz
eines solchen Hinweises eine Pflicht zur Mandatsnieder-
legung annimmt, die sich aus dem Steuerberatungsver-
trag flr den Steuerberater ergebenden Treuepflichten
gegeniber dem Mandanten, zu denen inshesondere ge-
hort, dass das Mandat nicht zur Unzeit gekindigt werden
darf (§ 627 Abs. 2 BGB, § 29 BOStB). In diesem Fall
kann sich der Steuerberater nach § 627 Abs. 2 Satz 2
BGB gegeniber dem Mandanten sogar schadenersatz-
pflichtig machen.

Bisher haben auch die Gerichte eine Haftung des Steuer-
beraters wegen Beihilfe zur Insolvenzverschleppung nicht
angenommen. Im Gegenteil: Das Landgericht Koblenz
hat mit Urteil vom 22. Juli 2009 (15 O 397/08) eine Haf-
tung des Steuerberaters, weil dieser das Mandat nicht
niedergelegt hat, abgelehnt. Begriindet wurde dies eben-
falls damit, dass ein Steuerberater, der auch nach der
Insolvenzreife fir die Gesellschaft Jahresabschliisse er-
stellt, nur bei der Erfiillung von deren steuerlichen Pflich-
ten Hilfe leistet. Auch fehle es an der haftungsausfiillen-
den Kausalitat, weil der Schaden auch dann nicht entfal-
len ware, wenn der Steuerberater das Mandat niederge-
legt hatte.

Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich
andere Gerichte der Auffassung der Insolvenzverwalter
anschlieRen. Es wird daher gebeten, die Kammer in dem
Fall zu informieren, dass Sie von einem Insolvenzverwal-
ter auf Haftung wegen Beihilfe zur Insolvenzverschlep-
pung verklagt werden, und ggf. das entsprechende Urteil
zu Ubersenden.

25. Versicherungsschutz nach der neuen Recht-
sprechung des BGH zur Haftung bei der Sozie-
tat

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seiner Grundsatz-
entscheidung vom 29. Januar 2001 (DStR 2001, 310) die
Rechts- und Parteiféhigkeit der Gesellschaft birgerlichen
Rechts (GbR) anerkannt, soweit sie durch Teilnahme am
Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten begriindet.
Nach dieser Entscheidung haften die Gesellschafter der
GbR nach § 128 HGB analog auch personlich fir die
Verbindlichkeiten der Gesellschaft (akzessorische Haf-
tung). Der BGH hat bisher aber offen gelassen, ob diese
akzessorische Gesellschafterhaftung auch fir vertragliche
Berufshaftungsanspriiche gilt. Bisher hat der BGH diese
Frage nur fiir die deliktische Haftung gekléart. Mit Urteil
vom 3. Mai 2007 hat er insoweit entschieden, dass ein
deliktisches Handeln eines Sozius Uber 8 31 BGB der
Sozietat zuzurechnen ist, sodass die Ubrigen Sozien nach
8 128 HGB analog fiir diese Verbindlichkeit auch persén-
lich haften, und in dieser Entscheidung festgestellt, dass
eine Ausnahme fiir berufshaftungsrechtliche Verbind-
lichkeiten jedenfalls bei deliktischem Verhalten eines
Sozius nicht in Betracht kommt (BGH, Urt. v.
3. Mai 2007, DStR 2007, 1736).

Dabei sind in der Praxis vor allem zwei Fallgruppen von
Bedeutung:

a) Haftung bei der interprofessionellen Sozietat

Nach bisheriger Rechtsprechung des BGH kommt bei
interprofessionellen Sozietdten der Mandatsvertrag im
Zweifel nur mit denjenigen Sozien zustande, die auf dem
zu bearbeitenden Rechtsgebiet auch tatig werden durfen.
Bei einer gemischten Sozietét ist nach dieser Rechtspre-
chung der Vertrag in der Regel dahingehend auszulegen,
dass ,,nur diejenigen Mitglieder der Sozietét die Vertrags-
erflllung bernehmen sollen, die berufsrechtlich und
fachlich dazu befugt sind“ (BGH, Urt. v. 17. Februar
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2000, DStR 2000, 783). Jedoch ist diese Entscheidung
noch vor dem Urteil des BGH zur Anerkennung der
Rechtsféhigkeit der GbR im Jahr 2001 ergangen. Seitdem
ist hochstrichterlich noch nicht entschieden worden, ob
diese Grundsétze weiterhin gelten oder das Mandat nun-
mehr mit der Sozietét als solches zustande kommt mit
der Folge, dass nicht befugte Sozien auch fir Pflichtver-
letzungen anderer Sozien (z. B. der Steuerberater fur
Fehler seines Rechtsanwalts-Sozius bei einem Rechtsbe-
ratungsmandat) akzessorisch haften. In der Literatur ist
diese Frage umstritten. Zum Teil wird die Ansicht vertre-
ten, dass die Grundsdtze der akzessorischen Haftung
uneingeschrankt auch auf freiberufliche Sozietaten an-
zuwenden sind. Nach anderer Auffassung soll der Ver-
trag hingegen auch weiterhin nur mit den befugten So-
zien und — mangels eigener berufsrechtlicher Befugnis —
nicht mit der Sozietét zustande kommen, sodass auch nur
die beauftragten Sozien fur etwaige Pflichtverletzungen
haften (zum Meinungsstand siehe Posegga, DStR 2009,
2391).

Zwar besitzt die Sozietét keine eigene Berufshaftpflicht-
versicherung. Versicherungsnehmer sind nur die einzel-
nen Sozien. Die Berufshaftpflichtversicherer haben ge-
gentber der Bundessteuerberaterkammer aber erkléart,
dass Versicherungsschutz auch fiir die Sozietat bestehe.
Wie bei der einfachen Partnerschaftsgesellschaft seien
etwaige Anspriiche gegen die Sozietédt tber die Policen
der Sozien mitversichert. Selbst in dem Fall, dass der
BGH eine akzessorische Haftung auch fur Berufshaf-
tungsanspriiche bzw. bei gemischten Sozietdten eine
Haftung der Sozietét selbst annehmen sollte, wére somit
Versicherungsschutz gegeben. Probleme kdnnen sich
nach Einschdtzung der Versicherer nur dann ergeben,
wenn die Sozien zu unterschiedlichen Versicherungs-
summen versichert sind, da nach § 12 AVB im Schadens-
fall nur die Durchschnittsleistung aus den Policen der
einzelnen Sozien zur Verfligung steht. Es wird daher
empfohlen, alle Sozien zu einer einheitlichen Versiche-
rungssumme zu versichern und die Policen der Sozien
insoweit zu Uberprifen. Ratsam ist es auch, die Policen
der Sozien bei der gleichen Versicherungsgesellschaft zu
nehmen. Dadurch I&sst sich das Risiko vermeiden, dass
sich die Versicherungen der Sozien im Schadensfall
dartiber streiten, wer die Haftungsanspriiche gegenuber
der Sozietét reguliert.

b) Haftung des in eine Sozietat neu eintretenden
Sozius

Der BGH hat zudem mit Urteil vom 7. April 2003 (NJW
2003, 1803) entschieden, dass der in eine GbR neu ein-
tretende Gesellschafter auch fur die vor seinem Eintritt
begriindeten Verbindlichkeiten der Gesellschaft nach
§ 130 HGB analog personlich haftet. Dies gilt fur die
gewdhnlichen beim Eintritt vorhandenen Verbindlichkei-
ten, z. B. aus Finanzierungen, bezogenen Lieferungen
und Leistungen, Personal usw. Falls die akzessorische
Haftung auch fur Berufspflichtverletzungen gilt, haftet
der Eintretende auch fur Beratungsfehler der Altsozien
vor seinem Beitritt. In diesem Fall besteht in der Regel
Versicherungsschutz (iber die Policen der Altsozien.
Problematisch ist allein der Fall, dass der geschadigte
Mandant die Altsozien bzw. deren Versicherung nicht

mehr in Anspruch nehmen kann, z.B. wenn der Altsozius
bereits verstorben oder die Jahreshdchstleistung schon
durch Vorschaden verbraucht ist, und fir den Neusozius
im Verstol3zeitpunkt — da er z.B. noch nicht als Steuerbe-
rater bestellt war — keine Versicherung bestand. In diesem
Fall steht dem Neusozius kein Versicherungsschutz aus
der eigenen Police zur Verfligung, da er im Verstof3zeit-
punkt noch nicht versichert war. Gerade jiingere Steuer-
beraterinnen und Steuerberater, die in eine Sozietat neu
eintreten wollen, sollten sich daher vor dem Sozietats-
beitritt genau Uber die Verhéltnisse der Sozietat und mog-
liche ,Altlasten” informieren sowie mit den Altsozien
eine Haftungsfreistellung vereinbaren.

26. Beschaftigung freier Mitarbeiter und Ver-
schwiegenheitspflicht

Berufsrechtlich ist die Beschéftigung von Mitarbeitern
zuldssig, auch soweit diese nicht (ber die Qualifikation
als Steuerberater verfigen, § 7 BOStB. Dabei gestalten
sich die Berufspflichten unterschiedlich aus, je nachdem,
ob der freie Mitarbeiter als Steuerberater bestellt ist oder
nicht.

Bei Beschaftigung eines Steuerberaters als freier Mitar-
beiter kann von einem stillschweigenden Einverstandnis
des Auftraggebers dann ausgegangen werden, wenn die
Bearbeitung seiner Angelegenheiten dem freien Mitarbei-
ter Ubertragen wird. Eine besondere Berufspflicht, auf die
Beiziehung (freier) Mitarbeiter hinzuweisen, besteht
nicht.

Auch durfte im Hinblick darauf, dass der freie Mitarbeiter
der beruflichen Verschwiegenheitsverpflichtung gem.
8 62 StBerG unterliegt, eine gesonderte Entbindung des
Auftraggebers von der Verschwiegenheitspflicht im Hin-
blick auf die Weitergabe seiner Unterlagen an den freien
Mitarbeiter nicht erforderlich sein. Ebenso besteht keine
Notwendigkeit, Mitarbeiter mit Berufsqualifikation zur
Verschwiegenheit zu verpflichten.

Eine ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers zur
Weitergabe der Akte an den freien Mitarbeiter mit Be-
rufsqualifikation ist somit grundsétzlich nicht erforder-
lich. Etwas anderes gilt aber dann, wenn die Akten durch
den freien Mitarbeiter auBerhalb der Kanzlei des Steuer-
beraters bearbeitet werden. Da Mandantenakten, welche
die Kanzleirdume oder den Gewahrsam des Steuerbera-
ters verlassen, nicht mehr unter dem Schutz des strafpro-
zessualen Beschlagnahmeverbots stehen, kann nicht da-
von ausgegangen werden, dass der Auftraggeber damit
einverstanden ist, dass Akten durch den freien Mitarbeiter
des Steuerberaters mit nach Hause genommen werden. In
diesem Fall muss daher die Einwilligung des Auftragge-
bers eingeholt werden.

Soweit freie Mitarbeiter ohne Berufsqualifikation be-
schaftigt werden, besteht eine Hinweispflicht gegeniiber
dem Mandanten. Ein stillschweigendes Einverstandnis
des Auftraggebers kann in diesem Fall nicht unterstellt
werden. Nach § 62 StBerG und § 9 Abs. 5 BOStB sind
Fachangestellte zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
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Dies gilt auch fir die Beschaftigung von freien Mitarbei-
tern ohne Berufsqualifikation. Dies gilt insbesondere
dann, wenn der freie Mitarbeiter wiederum andere Perso-
nen beschéftigt (8 178 BGB) und damit als Gehilfe des
beauftragenden Steuerberaters im Sinne von § 62 StBerG
anzusehen ist. In diesem Fall kann der Steuerberater
nicht selbst wie erforderlich die Mitarbeiter des Kontie-
rungsbiros zur Verschwiegenheit verpflichten. Er muss
daher im Rahmen der Beauftragung mit dem Biro ver-
einbaren, dass dieses die bei ihm tatigen Personen zur
Verschwiegenheit verpflichtet.

Im Hinblick auf den fehlenden Beschlagnahmeschutz ist
ohne Einverstandnis des Mandanten eine Weitergabe von
Mandantenunterlagen (Handakten) ausgeschlossen.

Die vorstehenden Grundsétze gelten auch fir die Beauf-
tragung externer Dritter. Auch hier beinhaltet die Man-
datserteilung nicht die konkludente Einwilligung des
Mandanten, zur Abwicklung des Auftrages einen exter-
nen Steuerberater bzw. dessen Kanzlei einzuschalten.

27. Zeichnungsrecht eines Steuerberaters als frei-
er Mitarbeiter

Das Zeichnungsrecht des § 60 Abs. 1 Nr. 3 Steuerbera-
tungsgesetz (StBerG) fir angestellte Steuerberater stellt
eine gesetzliche Sicherung der Eigenverantwortlichkeit
eines angestellten Berufsangehdrigen im Hinblick auf
seine sich aus dem Angestelltenverhaltnis ergebende
grundsétzliche Weisungsgebundenheit dar, vor allem
dann, wenn der Arbeitgeber ein Berufsfremder ist
(vgl. den Katalog des § 58 Abs. 1 Satz 2 StBerG).

Fur den freien Mitarbeiter ist dagegen eine besondere
Regelung im Sinne des § 60 Abs. 1 Nr. 3 StBerG nicht
erforderlich, weil er nach § 60 Abs. 1 Nr. 1 StBerG eine
selbststandige und damit eigenverantwortliche Tatigkeit
ausiibt (vgl. Kuhls/Meurers/Maxl/Schéfer/Goez/Willer-
scheid, StBerG, 2. Aufl. 2004, Rn. 6 zu 8 60 StBerG).

Das Muster ,,Freier-Mitarbeiter-Vertrag” des Verlags des
wissenschaftlichen Instituts der Steuerberater GmbH
(DWS-Verlag) sieht unter ,§ 2 Zeichnungsrecht” ein
Mitzeichnungsrecht des freien Mitarbeiters bei den von
ihm gefertigten Arbeiten — insbesondere bei den Jahres-
abschliissen — vor, d. h. keine Alleinzeichnung. Alterna-
tiv regelt es eine Alleinzeichnung bei den von ihm gefer-
tigten Arbeiten ,,im Namen des Auftraggebers”. In der
Erlauterung hierzu wird aber ausgefiihrt, dass im Gegen-
satz zum angestellten Steuerberater ein Zeichnungsrecht
nicht zwingend zu vereinbaren sei; insoweit kdnnten
daher auch gesonderte Vereinbarungen getroffen oder
das Zeichnungsrecht ganz ausgeschlossen werden.

Ein Steuerberater ist also berufsrechtlich nicht verpflich-
tet, aber natirlich berechtigt, einem anderen Berufsange-
horigen, der fir ihn als freier Mitarbeiter tatig wird, ein
(Mit-)Zeichnungsrecht fur die von diesem erbrachten
Arbeiten einzurdumen.

28. Zeichnungsbefugnis angestellter Steuerberater

Hé&ufig stellt sich die Frage, ob bzw. in welchem Umfang
angestellten Steuerberatern im Rahmen ihrer Angestell-
tentatigkeit eine Zeichnungsbefugnis zusteht.

Zulassigkeit einer Unterzeichnung durch angestellte Be-
rufsangehdrige und Art der Unterzeichnung kénnen wie
folgt unterschieden werden:

a) Allgemeine Korrespondenz

(D. h. keine zivilrechtliche Begrindung von Rechtsge-
schéaften oder verfahrensrechtliche Antragstellung bzw.
Einlegung von Rechtsbehelfen/Rechtsmitteln.)

Hier ist — die Zustimmung des Praxisinhabers vorausge-
setzt — unbeschrénkt eine Zeichnungsberechtigung zulés-
sig. Bei fehlender Zustimmung kann der angestellte Steu-
erberater allerdings nicht unter Berufung auf die eigen-
verantwortliche Berufsaustibung nach § 60 StBerG eine
Unterschriftsbefugnis erzwingen, weil es sich hierbei
nicht um den Kernbereich der Berufsausibung, das sind
im Wesentlichen die Hilfeleistung in Steuersachen sowie
sonstige beratende Tatigkeiten, handelt. Die Unterschrift
kann hier sowohl ,,i. V.* als auch ,,i. A.* lauten.

b) Einspriche, gerichtliches Rechtsbehelfsverfahren

Hier ist dem angestellten Steuerberater berufsrechtlich
grundsatzlich ein (Mit-)Zeichnungsrecht zuzugestehen,
soweit er (zuvor) mit der Sache materiell befasst war.
Verfahrensrechtlich ist eine Vertretung ebenfalls unprob-
lematisch, weil von einer vom Bevollméachtigten (= Pra-
xisinhaber) des Mandanten erteilten Untervollmacht aus-
zugehen ist (§ 80 Abs. 1 Satz 1 AO, 88§ 62 Abs. 1, 62a
FGO) und verfahrensrechtlich der Unterbevollméchtigte
ebenfalls zur unbeschrénkten Hilfe in Steuersachen nach
8 3 Nr. 1 StBerG befugt ist. Die Unterzeichnung sollte
hier mit ,,i. V.“ erfolgen, damit nicht eine bloRe Boten-
funktion angenommen und damit eventuell eine wirksa-
me Vertretung verneint wird.

c) Jahresabschlisse

Dem angestellten Steuerberater ist berufsrechtlich grund-
satzlich ein (Mit-)Zeichnungsrecht zuzugestehen, soweit
er (zuvor) mit der Sache materiell und wesentlich befasst
war.

Zusétzlich durfte zur Dokumentation der eigenen berufs-
rechtlichen (und strafrechtlichen) Verantwortlichkeit die
Verwendung eines Rundstempels geboten sein (vgl. auch
allgemein die Hinweise der BStBK hierzu im Berufs-
rechtlichen Handbuch). Es muss aber gleichzeitig ersicht-
lich werden, dass der unterzeichnende angestellte Steuer-
berater nicht der Praxisinhaber ist, um eine etwaige zivil-
rechtliche Haftung zu vermeiden. Auch hier sollte mit
»i. V. unterschrieben werden.

d) Rechnungen

Einschlagige Kommentare verneinen insoweit eine
Zeichnungsbefugnis angestellter Mitarbeiter, dies selbst
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dann, wenn sie Berufsangehérige sind. Danach muss der
Steuerberater die Rechnung selbst unterzeichnen. Aus-
nahmen sind in den Fallen des § 69 StBerG (Bestellung
eines allgemeinen Vertreters wegen voribergehender
Berufsunféhigkeit oder Verhinderung), 8 70 StBerG
(Bestellung eines Praxisabwicklers) und § 71 StBerG
(Bestellung eines Praxistreuhanders) moglich.

Zu bedenken ist, dass eine unwirksame Unterzeichnung
dazu fihrt, dass die sog. Einforderbarkeit nach § 9
StBGebV, die zusatzlich zur Félligkeit gegeben sein
muss, nicht vorliegt. Dies bedeutet z. B., dass der Man-
dant solange nicht in Verzug geraten kann. Auch eine
aufgrund einer unwirksam unterzeichneten Honorarrech-
nung eingereichte Honorarklage muss als derzeit nicht
einklagbar von Amts wegen abgewiesen werden, wenn
der Mangel nicht rechtzeitig wahrend des Prozesses be-
hoben wird. Dies wirkt allerdings nur fir die Zukunft,
d.h., erkennt der Mandant dann zu diesem Zeitpunkt die
Forderung an, so hat der Steuerberater trotz Obsiegens in
der Sache alle Kosten, auch die des beklagten Mandan-
ten, zu tragen, weil dieser aufgrund der fehlenden Unter-
zeichnung ,,nicht zur Klage Anlass gegeben* hatte.

29. Die Pflichten im Mandat

Der Artikel aus dem Mitteilungsblatt 4/2009, Textziffer
25, wird wie folgt fortgesetzt:

Teil 4 — Nebenvertragliche Schadenverhitungspflicht

a) Gesetzliche Grundlage — Treu und Glauben

Nach der Rechtsprechung des BGH besteht neben den
vertraglichen Hauptpflichten — Sachverhaltsaufklarung,
Rechtsprifung, Beratung und vertragliche Schadenverhii-
tungspflicht — zusétzlich die nebenvertragliche Verpflich-
tung, den Mandanten vor Schaden zu bewahren. (*1)

Die nebenvertragliche Schadenverhutungspflicht leitet
die Rechtsprechung aus § 242 BGB ab. Danach ist der
Schuldner verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie
Treu und Glauben mit Riicksicht auf die Verkehrssitte es
erfordern. (*2)

b) Hauptanwendungsfall - Warnpflicht trotz be-
schréanktem Mandant

Im Bereich der Rechtsanwalts- und Steuerberaterhaftung
kommt der nebenvertraglichen Schadenverhitungspflicht
vor allem in den Féllen eine besondere Bedeutung zu, in
denen es darum geht, den Mandanten vor Gefahren zu
warnen, die auBRerhalb des Schutzbereiches der vertragli-
chen Pflichten liegen.

Konkret verlangt die Rechtsprechung, dass der Steuerbe-
rater genau wie der Rechtsanwalt trotz beschranktem
Auftrag den Mandanten auf eine auBerhalb seines Auf-
trags liegende Fehlentscheidung hinweisen muss, wenn
sie fur einen durchschnittlichen Berater bei einer ord-
nungsgemalien Bearbeitung auf den ersten Blick ersicht-
lich oder ihm auf Grund seines personlichen Wissens

positiv bekannt ist und er Grund zu der Annahme hat,
dass sich der Mandant der ihm drohenden Nachteile nicht
bewusst ist. (*3) Dies soll insbesondere dann gelten,
wenn die Gefahr Interessen des Mandanten betrifft, die
mit dem beschrankten Auftragsgegenstand in einem en-
gen Zusammenhang stehen. (*4)

c) Abgrenzung vertragsbezogene Pflichten

Die nebenvertragliche Schadenverhiitungspflicht ist von
den vertragsbezogenen Beratungspflichten abzugrenzen.
Diese richten sich nach Inhalt und Umfang des erteilten
Mandats. In den hierdurch gezogenen Grenzen - Schutz-
bereich — muss der Steuerberater den Sachverhalt aufklé-
ren, die Rechtslage zu prifen und den Mandanten Uber
alle bedeutsamen steuerrechtlichen und wirtschaftlichen
Einzelheiten sowie deren Folgen unterrichten. (*5) Neben
diesen Hauptpflichten muss der Steuerberater seinen
Auftraggeber vor Schaden bewahren — vertragliche Scha-
denverhitungspflicht — und deshalb den nach den Um-
stdnden sichersten Weg zu dem erstrebten steuerlichen
Ziel aufzeigen und sachgerechte Vorschldge zu dessen
Verwirklichung empfehlen. (*6)

Zu beachten ist, dass ein Steuerberater fiir seinen Man-
danten grundsétzlich nur auf dem Gebiet des Steuerrechts
tatig werden (§ 33 StBerG) darf. Ein Vertrag, der die
Erbringung einer Rechtsdienstleistung im Sinne von § 2 |
RDG gerichtet betrifft, ist gemal § 134 BGB in Verbin-
dung mit § 3 RDG nichtig. (*7)

Eine Ausnahme von dem Grundsatz, wonach die Aufga-
ben des Steuerberaters auf das Gebiet des Steuerrechts
beschrénkt sind, gilt nur im Anwendungsbereich von § 5
I RDG. Danach sind Rechtsdienstleistungen im Zusam-
menhang mit einer anderen Tatigkeit erlaubt, wenn sie als
Nebenleistung zum Berufsbild gehdren. Ob eine Neben-
leistung vorliegt, ist nach ihrem Umfang und sachlichen
Zusammenhang mit der Haupttatigkeit unter Berticksich-
tigung der Rechtskenntnisse zu beurteilen, die fir die
Haupttatigkeit erforderlich sind.

Entsprechend diesen gesetzlichen Vorgaben sind die
mandatsbezogenen Pflichten zur Rechtspriifung und Be-
ratung in aller Regel auf das Gebiet des Steuerrechts
beschrankt. Auf zivil-, gesellschafts- oder sozialversiche-
rungsrechtliche Fragen darf der Steuerberater deshalb nur
dann eingehen, wenn mit der steuerlichen oder wirt-
schaftlichen Beratung zugleich zivil-, gesellschafts- oder
etwa sozialversicherungsrechtliche Wirkungen beabsich-
tigt sind. Uberblickt der Steuerberater die Rechtslage
insoweit allerdings nicht oder droht ein Versto3 gegen
das Rechtsdienstleistungsgesetz, weil die zu erbringende
Rechtsdienstleistung nicht bloRe Nebenleistung im Sinne
von 8 5 I RDG ist, muss der Steuerberater den Mandanten
an einen mit den notwendigen Rechtskenntnissen ausges-
tatteten Rechtsanwalt verweisen. (*8)

d) Mitverschulden
Soweit eine Verletzung der nebenvertraglichen Schaden-

verhitungspflicht zu bejahen ist, wird regelmaRig ein
Mitverschulden zu prifen sein. Die Rechtsprechung,
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wonach ein Mitverschulden nicht in Betracht kommt,
wenn die Verhitung des entstandenen Schadens nach
dem Inhalt des Vertrages dem in Anspruch genommenen
Schédiger allein obliegt, findet im Bereich nebenvertrag-
liche Schadenverhiitungspflicht keine Anwendung. (*9)

e) Warnpflichten in besonderen Fallen

Jahresabschlusserstellung und drohende Uberschuldung
Die Frage, ob ein mit der Erstellung des Jahresabschlus-
ses beauftragter Steuerberater vertragsbezogen oder ne-
benvertraglich verpflichtet ist, den Mandanten bei einer
drohenden Insolvenz auf die Erstellung einer Uberschul-
dungsbilanz und die Insolvenzantragspflicht hinzuwei-
sen, ist hdchstrichterlich nicht geklart.

Das OLG Schleswig hat mit Urteil vom 28.05.1993 eine
mandatsbezogene Aufklarungspflicht verneint und eine
nebenvertragliche Schadenverhiitungspflicht nur fur den
Fall bejaht, dass der Steuerberater annehmen muss, dem
Mandanten sei die drohende Insolvenz und etwaige sich
hieraus ergebende Haftungsrisiken gegentiber dem Insol-
venzverwalter nicht bewusst. (*10) Der BGH hat die
Revision nicht angenommen, denn die tatrichterliche
Wirdigung, ,,dass den Geschéftsfuhrern der Gemein-
schuldnerin deren Uberschuldung sowohl im Marz 1987
als auch im April 1988 bewusst war, ist verfahrensfehler-
frei getroffen und jedenfalls unter dieser Voraussetzung
brauchte die Beklagte nicht auf die Pflichten hinzuwei-
sen, die den Geschaftsfiihrern der GmbH im Hinblick auf
8§ 63, 64 GmbHG obliegen.* (*11)

Nach Auffassung von Zugehdr schuldet ein Steuerbera-
ter, der wie Ublich alle steuerlichen Interessen des Man-
danten wahrnehme und den Jahresabschluss erstellt,
bereits mandatsbezogen einen Hinweis, auf die drohende
Uberschuldung, die Notwendigkeit einer Uberschul-
dungsbilanz und die Insolvenzantragspflicht. Diese
Pflicht entfalle nur dann, wenn der Steuerberater im
Haftpflichtprozess den Nachweis filhren kann, dass der
Geschaftsfiihrer die Uberschuldung gekannt habe. (*12)

Die Auffassung von Zugehor, wonach der Steuerberater
den Mandanten bereits mandatshezogen auf eine drohen-
de Insolvenz und die sich hieraus ergebenden Rechtsfol-
gen hinweisen muss, ist abzulehnen, denn der Hinweis
auf ein einzuleitendes Insolvenzverfahren nach den Vor-
gaben des Insolvenzrechts liegt auBerhalb des eigentli-
chen Bereichs des erteilten Auftrags auf Erstellung des
Jahresabschlusses nach den handels- und steuerrechtli-
chen Vorgaben.

Der Jahresabschluss eines Unternehmens erfasst oft zahl-
reiche VVorgéange, die steuerlich, gesellschafts- und eben
auch insolvenzrechtlich bedeutsam sind. Wére der Steu-
erberater verpflichtet, sie bei der Erstellung der Bilanz im
Einzelnen jeweils zu tberprifen, wirde ihm ein unzu-
mutbares, auch durch eine Versicherung kaum abzude-
ckendes Haftungsrisiko aufgeburdet. (*13) Aus diesem
Grund muss ein Steuerberater, der einen Jahresabschluss
zu erstellen hat, beispielsweise nicht nachtraglich prifen,
ob etwa die Voraussetzungen fir eine Befreiung von der
Grunderwerbsteuer vorlagen. (*14)

Hinzu kommt, dass die Rechtsdienstleistungsbefugnis des
Steuerberaters — wie oben aufgefiihrt — grundsétzlich auf
das Gebiet des Steuerrechts beschrénkt ist (§ 33 StBerG).
Ein mit der Erstellung des Jahresabschlusses einer GmbH
beauftragter Steuerberater, dem kein Nachweis (ber die
Erfullung einer Bareinlageverpflichtung vorliegt, verletzt
danach zwar seine Pflichten aus dem Steuerberatungsver-
trag, wenn er in der Bilanz ein Stammkapital ausweist,
ohne zugleich eine offene Einlageforderung der GmbH
auszuweisen. Er ist aber nicht verpflichtet, den Mandant
dartiber aufzuklaren, dass er seine Bareinlageschuld aus
Gesellschaftsmitteln — sei es durch Aufrechnung oder im
Wege eines ,,Ausschittungs-Ruckhol-Verfahrens* erfiil-
len kann. Insoweit schuldet er allenfalls den Hinweis,
dass er hierzu keinen Rechtsrat erteilen durfe und die
Empfehlung, einen Anwalt zu befragen. (*15)

Der Auffassung des OLG Schleswig, wonach ein mit der
Erstellung des Jahresabschlusses beauftragter Steuerbera-
ter allenfalls auf Grund der nebenvertraglichen Schaden-
verhitungspflicht den Mandanten auf eine offenkundig
im Raum stehende Uberschuldung hinweisen und auffor-
dern muss, wegen der insolvenzrechtlichen Fragestellun-
gen einen mit den notwendigen Kenntnissen ausgestatte-
ten Rechtsanwalt zu beauftragen, ist deshalb zuzustim-
men. Zu beachten ist insoweit allerdings, dass diese
Warn- und Hinweispflicht nur dann besteht, wenn der
Steuerberater, der den Jahresabschluss fir eine GmbH
erstellt hat, annehmen muss, dass dem Geschéaftsfihrer
die drohende Uberschuldung nicht bekannt ist. Dariiber
hinaus dirfte im Regelfall ein erhebliches Mitverschul-
den der Mandantin zu beriicksichtigen sein, wobei sich
die GmbH ein Verschulden ihres Geschaftsfiihrers nach
8 31 BGB anrechnen lassen muss.

Soweit ein Steuerberater den Gesellschaftern im An-
schluss an seinen Warnhinweis zur Uberschuldung im
Rahmen einer sich anschliefenden Sanierungsberatung
eine Kapitalerhdhung empfiehlt, muss er diese wegen der
rechtlichen Umsetzung der Kapitalerhéhung an einen mit
gesellschaftsrechtlichen  Fragestellungen  vertrauten
Rechtsanwalt verweisen. (*16)

Wenn der Mandant bei einer erkannten Unternehmenskri-
se beratungsresistent ist und nicht bereit ist, einen Auftrag
zur Erstellung einer Uberschuldungsbilanz zu erteilen,
muss der Steuerberater das Mandat niederlegen. Die
Fortfihrung eines Mandats trotz erkannter Uberschul-
dung ist nicht nur berufsrechtlich problematisch, sondern
kann eine strafbare Beihilfe zur Insolvenzverschleppung
mit sich daran anschlieBenden Schadenersatzanspriichen
aus unerlaubter Handlung von Banken und sonstigen
Gléaubigern des Mandanten zur Folge haben, fiir die kein
Versicherungsschutz Uber die Berufshaftpflichtversiche-
rung besteht. Bei der Mandatsniederlegung missen lau-
fende Fristen beachtet werden. Dartiber hinaus sollte der
Steuerberater das Finanzamt, Banken und sonstige Betei-
ligte Uber die Mandatsniederlegung informieren.

Jahresabschlusserstellung und _steuersparende Vermo-
gensanlage des Mandanten

Soweit es im Zusammenhang mit den Jahresabschlussar-
beiten um die Beteiligung einer steuersparenden VVermo-

Seite 20

StBK Brandenburg — Mitteilungsblatt 01/10



gensanlage geht, schuldet der ,,blo3* steuerliche Berater
mandatsbezogen nur eine umfassende Aufklarung lber
die Arten und Mdoglichkeiten der zu erzielenden Verlust-
zuweisungen und (ber deren Vorteile, Nachteile und
Risiken in steuerlicher Hinsicht. (*17) Dagegen ist er
nicht verpflichtet, die zukiinftige Gewinnentwicklung des
Mandanten zu beurteilen und danach die bei dem Ankauf
von Steuersparmodellen notwendigen Gewinnzahlen
vorzugeben. (*18)

Eine vertragliche Verpflichtung zur wirtschaftlichen
Beratung trifft den steuerlichen Berater nur, wenn er
einen weitergehenden, auch die Anlageberatung ein-
schliefenden Auftrag erhalten hat oder von sich aus be-
stimmte Kapitalanlage empfiehlt. (*19)

Auf Grund der nebenvertraglichen Schadenverhitungs-
pflicht muss der bloR steuerliche Berater den Mandanten
ausnahmsweise auf wirtschaftliche Risiken hinweisen,
wenn diese offen zu Tage liegen oder er tber einen Wis-
sensvorsprung beziglich der eingeschrankten Markt-
chancen einer Vermdgensanlage verfligt. (*20)

Jahresabschlusserstellung und mangelhafte Buchfiihrung
durch den Mandanten

Der nur mit der Erstellung des Jahresabschlusses beauf-
tragte Steuerberater muss den Mandanten, der die Buch-
fiihrung selbst erstellt hat auf offenkundige Méangel in der
Buchflhrung hinweisen.

Diese Warnpflicht bleibt auch dann bestehen, wenn die
allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) des Steuerbe-
raters vorsehen, dass die Prifung der Richtigkeit, Voll-
standigkeit und OrdnungsmaBigkeit der (bergebenen
Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchfiihrung
und der Bilanz nur dann zum Auftrag gehort, wenn dies
schriftlich vereinbart ist. Denn diese Regelung benachtei-
ligt den Mandanten unangemessen und hélt damit einer
Inhaltskontrolle gemdR § 307 11 BGB nicht stand.

Jahresabschlusserstellung und Hinweis auf § 160 AO,
§ 16 AStG

Ein nur mit der Buchfiihrung und Erstellung des Jahres-
abschlusses beauftragter Steuerberater muss bei Buchun-
gen von Geschaftsvorgangen mit Geschaftspartnern aus
so genannten Niedrigsteuerlandern den Mandanten auf
die Mdglichkeit hinweisen, dass die Finanzbehorde fir
diese Vorgédnge eine Offenlegung im Sinne von § 160
AO, § 16 AStG fordern kann und daher die flr eine um-
fassende Offenlegung aller Beziehungen zwischen dem
Mandanten und den ausldndischen Geschaftspartner
erforderlichen Beweise mdglichst zeitnah zu sichern und
zu sammeln sind. Ferner muss er auf die Rechtsfolgen
einer unzureichenden Offenlegung, insbesondere auf die
Madglichkeit einer den Gewinn erhéhenden Zurechnung
hinweisen. (*21)

Steuerliche Prospektprifung und wirtschaftliche Fehlent-
scheidung des Mandanten

Ein Steuerberater, der von seinem langjahrigen Mandan-
ten den Auftrag erhélt, abstrakt dariber Auskunft zu
erteilen, ob die in einem Prospekt dargestellten Steuer-
vorteile fiir Anleger mit einem Einkommen im Bereich

der héchsten Steuerprogression erreichbar sind, muss den
Mandanten trotz diesem beschrankten Mandat vor einer
wirtschaftlichen Fehlentscheidung warnen, wenn er die
steuerlichen Verhéaltnisse des Mandanten kennt und fir
ihn ohne weiteres ersichtlich ist, dass der Mandat mit der
geplanten Kapitalanlage den damit beabsichtigten Zweck
der Steuerersparnis nicht erreichen kann, weil er auf
Grund der Zeichnung anderweitiger Kapitalanlagen uber
keine Gewinne verfligt, mit denen er die Verlustzuwei-
sungen aus der Kapitalanlage verrechnen kdnnte. (*22)

Steuerliche Warnpflicht bei wirtschaftlicher Beratung im
Zusammenhang mit dem Verkauf einer Eigentumswoh-
hung

Ein langjahrig mit der Erstellung der Einkommensteuer-
erklarungen beauftragter Steuerberater muss den Man-
danten, der eine Eigentumswohnung zum Einstandspreis
verduRern mochte und beim Steuerberater nachfragt, ob
er etwas uber die Immobilienmarktentwicklung sagen
kdnne — beschrénktes Mandat —, darauf hinweisen, dass
die Anrechnung der Abschreibung auf den Einstandspreis
einen Buchgewinn realisiert, der zu einer erheblichen
Steuerbelastung fiihrt, wenn der Mandant in offenbarer
Unkenntnis dieser Steuerrechtsfolge den Einstandspreis
mit dem voraussichtlichen Verkaufspreis vergleicht.
(*23)

Umsatzsteuervoranmeldung und Abférberisiko

Bei einem auf die Buchfiihrung, die Abgabe von Umsatz-
steuervoranmeldungen und die Erstellung des Jahresab-
schlusses beschrankten Mandat muss der Steuerberater
die von ihm betreute Rechtsanwaltssozietdt auf das Ab-
farberisiko hinweisen, wenn sich aus den fiir die Umsatz-
steuervoranmeldung vorgelegten Rechnungen der Kanz-
lei auch Provisionseinnahmen fur Biroraumvermittlung
ergeben, die auf eine berufsfremde gewerbliche Tatigkeit
hinweisen. (*24)

Warnpflichten bei anderweitiger fachkundiger Beratung
Soweit der Mandant fir eine SteuergestaltungsmaRnahme
einen Spezialisten beauftragt hat, gilt die Verpflichtung,
den Mandanten auch vor aulerhalb des Auftrags liegende
steuerliche Fehlentscheidungen zu warnen, nur sehr ein-
geschrénkt. Der allgemeine Steuerberater muss den Man-
danten vor Fehlleistungen des Spezialisten nur dann war-
nen, wenn er diese erkennt oder erkennen und zugleich
annehmen muss, dass der Mandant die Gefahr mégli-
cherweise nicht bemerkt. (*25)

Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn das Mandat des
Spezialisten beendet ist oder es sich von vornherein nicht
auf den Umstand erstreckt, der die Warnpflicht auslésen
kann, der Mandant gegeniiber dem ersten Steuerberater
jedoch den gegenteiligen Eindruck erweckt hat. Auch in
diesem Fall darf sich der Steuerberater im Regelfall dar-
auf verlassen, der Mandant werde in der entscheidenden
Frage sachkundig anderweitig beraten. (*26)

Warnpflichten bei Fehler des Vorberaters

Eine nebenvertragliche Hinweispflicht des Steuerberaters
auf eine steuerschadliche Gestaltungsberatung des VVorbe-
raters, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem
von ihm tbernommenen Auftrag steht, besteht nur dann,
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wenn die vorgegebene rechtliche Konstruktion eine auf
den ersten Blick ersichtliche steuerliche Fehlentschei-
dung war, oder der Steuerberater dies aufgrund seiner
personlichen Kenntnis positiv wusste (nebenvertragliche
Schadenverhutungspflicht). (*27) Eine insoweit eindeu-
tige steuerliche Fehleinschatzung liegt nicht vor, wenn
die vom Vorberater gewdhlte rechtliche Konstruktion
neben gravierenden Nachteilen auch Vorteile hat. (*28)

Daruber hinaus ist der Steuerberater aber nicht verpflich-
tet, den Mandanten auf einen méglichen Schadenersatz-
anspruch gegen den Vorberater zu belehren, denn die
Vertragspflichten eines Steuerberaters beschrénken sich
in der Regel auf das Steuerrecht; Rechtsdienstleistungen
sind ihm grundsatzlich untersagt. (*29)

Aus diesem Grunde kann auch die Rechtsprechung des
BGH, wonach ein Anwalt, der erkennt oder erkennen
muss, dass dem Mandanten im Falle eines ungiinstigen
Ausgangs des Rechtsstreits vor dem Finanzgericht ein
Regressanspruch gegen den steuerlichen Berater zusteht,
verpflichtet ist, den Mandanten (ber die Verjahrung
dieser Anspriiche zu belehren, nicht auf einen Steuerbe-
rater, der ein solches vorgreifliches FG-Verfahren flr den
Mandanten fuhrt, Gbertragen werden. (*30)

Warnpflichten bei der Durchfilhrung eines Einspruchs-
und FG-Verfahrens

Soweit der Steuerberater mittels Einspruchs- und FG-
Verfahren ohne Erfolg versucht, eine von der Finanzver-
waltung angenommene Gewerblichkeit auf Seiten des
Mandanten anzugreifen, weil er der Auffassung ist, der
Mandant sei freiberuflich tatig, muss er damit rechnen,
dass sein Mandant nicht obsiegt und ihm deshalb parallel
zur Bildung von Gewerbesteuerriickstellungen und Ein-
spruchseinlegung gegen die Einkommensteuerbescheide
raten. (*31)

Einkommensteuererkldrung und Hinweispflicht auf straf-
befreiende Selbstanzeige

Erkennt der Steuerberater bei der Erstellung der privaten
Einkommensteuererklarung eine zuriickliegende Steuer-
hinterziehung oder -verkiirzung des Mandanten, muss er
diesen auf die Mdglichkeit einer strafbefreienden Selbst
anzeige hinweisen. (*32)

Einkommensteuererkldrung und Hinweispflicht auf
Zwei-Konten-Modell

Ein Steuerberater mit beschranktem Mandat (private
Steuererklarungen) hatte ab Anfang 1996 — im Anschluss
an die Vorlagebeschliisse des BFH — die vertragliche
Nebenpflicht, den Mandanten zum Zwecke der Steuerer-
sparnis auf die Vorteile eines Zwei-Konten-Modells

hinzuweisen. (*33)
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30. Altgesellschaften: Anderung des Steuerbera-
tungsgesetzes

Der Bundestag hat mit dem Burgerentlastungsgesetz vom
16.07.2009 in Art. 14 (BGBI. | S. 1959) zugleich eine
Anderung des Steuerberatungsgesetzes beziiglich der
sogenannten Alt-Steuerberatungsgesellschaften beschlos-
sen. Nach § 154 Abs. 1 Satz 1 StBerG bleiben Steuerbe-
ratungsgesellschaften, die am 16.06.1989 anerkannt wa-
ren, aber nicht den damals neu eingefiihrten Kapitalbin-
dungsregeln genigten, anerkannt (Bestandsschutzrege-
lung fiir Altgesellschaften).

Der Bestandsschutz entfallt aber, wenn sich nach dem
31.12.1990 der Bestand der Gesellschafter durch Rechts-
geschéft oder Erbfall gedndert hat und der Anteil nicht
auf einen zur Steuerberatung befugten Gesellschafter
Ubergegangen ist (§ 154 Abs. 1 Satz 3 StBerG). Diese
Regelung gilt gem. 8 154 Abs. 2 Satz 1 StBerG auch fir
unmittelbar oder mittelbar an Steuerberatungsgesellschaf-
ten beteiligte Gesellschaften. Auch wenn es in ihrem
Gesellschafterkreis zu Verdnderungen kommt, missen
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die Anteile auf Gesellschafter i. S. d. § 50a Abs 1 Nr. 1
StBerG ubergehen; andernfalls endet der Bestandsschutz
und die zustdndige Steuerberaterkammer hat die Aner-
kennung zu widerrufen.

Mit Urteil vom 16.12.2008 - VII R 39/07 — hat der BFH
entschieden, dass § 154 Abs. 2 Satz 1 StBerG auch auf
eingetragene Vereine anzuwenden ist, wenn sie an einer
Alt-Steuerberatungsgesellschaft beteiligt sind. Den BFH
hat dabei nicht gestort, dass Vereine als kdrperschaftlich
organisierte Gesellschafter eine héhere Mitgliederfluktu-
ation aufweisen als Kapitalgesellschaften und deshalb
relativ leicht die Voraussetzungen des § 154 Abs. 2 Satz
1 StBerG fiir den Bestandsschutz verlieren kdnnen.

Es waren nach Bekanntwerden des Urteils vor allem die
als Vereine organisierten Bauernverbdnde, die um den
Bestandsschutz ihrer Alt-Steuerberatungsgesellschaften
fiirchteten, an denen sie gesellschaftsrechtlich beteiligt
sind. Sie haben sich deshalb massiv fiir eine Anderung
des § 154 Abs. 2 StBerG und eine Ergénzung dahinge-
hend eingesetzt, dass von einem Widerruf der Anerken-
nung dann abgesehen werden kann, ,,wenn sich der Be-
stand der Gesellschafter einer beteiligten Gesellschaft
und das Verhdltnis ihrer Beteiligungen oder Stimmrechte
in den vorangegangenen Jahren jeweils nur geringfiigig
geandert hat“. Durch den neu eingefuigten 8 157b StBerG
soll zugleich sichergestellt werden, dass die neue Vor-
schrift bereits auf alle nicht bestandskréftig abgeschlos-
senen Verfahren anzuwenden ist.

Die jetzt getroffene Regelung ist ein Kompromiss, den
der Finanzausschuss dem Deutschen Bundestag vorge-
schlagen hat, nachdem zuvor eine von den Bauernver-
bénden geforderte und sehr viel weitergehende Regelung
diskutiert worden ist. Sie hatte zur Folge gehabt, dass
Anderungen in der Beteiligung von Personenvereinigun-
gen und -gesellschaften, die ihrerseits an Alt-
Steuerberatungsgesellschaften beteiligt sind, génzlich
ohne Folgen fur den Bestandsschutz geblieben wéren.
Die jetzt vom Deutschen Bundestag verabschiedete Fas-
sung erlaubt nur solche Verénderungen im Gesellschaf-
terbestand bzw. im Verhéltnis der Beteiligungen oder der
Stimmrechte, die geringfligig ausfallen.

31. Herausgabe von Handakten im Steuerstrafver-
fahren

An die Kammer wird oftmals die Frage gestellt, ob ein
Mandant bei Einleitung eines Steuerstrafverfahrens die
Herausgabe von Unterlagen verlangen kann.

Stellen Sie sich vor, Sie haben gegeniber einem friiheren
Mandanten noch eine Honorarforderung i. H. v. rund
3.000,00 €. Das Mandat ist gekindigt und der Mandant
verlangt nun die Herausgabe seiner Unterlagen mit dem
Argument, es sei ein Steuerstrafverfahren gegen ihn
eingeleitet worden und ohne seine Unterlagen kdnne er
sich nicht ordnungsgemaR verteidigen. Sie weisen auf Ihr
Zuriickbehaltungsrecht hin und erhalten darauf vom
Anwalt des ehemaligen Mandanten die Mitteilung, die
Ausiibung des Zurtickbehaltungsrechts sei treuwidrig

bzw. unangemessen. Mussen Sie die Unterlagen trotz der
ausstehenden Gebuhrenforderung herausgeben?

Konnexitit muss gegeben sein

Unterstellt, dass Konnexitat zwischen lhrer Gebiihrenfor-
derung und den herausverlangten Unterlagen besteht,
kdnnen Sie sich weiterhin auf Ihr Zuriickbehaltungsrecht
berufen. Die Ausiibung des Zurlickbehaltungsrechts ist
nach § 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG nur dann unbillig, wenn
die Vorenthaltung der Handakten den Umstadnden nach
,unangemessen* ist. Allein ein drohendes bzw. laufendes
Strafverfahren reicht hierfir nicht aus.

Bei_Sicherheitsleistung erlischt das Zuriickbehaltungs-
recht

Das OLG Nurnberg hat mit Beschluss vom 11.09.1990
(MDR 1990 S. 280) festgestellt: ,,Der 6ffentlich-
rechtlichen Verpflichtung des Mandanten gegeniiber dem
Finanzamt kommt demgegenuber (gemeint ist das Zu-
riickbehaltungsrecht des Steuerberaters) eine sekundére
Bedeutung zu, weil er (der Mandant) diese Verpflichtung
ohne weiteres Erfiillen kann, wenn er die Honoraranspri-
che des Steuerberaters — notfalls unter dem Vorbehalt der
Rickforderung — befriedigt oder durch Hinterlegung
wenigstens sichert, wodurch er in den Besitz der benétig-
ten Unterlagen gelangt.*

Nach Auffassung des Gerichts wiirde eine Versagung des
Zuruckbehaltungsrechts ,,die Interessen des vorleistungs-
pflichtigen Steuerberaters unangemessen benachteiligen®.
,»Das Zurlickbehaltungsrecht sei in der Regel das einzige
Druckmittel, den Mandanten zur Zahlung der ausstehen-
den Honorarforderung zu veranlassen.*

Oft fiihrt der Druck von auRen zur Zahlung

Es ist demgeméaRl gerade Sinn und Zweck des Zurlickbe-
haltungsrechts, den Auftraggeber zu zwingen, seiner
Zahlungsverpflichtung nachzukommen. Musste der Steu-
erberater in all den Fallen, in denen Mandanten in eine
fir sie unangenehme Situation geraten, beispielsweise,
wenn Banken mit einer Kindigung des Kredits drohen,
das Finanzamt S&umniszuschldge und Zwangsgelder
androht bzw. festsetzt, die Unterlagen herausgeben, wiir-
de das gesetzlich normierte Zuriickbehaltungsrecht fak-
tisch leer laufen, denn hdufig kann nur durch diesen
Druck von aullen ein zahlungsunwilliger Mandant dazu
gebracht werden, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfil-
len.

Beratungshinweis
Da die Honorarforderung auch nicht unverhéltnismaRig

gering ist oder die Zuriickbehaltung dem fritheren Man-
danten einen unverh&ltnismaRig hohen, selbst bei Abwé-
gung der Interessen des Steuerberaters nicht zu rechtferti-
genden Schaden zufligen wirde (vgl. BGH, Urteil
v. 17.02.1988), halten wir die Austibung des Zuriickbe-
haltungsrechts nicht fur treuwidrig. Im Ubrigen hat der
Mandant immer die Mdglichkeit, durch Sicherheitsleis-
tungen oder Zahlungen des Honorars unter Vorbehalt der
Nachprifung das Zuriickbehaltungsrecht zum Erléschen
zu bringen und so alsbald seine Unterlagen zu erhalten.

(Quelle: Der Honorar-Brief flr Steuerberater)
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32. Ausschuss ,,Steuerberatergebiihrenrecht* bei
der Bundessteuerberaterkammer

Am 28.08.2009 fand die 37. Sitzung des Ausschusses
»oteuerberatergebiihrenrecht” der Bundessteuerberater-
kammer statt. U. a. behandelt wurden nachstehende Fra-
gen:

Gesonderte Abrechnung des Antrags auf Investitionsab-
zugsbetrag gem. § 79 EStG

In der Praxis bestehen Unsicherheiten, ob die Antragstel-
lung bei der Bestimmung der Rahmengebiihr gem. § 35
Abs. 1 Nr. 3 StBGebV zu bertlicksichtigen ist oder ob
§ 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 3 StBGebV einschldgig ist.

Im ,,Honorarbrief fur Steuerberater* Nr. 4/2009 vom
30.04.2009 wird hierzu ausgefuhrt:

»,Heute wird der Investitionsabzugsvertrag nicht in der
Bilanz erfasst. In analoger Anwendung der Ubergangs-
rechnung nach 8§ 60 Abs. 1 EStDV bestehen folgende
Madglichkeiten der Abrechnung:

e Anwendung von § 21 Abs. 1 StBGebV, wenn es
allein um die Ermittlung des Investitionsabzugsbetra-
ges geht.

e Anwendung von § 35 Abs. 1 Nr. 3a StBGebV, wenn
es allein um die Bildung des Investitionsabzugsbetra-
ges geht, verbunden mit der Gewinnermittlung.

e Bei Einnahmen-/Uberschussrechnung als ,,\orarbei-
ten“i. S.v. 8 25 Abs. 2 StBGebV.“

Hierzu vertritt der Ausschuss Steuerberatergeblhrenrecht
der Bundessteuerberaterkammer die Auffassung, dass
eine Abrechnung des Anspruchs auf den Investitionsab-
zugshetrag Bestandteil der steuerlichen Gewinnermitt-
lung ist und empfiehlt daher eine Abrechnung nach § 35
Abs. 1, 3a StBGebV. Bei Gewerbetreibenden, die ihren
Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln, findet die Vor-
schrift des 8 35 Abs. 1 Nr. 3a EStG analoge Anwendung.

Vertretung im Widerspruchsverfahren gegen einen Be-
scheid (ber eine Betriebspriifung nach § 28b SGB 1V
Hierzu empfiehlt der Ausschuss die Abrechnung nach
dem neuen 8§ 40 StBGebV, da es sich um eine Tatigkeit
in einem im weiteren Sinne verwaltungsrechtlichen Vor-
verfahren handelt.

Novellierung der Steuerberatergebihrenverordnung bzw.
die Schaffung eines eigenen Gebiihrentatbestandes wird
vorgeschlagen beziiglich nachstehender L eistungen:
Thesaurierung nach § 24 Abs. 4 StBGebV

Hierzu schlagt der Ausschuss vor, die entsprechende
Tatigkeit als Sonderarbeit im Rahmen der Erstellung der
Steuererklarung abzurechnen. Die Abrechnung kénnte
mit der Zeitgebihr erfolgen.

Fur die Tatigkeit nach § 37b EStG (Besteuerung von
Geschenken) empfiehlt der Ausschuss die Abrechnung
im Rahmen des Jahresabschlusses nach § 35 Abs. 1
StBGebV durch Erhdhung des Rahmensatzes. Hilfsweise
kann auch eine Abrechnung nach § 24 Abs. 1 Nr. 15
StBGebV bei der Abrechnung der Lohnsteueranmeldung
erfolgen.

In Anlehnung an die lineare Anpassung der Vergitungs-
ordnung der Rechtsanwélte wird auch die Anpassung der
Gebihren der Steuerberater gefordert. Auch missten die
Tabellen A und E durch die Tabelle zu § 13 RVG ersetzt
werden.

Angeregt wird weiter zur Abgeltungsteuer im Rahmen
einer Novellierung der StBGebV einen eigenen Gebih-
rentatbestand aufzunehmen.

Auch soll § 24 StBGebV um einen ,,Auffangtatbestand*
erganzt werden, der alle sonstigen Arbeiten umfasst.

33. Artikel zur berufsrechtlichen Praxis

Die Vergutung von Steuerberatern
— von Thorsten Lotz, Frankfurt a. M., in DStR 32/2009,
S.33f.

Steuerberater kdnnten mehr aus ihrer Praxis heraus-

holen

— von Nicola de Paoli, Financial Times Deutschland, in
DStR 36/2009, S. 1870 ff.

Gestaltung von Vergutungsvereinbarungen und Zwei-

felsfragen

— von Peter Lahmann, Freiburg i. Br., in DStR 40/2009,
S. 2069 ff.

Fragliche Haftung(en) des Steuerberaters im Insol-

venzfall der (Mandats) GmbH

— von WP/StB PhDr. Till Weber und WP/StB Stephan
Buchert, Hamburg, in ZinsO 38/2009, S. 1731 f.

Haftung von berufsfremden Mitgliedern einer ge-

mischten Sozietat

— von RA Dr. Jochen Lux, Berlin, in MDR Heft
17/2009, S. 957 f.

Insolvenzverschleppungsschaden

— von der Versicherungsstelle Wiesbaden, Versicherer-
gemeinschaft flir das wirtschaftliche Priifungs- und
Treuhandwesen, in WPK Magazin 3/2009, S. 46 f.

Ablauf und Verhaltenstipps bei Betriebsprifungen
— von Oberregierungsrat Christian Sterzinger, Magde-
burg, in NJW 44/2009, S. 3216 f.

Analyse der Steuerberaterausbildung in Deutschland
— von WP/StB Prof. Dr. Norbert Herzig, Dr. Jérg Phi-
lippen und Dr. Manuel Teschke, in Stbg 10/2009,

S. 470 ff.

Bewertung von Freiberuflerkanzleien; Praxisfall
— von RA Dr. Jirgen Platz und Dipl.-Wirtschaftsjurist
(FH) Ralf Heuckeroth, in BB 43/2009, S. M16

Vereinbarungen zur Einleitung und Durchfiihrung

einer Mediation

— von Dr. Hansjorg Schwarz, Oldenburg und RA Dr.
Holger Thomas, Frankfurt/M., in DStR 45/2009,
S. 2238 f.
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»Spezialist fur Alles* — Grenzen der werblichen

Selbsteinschatzung von Anwalten

— von RA Dr. Mario Axmann, Fellbach/Stuttgart und
RA Prof. Dr. Jochen Deister, Heilbronn/Bad Vilbel,
in NJW 46/2009, S. 3352 f.

Probleme mit der Fiktion — Die Feststellung der Kau-

salitét von Beratungsfehlern

— von Dr. Nikolaus Stackmann, Vorsitzender Richter
am LG Miinchen, in NJW 45/2009, S. 3265 ff.

Drohung durch den Rechtsanwalt (Teil 1)
— von RAin Annekatrin Donath und RA Dr. Bastian
Mehle, Berlin, in NJW 32/20009, S. 2363 f.

Verstarkter Schutz von Berufsgeheimnistragern —

auch fur Steuerberater

— von RAiIn Claudia Ende, BStBK Berlin, in DStR
49/2009, S. 2556 ff.

Rechts- und Haftungsprobleme der interprofessionel-

len Sozietét

— von RA/FASIR Jirgen F. Berners, Kéln, in NWB
50/2009, S. 3940 ff.

»Schnellberatung* am Telefon
— von RA Stephan Kohlhaas, Kéln, in NWB 2/2010,
S. 131 ff.

Das Zurlckbehaltungsrecht des Steuerberaters
— von Dr. Klaus Olbing und Dr. Markus Wollweber,
KdlIn, in DStR 51-52/2009, S. 2700 ff.

Im Blickpunkt: Vereinbare Téatigkeiten fur Steuerbe-

rater — Steuerberater als Testamentsvollstrecker

— von RA Dr. Gregor Feiter, Geschéaftsfihrer der StBK
Dusseldorf, in Betriebs-Berater // BB 3/2010 /vom
11.01.2010, S. VI

Steuerberater als Fachberater fir Vermdégens- und

Finanzplanung (DStV e.V.)

— von RA/FASIR Prof. Dr. Axel Pestke, Berlin, in Be-
triebs-Berater // BB 3/2010 vom 11.01.2010, S. VII

Neue Grundsatzentscheidungen des BGH zum Steu-

erstrafrecht

— von RA Prof. Dr. Jurgen Weidemann, Dort-
mund/Bremen, in Stbg 12/2009, S 559 ff.

Die Pflicht der Finanzbehorde zur Unterrichtung der
Staatsanwaltschaft im steuerstrafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren
— von RA/FAStR Dr. Jérg Alvermann und Rechtsrefe-
rendar Thorsten Franke, Kéln, in Stbg 12/2009,
S. 554 ff.

Mandantenakquise durch erfolgreiche Fachmedien-

arbeit

— von Janek Weigl, Miinchen, in Betriebs-Berater // BB
6/2010, S. VII

Im Blickpunkt: Mandantenakquise

— von RA/FAStR/FAHaGesR Dr. José A. Campos Na-
ve, Eschborn, in Betriebs-Berater // BB 6/2010, vom
01.02.2010, S. VI

Das Honorar des Steuerberaters im Finanzgerichts-

prozess

— von StB Bernhard Starz, March, in DStR 47/2009,
S. 2449 ff.

Benachteiligung von Steuerberatern durch finanzge-

richtliche Streitwert-Satz-Tabellen fir Einkinfte-

feststellungen

— von WP/StB/RB Prof. Dr. Fritz Eggesiecker und
WP/StB Dipl.-Kfm. Eike Ellerbeck, Kéln, in DStR
3/2010, S. 131 ff.

Kdénnen Steuerberater Tater einer Gebiihrentberho-

hungi. S. v. § 353 StGB sein

— von FASIR Dr. Christoph Goez, Minster, in wistra
6/2009, S. 223 ff.

I11. Ausbildung/Fortbildung

34. Prufungstermine und Anmeldefristen fir den
Ausbildungsberuf ,,Steuerfachangestellte/r*
und fiir die Fortbildungsprifung zum/zur
»oteuerfachwirt/in®

1. Abschlussprifungen Berufsausbildung
1.1 Abschlussprifung — Frihjahr/Sommer 2010

- schriftlicher Teil: 29.03./30.03.2010
- mundlicher Teil: 07.06.2010 bis 25.06.2010

Die Ausbildungsabschlussfeier findet am 03.07.2010 in
Potsdam statt.

1.2 Abschlussprifung — Herbst/Winter 2010/11

- schriftlicher Teil: 01.11./02.11.2010
- mundlicher Teil: 17.01.2011 bis 26.01.2011

Ausbildungsbetriebe, deren Auszubildende vorzeitig an
der Abschlussprifung — Herbst/Winter 2010/11 - teil-
nehmen wollen, haben die Mdglichkeit, ab Monat April
2010 die erforderlichen Anmeldeunterlagen bei der Ge-
schéftsstelle der Steuerberaterkammer anzufordern.

Anmeldeschluss: 31.08.2010!

2. Fortbildungspriifungen zum/zur Steuerfach-
wirt/in

2.1 Fortbildungsprifung 2009/10
- mindlicher Teil: am 14.04.2010
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2.2 Fortbildungsprifung 2010/11
- schriftlicher Teil: 08.12./09.12. und 10.12.2010
- mindlicher Teil: Anfang April 2011

Anmeldeschluss: 15.09.2010!

Der schriftliche sowie der miindliche Teil der Forthil-
dungsprifung werden in Potsdam durchgefiihrt.

In Ergédnzung zu den im Mitteilungsblatt 4/2009, Tz: 33,
getroffenen Hinweisen zu den Steuerfachwirtpriifungen
2010/2011 wird auf folgendes aufmerksam gemacht:

Fur die Bearbeitung der Prifungsklausuren in den Féa-
chern ,,Steuerrecht 1“; ,,Rechnungswesen* und ,,Steuer-
recht 11 (hier: Teil Il: Abgabenordnung und Teil IlI:
Erbschaftsteuer, Schenkungsteuer und Bewertungsge-
setz) der Fortbildungsprifung 2010/11 wird der Geset-
zesstand 2009 zu Grunde gelegt. Fir die Bearbeitung der
Prafungsklausur ,,Steuerrecht 1l — Teil I: Umsatzsteuer
gilt der Gesetzesstand 01.07.2010 als Grundlage!

2.3 Prufungstermine 2011/2012

Fir die Fortbildungsprifungen 2011/12 sind die Termine
voraussichtlich wie folgt:

- schriftlicher Teil: 07.12./08.12. und 09.12.2011
- mindlicher Teil: Anfang April 2012

35. Ergebnisse der Abschlussprifung — Herbst/
Winter 2009/2010 — im Ausbildungsberuf
»Steuerfachangestellte/r*

- schriftlicher Teil am 09.11./10.11.09
- mindlicher Teil am 26.01.10

Zahl | be- [ Note | Note | Note [ Note | nicht [ schrift | miind
der |stan-| 1 2 3 4 be- lich lich

Teil- | den stan-

neh- | **) den

mer

*)

20 9 0 0 2 7 11 10 1
45,0 222 (77,8550 909 [ 9.1
% % % % % %

*) darin enthalten: 18 Teilnehmer duale Ausbildung

2 Wiederholer
**) darin enthalten: 9 Teilnehmer duale Ausbildung
Folgenden Damen und Herren, die die Abschlusspriifung
Herbst/Winter 2009/10 erfolgreich absolviert haben,

mochten Vorstand und Geschéftsfihrung sehr herzlich
gratulieren:

Ahrendt, Daniel
GraB, Marcel
Kellermann, Lydia
Thomas Marcus
Wend, Hendrik

Gartz, Christian
Hintze, Judith
Schwarz, Toni
Trosky, Markus

Der Président der Steuerberaterkammer Brandenburg,
Reinhard Meier, Ubermittelte den erfolgreichen Teilneh-
mern der Abschlusspriifung in einem personlichen
Schreiben die herzlichsten Glickwiinsche.

36. Umfrage der Steuerberaterkammer Branden-
burg zur Berufsausbildung

Unsere Umfragen unter den Prifungsabsolventen im
Ausbildungsberuf ,,Steuerfachangestellte/r zeigen, dass
sich der Beruf nach wie vor groBer Beliebtheit und Ak-
zeptanz erfreut.

Alle erfolgreichen Prufungsteilnehmer der Abschlussprii-
fung — Herbst/Winter 2009/10 — wirden den Aushil-
dungsberuf des Steuerfachangestellten weiterempfehlen.

Auf den Beruf des Steuerfachangestellten wurden nahezu
alle Befragten durch Eltern, Verwandte, Bekannte sowie
durch Printmedien und Internet aufmerksam.

Die theoretische und praktische Ausbildung insgesamt
wurde von allen Priifungsteilnehmern positiv bewertet.

Fur die Lehrstellenwahl spielte bei den Absolventen die
Hohe der Ausbildungsvergitung eine eher untergeordnete
Rolle.

Erfreulich ist, dass alle Prifungsteilnehmer nach erfolg-
reichem Abschluss der Berufsausbildung im steuerbera-
tenden Beruf verbleiben. VVon diesen Absolventen werden
drei (= 37,5 %) jedoch in naher Zukunft ein Studium
beginnen.

Des Weiteren wurde von uns eine Befragung der Teil-
nehmer am Kompaktseminar, das in der Zeit vom
01.02.2010 bis 05.02.2010 in Potsdam stattfand, durchge-
fuhrt.

Hier kann festgestellt werden, dass mehr als 80 % der
Teilnehmer das Seminar mit ,,sehr gut“ bis ,,gut* bewer-
teten.

Durch die Seminarteilnehmer wurde eingeschétzt, dass
das Kompaktseminar, das die Wiederholung des Unter-
richtsstoffes in Vorbereitung auf die schriftliche Ab-
schlusspriifung — Sommer 2010 — zum Inhalt hatte, einen
mittleren Schwierigkeitsgrad hatte.

Nach Beendigung des Kompaktseminars hielten ca. 80 %
der Absolventen ihre Teilnahme am genannten Seminar
fiir ,,sehr wichtig” bzw. ,,wichtig“.

19 Teilnehmer hatten das Seminar mit Ubernachtung in
der Jugendherberge in Potsdam gebucht. Der Uberwie-
gende Teil der Ubernachtungsgaste war hier mit den
Bedingungen und den Service sehr zufrieden.
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37. Beginn des Ausbildungsjahres 2010/2011 vor-
bereiten — Mitarbeiternachwuchs sichern

Bis zum 31.12.2009 konnten durch die Initiative der
Mitglieder der Steuerberaterkammer Brandenburg insge-
samt 153 neue Ausbildungsverhéltnisse fur das derzeit
laufende Ausbildungsjahr registriert werden.

Wir méchten uns an dieser Stelle fiir das grofle Engage-
ment bei allen ausbildungswilligen Kolleginnen und
Kollegen sehr herzlich bedanken!

Fur den Beruf des Steuerfachangestellten ist im dritten
Jahr in Folge ein bundesweites Plus - diesmal um 0,6 %
auf 6.482 Neuvertrége - festzustellen. In unserem Kam-
mergebiet ist nach deutlichen Zuwéchsen bei neu abge-
schlossenen Vertragen im vergangenen Jahr (2008 wies
gegentiber 2007 ein Plus von 5,2% auf) ein Ruckgang
von 4,9 % zu verzeichnen. Demgegentber konnten
10 Ausbildungspléatze im vergangenen Jahr nicht besetzt
werden, da geeignete Ausbildungsplatzbewerber fehlten.

Nicht zufrieden stellen kann uns nach wie vor die relativ
hohe Abbrecherquote vor Beginn der Ausbildung bzw.
wahrend der Probezeit.

Aufgrund der demographischen Entwicklung missen wir
davon ausgehen, dass gegeniiber dem Vorjahr noch we-
niger geeignete Ausbildungsplatzbewerber zur Verfu-
gung stehen werden.

Bereits heute wird von den Kanzleien — zahlreiche tele-
fonische Anfragen von Kammermitgliedern nach ausge-
bildeten Steuerfachangestellten bestdtigen dies — ein
zunehmender Fachkraftebedarf signalisiert.

Es sollte deshalb durch unsere Kammermitglieder eine
langfristige Ausbildungsstrategie verfolgt werden. Der
Berufsstand ist gefordert, rechtzeitig fir Nachwuchs in
seinen Praxen zu sorgen. Ausbildung stellt eine Investiti-
on fiir die Zukunft des steuerberatenden Berufes dar —
Ausbildung lohnt sich!

Wir méchten in diesem Zusammenhang ganz besonders
jene Kanzleien ansprechen, die noch nie ausbildeten,
Nachwuchs auszubilden und nicht stattdessen ,.fertige*
Steuerfachangestellte einzustellen.

Die Entscheidung, einen Ausbildungsplatz anzubieten
und zu besetzen, hangt ganz individuell und haufig von
den subjektiven Eindriicken und Erfahrungen der Praxis-
und Kanzleiinhaber ab. Es ist zu beobachten, dass es fir
Ausbildungsbetriebe sehr wichtig ist, dass sich Jugendli-
che bewerben, die die erforderlichen schulischen aber
auch die sozialen Kompetenzen mitbringen. Nur ein
zufriedener Arbeitgeber ist jederzeit wieder gern bereit,
Auszubildenden eine Chance zu geben. Daher setzen wir
als Steuerberaterkammer den Hebel dort an, wo poten-
zielle Bewerber mit der notwendigen Ausbildungsreife
sich uber zukunftsweisende Berufswege informieren.

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden wir uns
auch in diesem Jahr an die fiinf Agenturen fur Arbeit
sowie deren Geschéftsstellen wenden, um tber den Aus-
bildungsberuf des Steuerfachangestellten sowie das aktu-
elle Ausbildungsangebot zu informieren.

Die Steuerberaterkammer wird auch in diesem Jahr wie-
derum auf verschiedenen Ausbildungsmessen und Pré-
sentationen an Schulen vertreten sein, um kiinftigen Aus-
bildungsplatzbewerbern mit dem Ausbildungsberuf des
Steuerfachangestellten fruhzeitig bekannt zu machen.
Unterstltzt werden wir darin auch von unseren ,,Schulpa-
ten®.

Neben der frihzeitigen Vorstellung des Ausbildungsberu-
fes in den Schulen durch unsere ,,Schulpaten®, auf Aus-
bildungsmessen sowie Informationsveranstaltungen der
Berufsinformationszentren und der Agenturen fir Arbeit
besitzt auch die Durchfiihrung eines betrieblichen Prakti-
kums einen hohen Stellenwert!

Wiéhrend eines Praktikums kdnnen motivierte und inte-
ressierte Ausbildungsplatzbewerber erfahren, was sie in
diesem Beruf erwartet. Gleichzeitig kann durch den Aus-
bilder eingeschéatzt werden, ob der Ausbildungsplatzbe-
werber fir den Ausbildungsberuf ,,Steuerfachangestell-
te/r” geeignet ist.

Daher noch einmal unsere Bitte an die Kammermitglie-
der: Geben Sie jungen Menschen eine Chance, sich uber
den Ausbildungsberuf mittels Praktika zu informieren
und melden Sie uns lhr Praktikumsplatzangebot fur die
Veroffentlichung im Internet.

Der Vorstand bittet an dieser Stelle noch einmal alle
Kammermitglieder, Ausbildungsstellen fur das Jahr
2010 bereitzustellen und diese sowohl den 6rtlichen
Agenturen fur Arbeit als auch der Kammer zur Auf-
nahme in unsere Aushildungsplatzb6rse im Internet
zu melden. Bitte verwenden Sie dazu das Formblatt ge-
maR Rundschreiben 01/2010 vom 31.03.2010.

Da die Bewerber fiir die anspruchvolle Steuerfachange-
stelltenausbildung Gber einen guten, gehobenen Schulab-
schluss verfiigen sollten, ist es ratsam, neue Ausbildungs-
vertrage mdglichst friihzeitig abzuschlieen. Qualifizierte
Schulabgénger werden in anderen vergleichbaren Ausbil-
dungsberufen (z.B. Bankkaufmann) meist schon ein Jahr
im Voraus eingestellt. Erfahrungsgemall kommt es in
unserem Ausbildungsberuf vielfach jedoch erst relativ
kurzfristig vor Ausbildungsbeginn zu einem Vertragsab-
schluss. Zu einem so spéten Zeitpunkt haben sich viele
Bewerber dann aber schon fiir eine andere Ausbildung
entschieden, mit der Folge, dass der Kreis der noch zur
Verfiigung stehenden Interessenten, die die erforderlichen
Voraussetzungen mitbringen, deutlich kleiner ist.

Die Kammergeschéftsstelle steht allen Ausbildungswilli-
gen zu allen Fragen ,,rund um die Berufsausbildung
jederzeit gern zur Verfligung.
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38. Steuerberaterkammer unterstitzt Schiiler-
praktika

Die Geschéftsstelle der Steuerberaterkammer Branden-
burg unterstutzt seit vielen Jahren Potsdamer Schulen,
indem fir Schiler der 9. Klassen die Mdglichkeit der
Durchfiihrung eines 14-tdgigen Schulerpraktikums ge-
wahrt wird.

So konnte im Februar 2010 bereits zum sechsten Mal ein
Schiler einer 9. Klasse, diesmal des Leibnitz-
Gymnasiums Potsdam, zu einem 14-tagigen Praktikum
begruRt werden. Ziel dieser Praktika ist es, dass die
Schiler Einblicke in das Berufsleben gewinnen und da-
mit auch eine Berufsorientierung erhalten.

Ob beim Bedienen der modernen Kommunikationstech-
nik oder bei der Mithilfe bei den vielféltigen Verwal-
tungsaufgaben der Kammer — die Schiler sammeln in
den zwei Wochen ihres Schilerpraktikums Eindriicke aus
der Arbeitswelt. Auch werden Interessen geweckt, die
dem einen oder anderen Schiler sicherlich spater die
Berufswahl erleichtern werden.

39. Oberstufenzentrum Il Spree-Neil3e - Erfah-
rungsaustausch am 25.11.2009

Das Oberstufenzentrum 1l Spree-Neile hatte am
25.11.2009 die Ausbildungsbetriebe im Ausbildungsbe-
ruf ,,Steuerfachangestellte/r zur jahrlichen Arbeitsbera-
tung eingeladen.

Im Mittelpunkt des Erfahrungsaustausches standen In-
formationen zur Beschulung im Oberstufenzentrum,
Schwerpunkte der Arbeit im Bildungsgang ,,Steuerfach-
angestellte/r** sowie zum Leistungsstand.

Zahlreiche Ausbildungsbetriebe waren der Einladung des
Oberstufenzentrums gefolgt. Die Steuerberaterkammer
wurde durch deren Geschéftsfuhrer vertreten. Sowohl die
Ausbildungsbetriebe als auch die Schule waren sich
einig, dass der schulbegleitende Unterricht die schulische
Ausbildung sehr gut ergénzt und unterstiitzt und fur er-
forderlich gehalten wird. Die Steuerberaterkammer wird
in Ubereinstimmung mit den Festlegungen des Berufs-
bildungsausschusses an einer weiteren Qualifizierung des
schulbegleitenden Unterrichtes arbeiten.

40. FIBU-Praxistage am Oberstufenzentrum
Ostprignitz-Ruppin — Ein Erfahrungsbericht

Das Ziel der FIBU-Praxistage, die enge Verbindung von
schulischer Buchfiihrung und praktischer Finanzbuchfih-
rung aufzuzeigen, ist fur uns Motivation (seit 2005) in
Absprache mit der Steuerberaterkammer Brandenburg
dieses Projekt zum festen Bestandteil des Berufsschulun-
terrichtes werden zu lassen. Die Praxistage wurden in der
zweiten Blockwoche — in der Zeit vom 05.10.2009 bis
09.10.2009 — des 1. Ausbhildungsjahres durchgefuhrt.
Dabei wurde der Musterfall ,,Muster-Meier* manuell
erarbeitet und am PC erfasst. Unterschiedliche VVor-

kenntnisse der Schuler wurden homogenisiert, die Klas-
sensozialisierung wurde beschleunigt. Ein weiteres Ziel
war es, den Gedanken des handlungsorientierten Unter-
richtes umzusetzen und praxiserprobte Software lehr-
planorientiert in den Unterricht zu integrieren. Die Aus-
bilder unterstutzen unsere Arbeit. Es werden fur den
praktischen Teil Auszubildende aus der Praxis zur Unter-
stiitzung der Fachlehrer freigestellt. Unser Dank gilt den
Steuerbdiros:

. Steuerberater Onigkeit & Brudek, Partnerschaft,
Oranienburg,

. Zauft & Dr. Feske, Partnerschaftsgesellschaft,
Steuerberatungsgesellschaft, Wittstock,

. Schulz & Kollegen GmbH, Steuerberatungsgesell-
schaft, Hennigsdorf,

) Steuerberatersozietat Karol Murken und Marion
Schwalme, Rathenow.

Die Steuerberaterkammer Brandenburg unterstiitzt unsere
Arbeit durch Ubernahme der Kosten. Der Abteilungslei-
ter Herr Blume hilft bei der organisatorischen Planung.
Von den Auszubildenden werden die FIBU-Praxistage
zwar als anstrengend aber auch zum uberwiegenden Teil
als nltzlich empfunden.

(Uta Huxdorf; Fachbereichsleiterin Steuern am OSZ
OPR)

41. Bundessteuerberaterkammer gibt Unter-
richtsmaterial zum Thema Steuern und Finan-
zen heraus

Mit neuem kostenfreien Arbeitsmaterial will die Bundes-
steuerberaterkammer (BStBK) Lehrkréfte dabei unter-
stiitzen, das Thema Steuern und Finanzen auf abwechs-
lungsreiche und spannende Weise im Unterricht zu be-
handeln. Die Materialien sind fir den fachubergreifenden
und facherverbindenden Einsatz in den Klassen 9 und 10
konzipiert.

Das Infopaket umfasst neun Arbeitsblatter, ausfihrliche
Lehrerhinweise sowie weiterfiihrende Links. Das Steuer-
system, die Steuerverwendung und beispielsweise auch
das hochaktuelle Thema Finanzkrise werden darin an-
hand alltagsnaher Beispiele aus der Lebenswelt der Schii-
ler anschaulich erklart. Darliber hinaus werden die The-
men Bewerbung und Berufswahl aufgegriffen und inte-
ressante Berufshilder aus dem Steuerbereich konkret
vorgestellt. Die Unterrichtsmaterialien stehen fiir Lehre-
rinnen und Lehrer unter www.mehr-als-du-denkst.de und
www.capito.de zum kostenfreien Download bereit und
kénnen als Printmaterial bei den Steuerberaterkammern
bestellt werden.

Die bundesweite Schulaktion ist Teil der Ausbildungsini-
tiative der BStBK und der 21 Steuerberaterkammern zum
Beruf des/der Steuerfachangestellten. Unter dem Titel
»Steuerfachangestellte/r? — Da steckt mehr drin, als du
denkst* informiert die Kampagne tber diesen attraktiven
und  zukunftssicheren  Ausbildungsberuf. Unter
www.mehr-als-du-denkst.de kénnen sich Interessierte
umfassend lber die Ausbildung, das Berufsbild und die
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Karrierechancen als Steuerfachangestellte/r informieren.
Ebenfalls dort zu finden: eine Online-Borse zur gezielten
Ausbildungsplatzsuche, Erfahrungsberichte von jungen
Erwachsenen, die sich bereits fur die Ausbildung zum/r
Steuerfachangestellten entschieden haben, sowie ein
Online-Test, mit dem Schuler spielerisch herausfinden
kénnen, ob der Beruf zu ihnen passt.

42. Hinweise zu aktuellen Fragen der Berufsaus-
bildung

Vorpraktikum fiihrt nicht zur Verkiirzung der Probezeit

Ein Berufsausbildungsverhéltnis beginnt zwingend mit
einer mindestens einmonatigen und maximal viermonati-
gen Probezeit (8 20 BBIG). In der Regel wird eine Pro-
bezeit von vier Monaten vereinbart. Wird vor Beginn der
Ausbildung ein Praktikum absolviert, ist dieses nicht auf
die Probezeit anzurechnen. In einem vom Arbeitsgericht
Duisburg zu entscheidenden Fall (Az.: 1 Ca 3082//08)
hatte der Klager bei der Beklagten vor Beginn seiner
Berufsausbildung ein Praktikum absolviert. Anschlie-
Rend stellte die Beklagte den Klager unter Vereinbarung
einer viermonatigen Probezeit als Auszubildenden ein.
Innerhalb dieser Probezeit wurde dem Klé&ger gekindigt.
Im Rahmen einer Kiindigungsschutzklage machte der
Auszubildende geltend, dass der Zeitraum des Prakti-
kums auf die Probezeit angerechnet werden misse, mit
der Folge, dass die Probezeit schon abgelaufen sei.

Das Gericht teilte diese Auffassung nicht und wies die
Klage ab. Die Entscheidung wurde damit begriindet, dass
das Praktikum einen anderen Inhalt als das Ausbildungs-
verhdltnis hat. Wéhrend ein Praktikum dazu diene, den
Beruf ohne weitere Verpflichtungen kennenzulernen,
hatten Ausbildende und Auszubildende in der Probezeit
die Aufgabe zu priifen, ob die Eignung fur den gewahlten
Beruf besteht und der Auszubildende sich in seine Lern-
pflichten und das Betriebsgeschehen einordnen kann.

Erst mit dem Ausbildungsbeginn entstiinden die wechsel-
seitigen Pflichten von Arbeitgeber und Auszubildendem
und erst mit diesem beginne die Probezeit.

Freistellung von Auszubildenden fiir Berufsschule

GemaR § 15 BBIG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 5
des Berufsaushildungsvertrages ist der Ausbildende ver-
pflichtet, auch nicht mehr berufsschulpflichtige Auszu-
bildende fur die Teilnahme am Berufsschulunterricht
freizustellen. Freistellen bedeutet, dass der Auszubilden-
de von der Ausbildung und Anwesenheit in der Ausbil-
dungsstatte fiir die Zeit entbunden wird, die fiir die Teil-
nahme am Unterricht erforderlich ist. Das ist nicht nur
die notwendige Zeit fir den eigentlichen Berufsschulun-
terricht, sondern z. B. auch die Zeit fur den Fahrtweg und
fiir die vorgesehenen Pausen.

Fir volljahrige Auszubildende ist die Freistellung nach
dem Ende des Berufsschulunterrichts (einschlieflich der
Zeit fur die Wegstrecke) beendet, d.h. es besteht die

grundsatzliche Pflicht, wieder zur betrieblichen Ausbil-
dung in der Ausbildungsstatte anwesend zu sein. Eine
Rickkehr zur Ausbildungsstatte ist jedoch grundsatzlich
dann nicht erforderlich, wenn aufgrund der Dauer der die
Freistellung veranlassenden MalRnahme die sich ergeben-
de Restzeit fur die betriebliche Ausbildung in der Ausbil-
dungsstéatte am betreffenden Tage die Rulckkehr nicht
mehr zumutbar erscheinen lasst, z.B. weil eine Ubermafi-
ge Wegezeit aufgewendet werden misste und die Restzeit
fur die betriebliche Ausbildung nicht mehr zweckentspre-
chend geniitzt werden konnte. Die fiir den Berufsschul-
weg bendtigte Zeit ist jedoch grundsétzlich nicht auf die
Arbeitszeit anzurechnen (Herkert/Toltl, Kommentar zum
BBiG, Randnummer 11 zu § 15 BBIiG). Ein Nachholen
der unter Beriicksichtigung der téglichen Arbeitszeit
hieraus entstehenden Fehlstunden kann mit dem Auszu-
bildenden vereinbart werden. Zu beachten wére jedoch,
dass nach dem Arbeitszeitgesetz bei einer Ausdehnung
der Arbeitszeit auf taglich bis zu zehn Stunden innerhalb
von sechs Kalendermonaten im Durchschnitt acht Stun-
den nicht Gberschritten werden dirfen.

Fur noch unter 18-j&hrige Auszubildende gilt geméaR § 9
Abs. 1 Nr. 2 JArbSchG, dass der Auszubildende an einem
Berufsschultag mit mehr als flinf Unterrichtsstunden von
mindestens 45 Minuten einmal in der Woche anschlie-
Bend nicht mehr beschaftigt werden darf. Féllt die sechste
Unterrichtsstunde aus, entféllt das Beschéaftigungsverbot.

Es gilt aber auch nur einmal in der Woche. Bei zwolf
Unterrichtsstunden Berufsschule in der Woche und
gleichméBiger Verteilung auf zweimal sechs Stunden ist
der Jugendliche grundsétzlich verpflichtet, an einem
dieser beiden Berufsschultage in den Betrieb zuriickzu-
kehren. Der Ausbildende bestimmt dabei den Tag, an
dem dies der Fall ist.

Von der Freistellung fiir den Berufsschulbesuch zu unter-
scheiden ist jedoch die Anrechnung dieser Freistellungs-
zeit auf die Arbeitszeit. GeméaR § 19 Abs. 1 Nr. 1 BBIG
ist dem Auszubildenden die Vergiitung auch fur die Zeit
der Freistellung zu zahlen. Hieraus folgt bei Uberschnei-
dung von Zeiten des Besuchs der Berufsschule und be-
trieblicher Ausbildung, dass der Besuch des Berufsschul-
unterrichts der betrieblichen Ausbildung vorgeht. Dies
bedeutet zugleich, die Ersetzung der Ausbildungspflicht,
so dass eine Nachholung der so ausfallenden betriebli-
chen Ausbildungszeiten von Gesetz wegen ausgeschlos-
sen ist (Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 26.03.2001;
Az.:5 AZR 413/99).

43. Forderung der Weiterbildung mit Pramiengut-
scheinen

Mit bis zu 500,00 EUR unterstltzt das Bundesministeri-
um fiir Bildung und Forschung (BMBF) seit Beginn des
neuen Jahres Erwerbstétige, die sich beruflich weiterbil-
den mdchten. Konkret heiflt das, der Staat unterstitzt
einen Antragsteller, indem dieser einen Prémiengutschein
Uber die Halfte einer Kurs-Gebuhr erhdlt. Die Hochst-
grenze fiir den Zuschuss liegt bei 500,00 EUR. Jeder
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Angestellte und Selbstandige in Deutschland kann einmal
im Jahr davon profitieren, vorausgesetzt, sein zu versteu-
erndes Jahreseinkommen liegt nicht iber 25.600,00 EUR
(bzw. 51.200,00 EUR flr gemeinsam veranlagte Ehepaa-
re). Die Antragstellung muss vor der Buchung des Wei-
terbildungs-Angebotes erfolgen.

Die Forderbedingungen zur Weiterbildung wurden damit
zum 01.01.2010 verbessert: Zuvor betrug der Maximal-
wert 154,00 EUR, die Einkommensgrenze lag bei
20.000,00 EUR (bzw. 40.000,00 EUR fir gemeinsam
veranlagte Ehepaare). Das Programm Bildungspramie
bietet neben den Pramiengutscheinen auch das sogenann-
te ,,Weiterbildungssparen* an. Wer Ansparvermdgen, das
im Rahmen des Vermdgenshildungsgesetzes gefordert
wird, vor Ende der Sperrfrist flr berufliche Weiterbil-
dung verwendet — etwa um den Eigenanteil zur Bil-
dungspramie aufzubringen — erhalt trotzdem die Arbeit-
nehmersparzulage.

Die Bildungspramie wird aus Mitteln des Europdischen
Sozialfonds der Europdischen Union geférdert. Die Pra-
miengutscheine und die Spargutscheine fiir das Weiter-
bildungssparen sind in derzeit rund 450 Beratungsstellen
bundesweit erhaltlich. Interessenten kénnen sich ber die
kostenlose Rufnummer 0800 2623 000 informieren, oder
im Internet unter www.bildungspraemie.info.

IV. Steuerrecht/Zivil- und Handels-
recht/Arbeitsrecht

44. Unterschriftserfordernis beim Vorsteuer-
Vergutungsverfahren

Der Europaische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rs. C —
433/08 (Yaesu Europe BV) am 3. Dezember 2009 ent-
schieden, dass der Begriff ,,Unterschrift“ in dem in An-
hang A der Achten Richtlinie 79/1072/EWG des Rates
vom 6. Dezember 1979 zur Harmonisierung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten (iber die Umsatzsteuern-
Verfahren zur Erstattung der Mehrwertsteuer an nicht im
Inland ansassige Steuerpflichtige enthaltenen Muster fur
den Antrag auf Vergitung der Umsatzsteuer ein gemein-
schaftsrechtlicher Begriff ist, der einheitlich dahin auszu-
legen ist, dass ein solcher Vergitungsantrag nicht zwin-
gend von dem Steuerpflichtigen selbst unterschrieben
werden muss, sondern dass insoweit die Unterschrift
eines Bevollméchtigten geniigt.

Im zu entscheidenden Sachverhalt hatte ein niederlandi-
sches Unternehmen beim Bundeszentralamt fur Steuern
einen Vergiutungsantrag gestellt. Dieser war von den in
Deutschland ansassigen Anwalten im Auftrag der nieder-
landischen Mandantin unterzeichnet worden. Ferner war
diesem Antrag eine Vollmacht flr das Vorsteuer-
Vergltungsverfahren beigefligt, mit der die Anwélte
bevollméchtigt wurden, das klagende Unternehmen in
allen Vorsteuer-Vergitungsverfahren rechtsverbindlich
zu vertreten.

Der Bundesfinanzhof hatte durch Beschluss vom
13. August 2008 (XI R 19/08) wegen seiner Zweifel an
der Vereinbarkeit des § 18 Abs. 9 UStG mit dem Ge-
meinschaftsrecht dem EuGH die Klarung des Begriffs der
Lunterschrift als einheitlichem auszulegendem gemein-
schaftsrechtlichem Begriff sowie die Frage des Erforder-
nisses der personlichen oder bei einer juristischen Person
von dem gesetzlichen Vertreter zu leistenden Unterschrift
vorgelegt.

Der EuGH begriindet seine Auffassung u. a. damit, dass
nach standiger Rechtsprechung bei der Auslegung einer
Gemeinschaftsvorschrift nicht nur der Wortlaut zu be-
riicksichtigen sei, sondern auch ihr Zusammenhang und
die Ziele, die mit der Regelung verfolgt werden.

45. Neues BMF-Schreiben zur Ausstellung far
Steuerbescheinigungen fir Kapitalertrage
nach § 45a Absatz 2 und 3 EStG

Fur Kapitalertrage, die nach § 43 Abs. 1 EStG dem Steu-
erabzug unterliegen, sind der Schuldner der Kapitalertra-
ge oder die auszahlende Stelle verpflichtet, dem Glaubi-
ger der Kapitalertrdge auf Verlangen eine Steuerbeschei-
nigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster auszustel-
len, die die nach § 32d EStG erforderlichen Angaben
enthalt.

Das BMF hat mit Datum vom 18. Dezember 2009 ein 26-
seitiges Schreiben verdffentlicht, das néhere Einzelheiten
zu diesen Steuerbescheinigungen regelt. Das Muster | ist
von Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituten anzu-
wenden, das Muster Il von leistenden Korperschaften, die
keine Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitute sind,
z.B. Lebensversicherungsunternehmen, GmbH oder Akti-
engesellschaft (wenn die Aktien der Gesellschaft nicht im
Depot gehalten werden). Sie gilt unabhangig von einer
Abgeltungswirkung des Steuerabzugs fir alle Kapitaler-
trdge, insbesondere auch fir betriebliche Kapitalertrége.
Beide Muster sind in dem Schreiben enthalten.

Fur Kapitalertrdge, die nach dem 31. Dezember 2009
zuflieRen, ersetzt das neue Schreiben das BMF-Schreiben
vom 24. November 2008 (BStBI 1. 2008, S. 973). Es wird
jedoch nicht beanstandet, wenn Regelungen dieses
Schreibens flr Kapitalertrage, die vor dem 1. Januar 2010
zuflieRen, angewendet werden.

Das Schreiben enthélt u. a. auch folgende Aussagen:

e Grundsétzlich darf nur eine einzige Jahressteuerbe-
scheinigung ausgestellt werden. Es wird jedoch nicht
beanstandet, wenn auf Grund geé&nderter Besteue-
rungsmerkmale (z. B. Verzug des Kunden in das Aus-
land oder in das Inland) die auf das abgelaufene ganze
Kalenderjahr bezogene Kapitalertragsteuer in zwei
oder ggf. mehrere zeitraumbezogene Steuerbescheini-
gungen aufgeteilt wird. Die Steuerbescheinigungen
sind in diesem Jahr laufend zu nummerieren. Weiter-
hin ist die Gesamtzahl der erstellten Steuerbescheini-
gungen anzufithren (Tz. 6).
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e Hat das Kreditinstitut von einer NieRRbrauchbestellung
oder einem Treuhandverhéltnis Kenntnis, ohne zu
wissen, ob der Depotinhaber Anteilseigner ist, oder
handelt es sich um ein Anderkonto von Rechtsanwél-
ten, Notaren oder Angehdrigen der wirtschaftspri-
fenden oder steuerberatenden Berufe, bestehen keine
Bedenken dagegen, dass die Steuerbescheinigung auf
den Namen des Depotinhabers ausgestellt, jedoch
durch den entsprechenden Hinweis ,,Niel3brauchde-
pot“, , Treuhanddepot“ oder ,,Anderdepot“ gekenn-
zeichnet wird. In diesen Fallen muss das Finanzamt,
bei dem die Anrechnung beantragt wird, nach Vorla-
ge der Steuerbescheinigung priifen, wem die Kapital-
ertrage steuerlich zuzurechnen sind (Tz. 12). Zur Be-
scheinigung der von Zinsen aus Notaranderkonten
einbehaltenen Kapitalertragsteuer sowie auch der Er-
trdge aus Anderkonten von Rechtsanwalten, Steuer-
beratern, Steuerbevollméchtigten, Steuerberatungsge-
sellschaften, Wirtschaftsprifern, vereidigten Buch-
prufern,  Wirtschaftsprufungsgesellschaften  und
Buchfiihrungsgesellschaften finden sich Ausfiihrun-
gen in Tz. 20 des Schreibens.

e Die Vorlage einer Nichtveranlagungs-Bescheinigung
entbindet nicht von der Verpflichtung zur Ausstellung
einer Steuerbescheinigung. Die Steuerbescheinigung
ist auf Verlangen des Steuerpflichtigen auszustellen
(Tz. 13).

e Das Kreditinstitut hat auf Antrag des Steuerpflichti-
gen die Hohe des nicht ausgeglichenen Verlustes zu
bescheinigen, um ihm im Rahmen der Veranlagung
bei seinem Finanzamt eine Verrechnung mit anderen
Kapitalertragen (beispielsweise solche, die bei einem
anderen Kreditinstitut erzielt wurden) zu ermdgli-
chen. Dabei ist zwischen Verlusten aus der VerduRe-
rung von Aktien und sonstigen Verlusten zu unter-
scheiden. Die sonstigen Verluste kénnen mit allen
Arten von Kapitalertragen, Verluste aus Aktienverau-
Rerungen koénnen nur mit Gewinnen aus Aktienver-
auBerungen verrechnet werden (Tz. 32).

e Die Regelungen zur Aufteilung, Bescheinigung und
Anrechnung der Kapitalertragsteuer sind fur den auf
die Kapitalertragsteuer erhobenen Solidaritatszu-
schlag entsprechend anzuwenden (Tz. 34).

e Da auch der Zahlungstag zu bescheinigen ist, darf die
Steuerbescheinigung erst ausgestellt werden, nach-
dem die Leistung erbracht worden ist (Tz. 41).

e Die Verpflichtung unbeschrénkt steuerpflichtiger
Korperschaften, ihren Anteilseignern auf Verlangen
zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer eine Steuer-
bescheinigung auszustellen, wird nicht nur durch
Leistungen begrindet, die bei den Anteilseignern
Gewinnanteile darstellen. Die Verpflichtung entsteht
auch, wenn den Anteilseignern der Korperschaft
sonstige Bezuge i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 und
3 EStG zuflieRen, sowie fir Beziige, die nach der
Auflésung der Korperschaft anfallen und die nicht in

der Ruckzahlung von Nennkapital bestehen; § 20
Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG gilt entsprechend. Das glei-
che gilt, wenn die Anteilseigner auf Grund einer Ka-
pitalherabsetzung oder nach der Auflésung der Kor-
perschaft Beziige erhalten, die als Gewinnausschiit-
tung i. S. des § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG gelten (8 20
Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG). Liegen die Voraussetzun-
gen nicht vor, hat die Korperschaft gemal § 27 Abs. 3
KStG die Leistungen zu bescheinigen und in der
Steuerbescheinigung darauf hinzuweisen (Tz. 42).

e Gehoren die Anteile am Kapitalvermdgen zum Ge-
samthandsvermdgen einer Personengesellschaft, kann
Uber die steuerliche Zurechnung der Kapitalertrage
aus Anteilen und der anzurechnenden Kapitaler-
tragsteuer nur im Rahmen der gesonderten Feststel-
lung des Gewinns der Personengesellschaft (8 180
AO) entschieden werden. Die ausschiittende Korper-
schaft hat deshalb eine zusammenfassende Bescheini-
gung auf den Namen der Personengesellschaft auszu-
stellen. Fur die Mitunternehmer ergibt sich in diesen
Fallen der Betrag der anzurechnenden Kapitaler-
tragsteuer aus der gesonderten Feststellung (Tz. 46).

46. Verfassungsgericht entscheidet tiber Uber-
gangsregelung zu Halbeinkiinfteverfahren

Mit dem jetzt verdffentlichten Beschluss 1 BvR 2192/05
vom 17. November 2009 hat das Bundesverfassungsge-
richt entschieden, dass die Ubergangsregelung des Kor-
perschaftsteuergesetzes fiir den Wechsel vom Vollan-
rechnungsverfahren auf das Halbeinkinfteverfahren ver-
fassungswidrig ist.

Geklagt hatte eine Aktiengesellschaft, bei der die Um-
gliederung des Kaorperschaftsteuerguthabens gem. § 36
Abs. 3 und 4 KStG zu einem Verlust von Koérperschafts-
teuerminderungspotential in H6he von etwa 1 Mio. DM
gefuhrt hatte. Das Bundesverfassungsgericht entschied
nun, dass die Ungleichbehandlung der Kapitalgesell-
schaften infolge der Umgliederungsregelungen verfas-
sungswidrig ist, da keine sachliche Rechtfertigung daftr
gegeben sei und der Gesetzgeber seine Ziele auch mit
einer schonenderen Ausgestaltung der Ubergangsrege-
lungen hétte erreichen kénnen.

Das Gericht hat dem Gesetzgeber aufgegeben, bis zum
1. Januar 2011 eine Neuregelung fiir alle noch nicht be-
standskraftig abgeschlossenen Verfahren zu finden.

47. Neuerungen in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung

a) Prufung durch Deutsche Rentenversicherung

Ab dem 1. Januar 2010 prifen die Trager der gesetzli-
chen Rentenversicherung die ordnungsgeméale Abfiih-
rung der Beitrage zur gesetzlichen Unfallversicherung im
Rahmen der sozialversicherungsrechtlichen Betriebspri-
fung mit. Die Betriebsprifer werden die Unfallversiche-
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rungstrager Uber das Ergebnis der Prifung informieren;
die Unfallversicherungstrager erstellen sodann die ent-
sprechenden Bescheide. Widerspriiche hiergegen sind an
die Unfallversicherungstrager zu richten (vgl. § 28p
Abs. 1b SGB V).

b) DEUV-Meldungen

Seit Anfang Dezember 2009 ist ohne fehlerfreie Angaben
zur Unfallversicherung eine Meldung nach der Datener-
fassungs- und -iibermittlungsverordnung (DEUV) nicht
mehr langer moglich. Seit dem 1. Januar 2009 miissen
bereits im Wege der monatlichen Meldung die Betriebs-
nummer des zustandigen Unfallversicherungstragers, die
Mitgliedsnummer seines Unternehmens, Gefahrtarifstelle
und Betriebsnummer, das beitragspflichtige Arbeitsent-
gelt und die geleisteten Arbeitsstunden gemeldet werden.
Die entsprechenden Betriebsnummern der Unfallversi-
cherungstrager sind auf den Internetseiten der jeweiligen
Berufsgenossenschaften eingestellt bzw. tber entspre-
chende Schreiben an ihre Mitglieder weitergeleitet wor-
den. Bis zum Jahr 2012 sind zudem weiter die jahrlichen
Entgeltnachweise abzugeben.

c) Beitragsrechtliche Behandlung von Wertgutha-
ben

Ab dem 1. Januar 2010 gilt nach einer Einigung des
Bundesministeriums fir Arbeit und Soziales mit den
Unfallversicherungstragern fur Arbeitsentgelt, das in ein
Wertguthaben eingebracht und noch nicht an den Arbeit-
nehmer ausgezahlt wird, das Entstehungsprinzip (88 22
SGB 1V, 23 Abs. 3 SGB IV i. V. m. § 153 SGB VII).
Damit ist das Entgelt im Lohnnachweis und in der DE-
UV-Meldung zu dem Zeitpunkt zu beriicksichtigen, in
dem es erarbeitet wurde. Fiir Arbeitsentgelt, das noch in
2009 in ein Wertguthaben eingestellt wurde, gilt Be-
standsschutz, sodass die bisherigen Regelungen des zu-
standigen Unfallversicherungstragers, also ggf. die An-
wendung des Zuflussprinzips, weiter gelten.

48. Kiunstlersozialabgabe — Neues Online-
Verfahren bei der Kinstlersozialkasse

Kiinftig ist es mdglich, die Meldung der Kiinstlersozial-
abgabe Uber das Online-Formularcenter der Kiinstlerso-
zialkasse elektronisch zu erstellen und online zu bermit-
teln. Die abgabepflichtigen Unternehmen und Verwerter
i. S. d. § 24 Kinstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)
kénnen nicht nur ihre Jahresmeldung, die bis zum
31. Mérz 2010 der Kiinstlersozialkasse vorliegen muss,
sondern auch den ,,Anmelde- und Erhebungsbogen zur
Prafung der Abgabepflicht nach dem KSVG* elektro-
nisch tbermitteln.

Die Formulare sind auf der Internetseite der Kunstlerso-
zialkasse unter

www.kuenstlersozialkasse.de

im Formularcenter eingestellt.

V. Europafragen/Verschiedenes

49. Trauer um den ehemaligen BStBK-
Présidenten Dr. Wilfried Dann

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) trauert um
ihren ehemaligen Prasidenten Dr. Wilfried Dann,
StB/VBP, der am 26. Februar im Alter von 78 Jahren
verstorben ist.

Dr. Wilfried Dann stand 16 Jahre lang, von 1983 bis
1999, an der Spitze der Bundessteuerberaterkammer und
gehdrte mehr als 20 Jahre deren Présidium an. Die Steu-
erberaterkammer Saarland fiihrte er ber 33 Jahre. Zu
seinen zahlreichen weiteren ehrenamtlichen Funktionen
zahlte auch das Présidentenamt der européischen Steuer-
beraterorganisation CFE. Wilfried Dann war Trager des
GrolRen Bundesverdienstkreuzes des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland. Die Bundessteuerberater-
kammer ehrte ihn mit dem Goldenen Ehrenring, der
héchsten Auszeichnung des Berufsstandes.

BStBK-Président Dr. Horst Vinken wirdigte den Ver-
storbenen: ,Mit Dr. Wilfried Dann verliert der Berufs-
stand der Steuerberater seinen verdienstvollsten Vertreter.
Als BStBK-Président hat Dr. Dann nach dem Ende der
deutschen Teilung den steuerberatenden Beruf in Ost und
West zusammengefiihrt. Er hat das Ansehen und den
Einfluss der BStBK gestérkt, die Berufsrechte verteidigt
und die Leistungsféhigkeit des Berufs weiter ausgebaut.
Auch der gemeinsamen Interessenvertretung der Steuer-
berater auf europdischer Ebene hat Dr. Dann den Weg
geebnet. Wir trauern um eine grofle Personlichkeit, die
nicht nur mit strategischem Weitblick, sondern mit be-
sonderer Integrationskraft, Menschenkenntnis und Her-
zenswirme eine Ara fiir unseren Beruf gepragt hat. Sein
Andenken werden wir in groRer Dankbarkeit bewahren.*

Prasident Reinhard Meier wirdigte die Verdienste Dr.
Danns bei der Aufbauhilfe fir die Steuerberaterkammern
in den neuen Bundeslandern, insbesondere in Branden-
burg.

50. BStBK-Prasident Dr. Horst Vinken 70 Jahre
alt

Am 9. Januar 2010 vollendet Dr. Horst Vinken, Prasident
der Bundessteuerberaterkammer (BStBK), sein 70. Le-
bensjahr.

Dr. Vinken filihrt die Spitzenorganisation der mehr als
84.000 Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften
seit September 2007. Er ist auBerdem seit dem Jahr 1998
Prasident der Steuerberaterkammer Dusseldorf mit rund
8.500 Mitgliedern. Dariiber hinaus ist er Vorsitzender des
Deutschen wissenschaftlichen Instituts der Steuerberater
(DWS-Institut), Beiratsvorsitzender des DWS-Verlages
und Beiratsmitglied der DWS-Steuerberater-Online-
GmbH. Dr. Vinken ist zudem Vorsitzender des Beirates
der DATEV eG.
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Im Berufsstand der Steuerberater genieft Dr. Horst Vin-
ken hdchstes Ansehen. In Politik und Fachwelt ist er ein
anerkannter und geschatzter Gespréachspartner. Das be-
rufspolitische Engagement des BStBK-Prasidenten gilt
der Zukunftsfahigkeit des Steuerberaters als Freier Beruf.
Einen Schwerpunkt legt er auf die Forderung der Fortbil-
dung und die Interessenvertretung in Europa. Dr. Vinken
setzt sich ein fur ein Steuerrecht, das gerecht, planbar und
praktikabel ist. Seine hohe Fachkompetenz, vor allem im
Bereich der Rechnungslegung, verschafft dem BStBK-
Prasidenten maRgeblichen Einfluss. So sind beispielswei-
se in das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)
wesentliche Forderungen der BStBK eingeflossen. Unter
Dr. Vinkens Fuhrung zeigt die BStBK ein klares Profil
als sachverstandige Organisation, deren VVotum bei Poli-
tik, Verwaltung und Gerichtsbarkeit Gewicht hat.

Der promovierte Diplom-Kaufmann Vinken ist seit 1972
als Steuerberater und Wirtschaftsprufer in eigener Praxis
in Duisburg tétig. Er engagiert sich in Wissenschaft und
Hochschullehre sowie als Fachautor. Zuletzt verfasste er
als Mitautor einen Praxiskommentar zum BilMoG. Fir
die Belange des Berufsstands ist Dr. Vinken seit mehr als
15 Jahren an fihrender Stelle aktiv. Er war unter ande-
rem Vorsitzender des Verbandes Freier Berufe im Lande
NRW e. V. sowie des Steuerberaterverbandes Diissel-
dorf.

Dr. Horst Vinken ist Trager des Verdienstkreuzes am
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land.

51. EU-Dienstleistungsrichtlinie: Neue Informati-
onspflichten fur Steuerberater

Die Umsetzung der europdischen Dienstleistungsrichtli-
nie hat fur Steuerberater neue Informationspflichten zur
Folge: Die von der Bundesregierung mit Zustimmung
des Bundesrats beschlossene ,Dienstleistungs-Infor-
mationspflichten-Verordnung (DL-InfoV)“ verpflichtet
alle Dienstleistungserbringer, die unter den Anwen-
dungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie fallen (und
damit auch Steuerberater), ihren Kunden bzw. Auftrag-
gebern bestimmte Informationen zur Verfligung zu stel-
len. Die Verordnung, die Art. 22 und 27 der Dienstleis-
tungsrichtlinie umsetzt, enthélt sowohl Pflichtangaben,
die der Steuerberater von sich aus mitteilen muss, als
auch solche, die nur auf Anfrage gemacht werden miis-
sen. Die in der Verordnung geregelten Pflichtangaben
sind unabhangig von der Art und Weise der Dienstleis-
tungserbringung zu beachten und gehen zum Teil Uber
die bereits bestehenden Informationspflichten, insbeson-
dere nach § 5 Telemediengesetz (Impressumspflicht bei
Betrieb einer Kanzlei-Homepage) hinaus. Sie gelten
sowohl gegeniiber inlandischen als auch auslandischen
Mandanten aus einem anderen EU-Mitgliedstaat oder
EWR-Vertragsstaat. Die DL-InfoV tritt zwei Monate
nach der Verkiindung in Kraft. Es ist damit zu rechnen,
dass die Veroffentlichung im Bundesgesetzblatt bis An-
fang Marz erfolgt, sodass die DL-InfoV voraussichtlich
Anfang Mai 2010 in Kraft treten wird.

1. Allgemein geltende Informationspflichten

Der Steuerberater ist verpflichtet, gegentiber dem Auf-
traggeber von sich aus die folgenden Angaben zu machen
(8 2 Abs. 1 DL-InfoV):

a) seinen Familien- und Vornamen, bei rechtsfahigen
Personengesellschaften und juristischen Personen die
Firma unter Angabe der Rechtsform

b) Anschrift der beruflichen Niederlassung sowie Tele-
fonnummer und E-Mail-Adresse oder Faxnummer

¢) bei Eintragung in das Handelsregister oder Partner-
schaftsregister das Register unter Angabe des Regis-
tergerichts und der Registernummer
d) Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer nach § 27a
UStG, soweit vorhanden

e) Name und Anschrift der Steuerberaterkammer, der
der Steuerberater oder die Steuerberatungsgesell-
schaft angehort, und die gesetzliche Berufsbezeich-
nung sowie der Staat, in der sie verliehen wurde

f) die verwendeten Allgemeinen Geschéftsbedingungen

g) die verwendeten Vertragsklauseln tber das auf den
Vertrag anwendbare Recht oder Uber den Gerichts-
stand

h) wesentliche Merkmale der Dienstleistung, soweit
sich diese nicht bereits aus dem Zusammenhang er-
geben. Diese Angabe ist in der Regel entbehrlich, da
sich die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung
bereits aus dem Gegenstand des Auftrags (z.B. Er-
stellung der Einkommensteuererklarung oder des
Jahresabschlusses) ergeben.

i) Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung, insbe-
sondere Name und Anschrift des Versicherers und
rdumlicher Geltungsbereich der Versicherung.

2. Informationspflichten bei Anfrage des Auftraggebers

Nur_auf Anfrage muss der Steuerberater dem Auftragge-
ber die folgenden Informationen zur Verfligung stellen
(8 3 Abs. 1 DL-InfoV):

a) Verweis auf die berufsrechtlichen Regelungen und
Hinweis darauf, wie diese zugdnglich sind. Zum Zu-
génglichmachen der berufsrechtlichen Regelungen
kann auf die Homepage der Bundessteuerberater-
kammer (www.bstbk.de) verlinkt werden, auf der
diese  Regelungen unter ,lhr  Steuerbera-
ter/Berufsrecht* abrufbar sind.

b) Angaben zu den ausgelibten multidisziplindren Ta-
tigkeiten und mit anderen Personen bestehenden be-
ruflichen Gemeinschaften (z.B. Sozietdt, Partner-
schaftsgesellschaft) und — soweit erforderlich — tiber
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ergriffene Malinahmen zur Vermeidung von Interes-
senkonflikten (z.B. bei Vertretung mehrerer Auftrag-
geber in derselben Sache Erteilung eines gemeinsa-
men Auftrags oder Einholung des Einverstandnisses
der Auftraggeber)

c) Verhaltenskodizes, denen sich der Steuerberater
unterworfen hat, die Adresse, unter der diese elekt-
ronisch abgerufen werden kdnnen, und die Sprachen,
in denen diese vorliegen (z.B. Verhaltensrichtlinien
von Verbéanden)

d) Angaben zu auBergerichtlichen Streitschlichtungs-
verfahren, insbesondere betreffend den Zugang zu
dem Verfahren und zu naheren Informationen (ber
die Zugangsvoraussetzungen. Es reicht insoweit der
Hinweis, dass die zustdndige Steuerberaterkammer
auf Antrag gemdaR § 76 Abs. 2 Nr. 3 StBerG bei
Streitigkeiten zwischen Steuerberater und Auftrag-
geber ein Vermittlungsverfahren durchfuhrt und né-
here Informationen hierzu die Steuerberaterkammer
erteilt.

3. Preisangaben

a) Bei im Vorhinein festgelegten Preisen (z. B. Fest-
preis fiir eine Existenzgriindungsberatung) hat der
Steuerberater von sich aus den Preis anzugeben (8 4
Abs. 1 Nr. 1 DL-InfoV).

b) Bei nicht im Vorhinein festgelegten Preisen ist auf
Anfrage der Preis oder sind — wenn kein genauer
Preis angegeben werden kann — die naheren Einzel-
heiten der Berechnung oder ein Kostenvoranschlag
mitzuteilen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 DL-InfoV). Bei den
Steuerberatergebihren ist in der Regel die zweite Al-
ternative einschlagig, da sich die konkrete Gebihr
gemé&R § 11 StBGebV nach den Umstanden des Ein-
zelfalls richtet (z.B. Umfang und Schwierigkeit der
beruflichen Tatigkeit, Bedeutung der Angelegen-
heit). Hierzu kann auf die Homepage der Bundesteu-
erberaterkammer (www.bstbk.de) verwiesen werden,
auf der sich unter ,,lhr Steuerberater/Vergiitung* néa-
here Informationen zur Berechnung der Steuerbera-
tergebdiihren finden.

c) Die Informationspflichten nach § 4 DL-InfoV finden
nur auf solche Auftraggeber Anwendung, die die
Dienstleistung des Steuerberaters in ihrer selbststan-
digen beruflichen oder gewerblichen Tétigkeit ver-
wenden. Gegenlber privaten Letztverbrauchern gel-
ten stattdessen die Informationspflichten nach der
Preisangabenverordnung (§ 4 Abs. 2 DL-InfoV).
Danach besteht eine Pflicht zur Preisangabe jedoch
nur, wenn die Leistung gezielt angeboten wird, und
nicht schon bei bloRer Werbung. Ein Anbieten in
diesem Sinne liegt nur dann vor, wenn die Ankiindi-
gung nach ihrem Inhalt so konkret gefasst ist, dass
sie den Abschluss eines Geschéfts ohne Weiteres zu-
lasst. Dagegen handelt es sich nur um Werbung,
wenn es noch erganzender Angaben und weiterer
Verhandlungen bedarf, um das Geschéft abzuschlie-
Ren (z. B. bei bloRer Darstellung des Dienstlei-

stungsangebots der Kanzlei auf der Homepage oder
in einer Werbeanzeige). In diesem Fall besteht eine
Pflicht zur Preisangabe nach der Preisangabenver-
ordnung (noch) nicht.

4. Wie kénnen die Pflichtangaben zur Verfligung gestellt
werden?

Die Informationen sind dem Auftraggeber vor Abschluss
eines schriftlichen Vertrages oder — sofern kein schriftli-
cher Vertrag geschlossen wird — vor Erbringung der
Dienstleistung in klarer und verstandlicher Form in deut-
scher Sprache zur Verfiigung zu stellen. Dies kann wahl-
weise durch mundliche oder schriftliche Mitteilungen
(auch per E-Mail), durch schriftliche Informationsunter-
lagen (z. B. in einer Kanzleibroschiire) oder — soweit dem
Auftraggeber die Internet-Adresse der Kanzlei mitgeteilt
wurde — Uber die Kanzleihomepage geschehen. Das Aus-
legen entsprechender Informationsunterlagen in den
Kanzleirdumen reicht aus, wenn diese dem Auftraggeber
leicht zugénglich sind. Soweit dem Auftraggeber ausfihr-
liche Informationsunterlagen (ber die angebotenen
Dienstleistungen zur Verfligung gestellt werden, missen
darin die o0.g. Pflichtangaben mit Ausnahme der unter 2 a)
genannten Informationen enthalten sein (8 2 Abs. 2 Nr. 4,
§ 3 Abs. 2 DL-InfoV).

5. Sanktionen bei Verstol3 gegen die Informationspflich-
ten

VerstdBe gegen die in der DL-InfoV vorgeschriebenen
Informationspflichten stellen eine Ordnungswidrigkeit
dar, die mit einer GeldbuRe von bis zu 1.000,00 € geahn-
det werden kann (§ 146 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 GewO
i.V.m. § 6 DL-InfoV).

Beachte: Weitergehende Informationspflichten aus ande-
ren Vorschriften, insbesondere nach der BGB-Infor-
mationspflichten-Verordnung und dem Telemedienge-
setz, bleiben unberiihrt und sind neben den Pflichtanga-
ben nach der DL-InfoV zu beachten. Ein Verstol} gegen
die Anbieterkennzeichnungspflichten nach § 5 Teleme-
diengesetz kann sogar mit einer Geldbue von bis zu
50.000,00 € geahndet werden.

52. 5. INTERNATIONALER DEUTSCHER
STEUERBERATERKONGRESS 2010 - ITA-
LIEN

Bitte heute schon vormerken:

»Benvenuto a Firenze!* am 30. September und
1. Oktober 2010

Bereits zum 5. Mal fiihrt die Bundessteuerberaterkammer
einen INTERNATIONALEN DEUTSCHEN STEUER-
BERATERKONGRESS durch. Austragungsort ist in
diesem Jahr Florenz - die Stadt der Medici, der Renais-
sance und der Kunst!

Deutschsprachige Referenten aus den Bereichen Rechts-
und Steuerberatung, die Uberwiegend in Italien leben und
arbeiten, erlautern den Teilnehmern alles Wissenswerte
zu den aktuellen steuerlichen und rechtlichen Rahmenbe-
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dingungen in Italien. Sie informieren dartber, was fur
Mandanten, die in Italien Immobilien erwerben oder eine
Niederlassung des Unternehmens griinden wollen, wich-
tig ist. Die Themen im Einzelnen:

e ltalien als Investitionsstandort“ — Wirtschaftliche
Rahmenbedingungen (Pudzich, Mailand)

e Rechtliche Rahmenbedingungen flr Investitionen in
Italien (Buse, Mailand)

o Steuerliches Verfahrensrecht und Verhaltnis Steuer-
pflichtiger/Steuerberater/
Finanzbehdrden in Italien (Frei, Mailand)

o Bilanzrecht/Rechnungswesen in Italien (Salzberger,
Miinchen)

e Ertragsteuerrecht in Italien (Frei, Mailand / GroR-
mann, Bozen)

o DBA Deutschland/Italien (Mayr, Mailand)

e Immobilienrecht und Immobiliensteuerrecht in Italien
(Buse, Mailand / Gromann, Bozen)

o Deutsch-Italienische Erbschaften (Julicher, Bonn)

e Spezialfragen zu italienischer Umsatzsteuer (Grof3-
mann, Bozen)

o Fallstudie zur steuerlichen Optimierung (Frei, Mai-
land)

Am zweiten Kongresstag besteht die Mdoglichkeit, wah-
rend einer Kooperationshérse Kontakte zu italienischen
Kolleginnen und Kollegen zu kniipfen.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rundet den
Kongress ab. Angeboten werden u. a. Ausflige nach
Vinci, Lucca und Siena sowie verschiedene thematische
Stadtrundgénge (z. B. Michelangelo und die Medici,
Mode in Florenz, Besuch einer Olivenmihle und ein
Bummel durch das Handwerkerviertel).

Detaillierte Informationen kénnen bei der Bundessteuer-
beraterkammer (Telefon: 030/240087-26; Telefax:
030/240087-99; E-Mail: seminare@bstbk.de) angefordert
werden.

53. Verschéarfte Regelungen der Auftragsdaten-
verarbeitung — Konsequenzen fiir Steuerbera-

ter
Im Mitteilungsblatt 4/2009, Tz. 49 wurde (ber die Daten-
schutznovellen 1, 1l und Il sowie Uber die fiir den Be-

rufsstand ab 1. September 2009 wesentlichen Anderun-
gen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) informiert.
Die dabei u. a. erwéhnten Neuregelungen fir die Auf-
tragsdatenverarbeitung geméaR § 11 Abs. 2 BDSG haben
zu Ruckfragen gefuhrt, die mit Hilfe nachfolgender Aus-
fiihrungen beantwortet werden sollen.

Definition Auftragsdatenverarbeitung

Eine Auftragsdatenverarbeitung liegt vor, wenn eine
offentliche oder nicht-6ffentliche Stelle, fir die das
BDSG gilt, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
personenbezogener Daten bei einer anderen Stelle erledi-
gen l&sst. Erforderlich ist dabei, dass diese lediglich eine
Hilfs- bzw. Unterstiitzungsfunktion innehat und ihr nicht
die eigentliche Aufgabe Ubertragen wird. Mithin ist unter
Auftragsdatenverarbeitung lediglich die technische Aus-
fiihrung dieser Aufgabe zu verstehen.

Betroffenheit des Steuerberaters

Steuerberater sind vielfach Auftraggeber einer Auftrags-
datenverarbeitung i. S. d. § 11 BDSG. Das ist bspw. dann
der Fall, wenn ein Dienstleister mit der Vernichtung bzw.
Loéschung von Festplatten, CDs, DVDs etc. beauftragt
wird, auf denen personenbezogene Daten gespeichert sind
und bei der Auftragserledigung ein Zugriff auf die Daten
nicht ausgeschlossen werden kann.

Auch gegeniiber Rechenzentren, wie z. B. der DATEV
eG, ist der Steuerberater Auftraggeber einer Auftragsda-
tenverarbeitung gemanR § 11 BDSG.

Im Verhéltnis Mandant — Steuerberater liegt dagegen i. d.
R. keine Auftragsdatenverarbeitung vor, da die Beauftra-
gung des Steuerberaters Uber eine weisungsabhéngige
technische Datenverarbeitung hinausgeht. Im Unterschied
zum Auftragnehmer einer Auftragsdatenverwaltung be-
stimmt der Steuerberater eigenverantwortlich, welche
Arten personenbezogener Daten er fir die Erledigung
seines Auftrags erhebt, speichert und verarbeitet. Wenn
der Mandant dem Steuerberater bspw. die Geschéaftsvor-
falle Ubermittelt, damit dieser die Buchhaltung erstellt,
handelt der Steuerberater beim Einsatz der Datenverar-
beitung in Erfillung eigener Aufgaben verbunden mit
eigenen Entscheidungsbefugnissen insbesondere zum
,»Wie“ und zur Auswahl der Daten.

Rechtslage bis zum 31. August 2009

Schon nach bisheriger Rechtslage bestand die Verpflich-
tung, Auftrdge (ber eine Auftragsdatenverarbeitung
schriftlich zu erteilen und dabei die Datenerhebung,
-verarbeitung oder -nutzung, die technischen und organi-
satorischen MalRnahmen sowie etwaige Unterauftragsver-
haltnisse festzulegen (§ 11 Abs. 2 Satz 2 BDSG a. F.).
Auch bestand schon bisher die Pflicht des Auftraggebers,
sich von der Einhaltung der beim Auftragnehmer getrof-
fenen technischen und organisatorischen MaRnahmen zu
Uberzeugen (8 11 Abs. 2 Satz 4 BDSG a. F.i. V. m. § 9
BDSG).

Rechtslage seit dem 1. September 2009

Die formalen Anforderungen an die vertraglichen Rege-
lungen fir die Auftragsdatenverarbeitung sind erheblich
enger gefasst worden.
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Mindestinhalt des schriftlichen Auftrags

Fur die Erteilung des Auftrags zur Datenverarbeitung
sind Pflichtinhalte vorgeschrieben, die wesentliche De-
tails fur den Umgang mit personenbezogenen Daten
abbilden mussen. Dazu gehéren Umfang, Art und Zweck
des Umgangs mit den Daten, die zu treffenden techni-
schen und organisatorischen MalRnahmen, die Kontroll-
pflichten des Auftragnehmers und die Kontrollrechte des
Auftraggebers, dessen Weisungsbefugnisse sowie Rege-
lungen fiir die Léschung gespeicherter Daten beim Auf-
tragnehmer (8 11 Abs. 2 Satz 2 BDSG n. F.).

Durch die vom Gesetzgeber- fur jeden Auftrag - gefor-
derte gesonderte Vereinbarung sollen die ,,gesetzlichen
Anforderungen an die Ausgestaltung des Auftrags besser
erkennbar werden, um mehr Rechtssicherheit fiir die
beteiligten Auftragnehmer und -geber sowie die Auf-
sichtsbehodrden zu gewahrleisten” (BT-Drs. 16/13657,
S. 28). Insbesondere muss vereinbart werden, welche
Arbeiten im Einzelnen durchgefiihrt werden und wie
lange sie dauern. Es ist aber moglich, auf einen Standard-
vertrag zurtickzugreifen, in dem nur diese Punkte geson-
dert geregelt werden. Mdglich ist auch ein Dauerauf-
tragsverhaltnis zu vereinbaren, wenn die Arbeiten gleich-
artig und wiederkehrend sind.

Kontroll- und Dokumentationspflichten des Auftragge-
bers

Weiterhin ist der Auftraggeber verpflichtet, sich vor
Beginn der Datenverarbeitung und sodann regelméaBig
davon zu Uberzeugen, dass der Auftragnehmer die getrof-
fenen technischen und organisatorischen Mallnahmen
einhélt (§ 11 Abs. 2 Satz 4 BDSG n. F.i. V. m. § 9
BDSG). Dazu kann er bspw. Vor-Ort-Kontrollen durch-
fuhren, Sachverstdndige hinzuziehen oder auf eine
schriftliche Beschreibung zuriickgreifen. Auch Testate
uber Zertifizierungen nach stattgefundenen Datenschutz-
Audits konnen herangezogen werden. Welche dieser
Prafungsmdglichkeiten in Frage kommen und wie weit
sie reichem ist im Einzelfall, v. a. nach Anzahl und Qua-
litdt der Daten sowie der potenziellen Gefahren, zu ent-
scheiden. Gemall dem neu eingefligten § 11 Abs. 2 Satz 5
BDSG ist das Ergebnis (jeweils) zu dokumentieren.

Folgen der Missachtung

Wer gegen § 11 Abs. 2 Satz 2 BDSG verstofit und einen
Auftrag nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht in der
vorgeschriebenen Weise erteilt oder entgegen § 11
Abs. 2 Satz 4 BDSG die Zuverlassigkeit des Auftragge-
bers nicht tiberprift, handelt ordnungswidrig (§ 43 Abs. 1
Nr. 2b BDSG). In diesen fallen drohen GeldbuRen bis zu
50.000 Euro (8§ 43 Abs. 3i. V. m. § 43 Abs. 1 Nr. 2b
BDSG).

Daneben kann die Aufsichtsbehdrde fiir den Datenschutz
erstmals auch Malsnahmen anordnen, um Mangel bei der
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezoge-
ner Daten oder der technisch-organisatorischen MaR-
nahmen zu beseitigen (§ 38 Abs, 5 BDSG).

SchlieBlich kdnnen bei DatenschutzverstdRen die Perso-
nen, deren Daten betroffen sind, Schadenersatz vom Auf-
traggeber und Auftragnehmer verlangen. Besteht keine
Vereinbarung Uber die Auftragsdatenverarbeitung, wird
es schwierig sein, im Falle eines Falles die eigene Un-
schuld nachzuweisen. Auch der Auftraggeber wird
Schwierigkeiten haben, vom Auftragnehmer Schadener-
satz zu fordern, wenn er sich nicht auf eine solche Ver-
einbarung berufen kann, um Pflichtverletzungen darzule-
gen.

Was ist zu tun?

Vertrdge mit Rechenzentren sowie sonstige infrage
kommende Auftragsverhéltnisse sind darauf hin zu (ber-
prufen, ob sie die — damit vielfach verbundene - Auf-
tragsdatenverarbeitung in der jetzt vorgeschriebenen
Weise regeln. 1. d. R. wird davon auszugehen sein, dass
die erforderlichen Mindestinhalte von Auftragsdatenver-
arbeitungsvertragen gemal § 11 Abs, 2 Satz 2 Nr. 1 - 10
BDSG nicht vollstandig erfasst und die Auftrage daher
anzupassen sind.

Mustervertrage, bspw. vom Bundesverband Informati-
onswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.
(BITKOM), der aber derzeit den Uberarbeitungsbedarf
prift, sind zwar gute Wegweiser, aber stets an den Ein-
zelfall anzupassen.

DATEV-Mitglieder

Die DATEV eG, als Auftragnehmerin der Datenverarbei-
tung z. B. bei RZ-Leistungen oder DATEV-ASP, teilt
hierzu mit, schon vor der Rechtsanderung Uber den ge-
setzlich vorgeschriebenen Anforderungen der Auftrags-
datenverarbeitung gelegen zu haben. Freiwillig und mit
Erfolg habe sie sich einem Datenschutz-Audit unterzo-
gen; schon bisher biete man den Mitgliedern datensi-
cherheits-konforme Verschlusselungstechniken an.

Dennoch kdénne nicht ausgeschlossen werden, dass durch
die — sehr kurzfristig und ohne Ubergangsfrist in Kraft
getretenen — Gesetzesédnderungen Anpassungen der Auf-
trage zur Auftragsdatenverarbeitung notig werden kon-
nen.

Hierzu wird man sich mit den Mitgliedern in Verbindung
setzen.

54. 14. Deutsche Tennismeisterschaften der Steu-
erberater in Hinterzarten

In der Zeit vom 11. — 16. Juli 2010 veranstaltet die Steu-
erberaterkammer Siidbaden zusammen mit der Hoch-
schwarzwaldtourismus GmbH und dem Tenniszentrum
Hinterzarten die 14. Deutschen Tennismeisterschaften fiir
Steuerberater. Gespielt wird in den folgenden Wettbe-
werben:
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Damen-Einzel
Herren-Einzel
Herren-Einzel
Herren-Einzel
Herren-Einzel
Herren-Einzel
Herren-Doppel
Mixed
Consolation

25 + ab Jahrgang 1985 und é&lter
40 + ab Jahrgang 1970 und alter
50 + ab Jahrgang 1960 und é&lter
60 + ab Jahrgang 1950 und alter
70 + ab Jahrgang 1940 und alter

Zugelassen zu diesem Turnier sind Steuerberater/-innen
und Steuerbevollméachtigte mit beruflicher Niederlassung
in Deutschland.

Neben dem Turnier wird ein umfangreiches Rahmenpro-
gramm angeboten, so dass sich die Fahrt in den
Schwarzwald auch gut fir einen Familienurlaub eignet.
Insbesondere besteht auch fiir die Familienangehdrigen,
die bislang den Weg zum Tennis noch nicht gefunden
haben, die Madglichkeit, abseits vom Turniergeschehen
diesen schdnen Sport mit Hilfe eines versierten Trainers
zu erlernen.

Die Hochschwarzwaldtourismus GmbH organisiert weit-
gehend das Begleitprogramm und nimmt auch die Hotel-
reservierungen vor: Telefon: 07652/12060,

E-Mail: info@hochschwarzwald.de,

Internet: www.hochschwarzwald.de

Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an die Steuer-
beraterkammer Sidbaden, Frau Regina Zink, Telefon:
0761/70526-11, E-Mail: regina.zink@stbk-suedbaden.de.

55. 5. Deutsche Steuerberater-Meisterschaften am
26. September 2010 im Rahmen des 37. real -
BERLIN-MARATHON

Auch im Jahr 2010 findet wieder der Berlin-Marathon
statt. Wir haben uns dieser spektakuldren Veranstaltung
vor 5 Jahren angeschlossen und suchen auch in diesem
Jahr wieder die schnellsten Steuerberater der Republik.
Auf die ersten 3 laufsiichtigen Kolleginnen und Kollegen
waren die Goldenen, Silbernen und Bronzenen Béren.
Die Anmeldung ist denkbar einfach. Mit der fiir Steuer-
berater individualisierten Onlineanmeldung wahlen Sie
den sichersten und auch den unkompliziertesten Weg der
Anmeldung. Eine weitere Angabe zum Team Steuerbera-
ter ist dann nicht mehr notwendig. Falls Sie zusatzlich fur
einen Verein gewertet werden wollen, vergessen Sie bitte
nicht die Vereinsangabe auf der Onlineanmeldung. Beide
Angaben, Team Steuerberater und Verein, kommen dann
in die Wertung.

Onlineanmeldung unter:
https:// secure.mikatiming.de/scc/steuerberater/2010/
de/

Weitere Informationen zu der Veranstaltung finden Sie
wie immer auf unserer Homepage oder unter
http://www.real-berlin-marathon.com/events/ber-
lin_marathon/2010/index.de.php.

56. Eingaben und Stellungnahmen der Bundes-
steuerberaterkammer

Die Bundessteuerberaterkammer hat vom 1. November
2009 bis 28. Februar 2010 die nachstehend aufgefiihrten
Stellungnahmen abgegeben:

16.11.2009
Stellungnahme zum Entwurf eines BMF-Schreibens zur
MaRgeblichkeit der Handelsbilanz fiir die steuerliche
Gewinnermittlung

gerichtet an: BMF

20.11.2009
Stellungnahme zum Entwurf einer Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift tber die Neufassung der Gewerbesteuer-
Richtlinien 2009 (GewStR 2009) GZ IV C 7 - G
1310/08/10001; DOK 2009/0680147

gerichtet an: BMF

25.11.2009
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Be-
schleunigung des Wirtschaftswachstums

gerichtet an: FA BT

30.11.2009
Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesminis-
teriums der Finanzen zum Gesetz zur Umsetzung steuer-
rechtlicher EU-Vorgaben sowie weiterer steuerrechtlicher
Regelungen

gerichtet an: BMF

10.12.2009

Stellungnahme zum Entwurf des BMF-Schreibens vom

5. Mai 2009 (BstBI I S. 631) zur Anrechnung und Erstat-

tung von Kapitalertragssteuer bei tber den Dividenden-

stichtag zu regulierenden Geschéften; Entwurf eines

BMF-Schreibens zu Fragen im Zusammenhang mit Er-

stattung der Bescheinigung durch Steuerberater und

Rechtsanwélte

GZ IV C 1-S2252/09/10003 — DOK 2009/0736373
gerichtet an: BMF

15.12.2009
Eingabe zur Abgeltungssteuer und Solidaritatszuschlag
gerichtet an: BMF

21.01.2010
Stellungnahme zum Entwurf einer Dienstleistungs-
Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV)

gerichtet an: WA BR

29.01.2010
Eingabe zu Beherbergungsleistungen: Vorsteuerabzug
aus Rechnungen ab dem 1. Januar 2010

gerichtet an: BMF
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04.02.2010
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung steuerlicher EU-Vorgaben sowie zur Anderung
steuerlicher Vorschriften — BT-Drs. 17/506 sowie zu den
Formulierungshilfen

gerichtet an: FA BT

18.02.2010
Stellungnahme zum Referentenentwurf fur ein ,,Gesetz
zur Stérkung des Schutzes von Vertrauensverhdltnissen
zu Rechtsanwiélten im Strafprozessrecht*

gerichtet an: BMJ

19.02.2010
Eingabe zur neuen Zeile 108 im Mantelbogen der Ein-
kommensteuererklarung 2009

gerichtet an: BMF

26.02.2010
Eingabe zu den Vordrucken fir die Abgabe der Ein-
kommensteuererklarungen

gerichtet an: BMF

57. Termine der Bundessteuerberaterkammer

In der Zeit vom 1. Oktober 2009 bis 31. Dezember 2009
hat die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) folgende
Termine wahrgenommen:

7. Oktober 2009:

17. Sitzung des Ausschusses ,,Verfahrens- und Steuer-
strafrecht*

Der Ausschuss setzte sich insbesondere mit aktuellen
Entwicklungen des Steuerstrafrechts und dem strafpro-
zessualen Arrest auseinander. Daneben befasste er sich
mit den Hinweisen der Bundessteuerberaterkammer zur
edv-gestlitzten Betriebspriifung und zur Durchsuchung
und Beschlagnahme beim Steuerberater.

7. Oktober 2009:

Gesprach mit Vertretern des Bundesverbands der
Rechtsberater fiir betriebliche Altersversorgung und
Zeitwertkontene. V.

Ein Gespréchsthema war die mogliche Zusammenarbeit
von Rentenberatern und Steuerberatern in Angelegenhei-
ten der betrieblichen Altersversorgung.

8. Oktober 2009:

50. Sitzung des D-A-CH Steuerausschusses, Zirich
Auf der Jubilaumssitzung wurde neben der Abstimmung
in Hinblick auf neu zu bearbeitende Themen insbesonde-
re die Vorbereitung fur den nachsten D-A-CH Steuer-
kongress im Frihjahr 2011 in Wien abgeschlossen.

19./20. Oktober 2009:

84. Sitzung des Ausschusses ,,Steuerberatungsrecht*
Im Mittelpunkt der Sitzung stand die Erarbeitung von
Vorschlédgen zur Novellierung der Fachberaterordnung.
Zudem befasste sich der Ausschuss mit berufs- und haf-
tungsrechtlichen Einzelfragen wie z. B. der Frage der
Anwendbarkeit deutschen Berufsrechts bei Téatigkeiten
im Ausland oder der Haftung des Steuerberaters fiir

Insolvenzverschleppungsschéden. Gegenstand der Bera-
tungen war ferner der Entwurf der Hinweise der Bundes-
steuerberaterkammer zur Tatigkeit des Steuerberaters als
Aufsichtsrat bzw. Beirat.

21. Oktober 2009:

Gesprach mit der Justiziarin der SPD-Bundestags-
fraktion Brigitte Zypries

Der Président der Bundessteuerberaterkammer Dr. Horst
Vinken traf die scheidende Bundesministerin der Justiz
Brigitte Zypries in Berlin. Das Treffen bildete den
Schlusspunkt der konstruktiven und erfolgreichen Zu-
sammenarbeit der Organisationen des Berufsstandes mit
dem Bundesministerium der Justiz im Bemiihen um eine
praxistaugliche Reform des Bilanzrechts.

23. Oktober 2009:

1. Internationaler Steuerfachtag ,,Steuerberatung in
Europa“ der Steuerberaterkammer Hessen, Frank-
furt/Main

Vertreter des Finanzministeriums und der Finanzverwal-
tung stellten unter anderem Probleme eines einheitlichen
Unternehmenssteuerrechts in Europa dar. Im Anschluss
wurden die MaRnahmen der berufsstandischen Organisa-
tionen zur Unterstiitzung auf dem Weg nach Europa vor-
gestellt. Die Vertreter der Bundessteuerberaterkammer
erlauterten hierbei ihre Tatigkeiten auf dem Gebiet des
internationalen Steuerrechts und gaben Hinweise zum
Fachberater fur Internationales Steuerrecht.

23. Oktober 2009:

Kammertag Thiringen, Weimar

Auf Einladung der Steuerberaterkammer Thiringen be-
richtete der Préasident der Bundessteuerberaterkammer
Dr. Horst Vinken Uber aktuelle Entwicklungen bei der
Einflhrung des Risikomanagements der Finanzverwal-
tung aus Sicht der steuerberatenden Berufe.

26. Oktober 2009:

Gesprachskreis mit dem Botschafter Spaniens in
Deutschland

Anlasslich des Gesprachskreises berichtete der spanische
Botschafter (iber die Plane seines Landes in Hinblick auf
die bevorstehende EU-Ratsprasidentschaft ab Januar
2010. Die Bundessteuerberaterkammer interessierte sich
insbesondere fiir Fragen zum Umgang mit der EU-
Dienstleistungsrichtlinie, die nach Auskunft des Bot-
schafters einen Arbeitsschwerpunkt wéhrend der spani-
schen Ratsprésidentschaft, die im Januar 2010 beginnt,
bilden soll.

28. Oktober 2009:

75. Sitzung des Ausschusses 50 ,,Internationales Steu-
errecht*

In der Ausschusssitzung wurde die Ausarbeitung von
Anregungen in Hinblick auf Anderungen im internationa-
len Steuerrecht fur den deutschen Gesetzgeber beschlos-
sen. Eine Vertreterin des BMF hielt einen Vortrag zum
neuen Art. 7 OECD-MA sowie zum European Joint
Transfer Pricing Forum.
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28. Oktober 2009:

Sitzung des Arbeitskreises ,,Berufsbildungsstatistik*
beim Statistischen Bundesamt, Wiesbaden

Auf der Arbeitskreissitzung wurden die Probleme bei der
Umstellung der Berufsbildungsstatistik auf Individualda-
ten sowie Losungsansétze besprochen. Weiterhin wurden
die Ergebnisse fur das Berichtsjahr 2008 vorgestelit.

29. Oktober 2009:

Arbeitskreis ,,Berufsrechte*

Der Arbeitskreis, der sich aus den Geschéaftsfiihrungen
der Bundessteuerberaterkammer, der Bundesrechtsan-
waltskammer, der Bundesnotarkammer, der Patentan-
waltskammer und der Wirtschaftspriferkammer zusam-
mensetzt, befasste sich mit aktuellen berufspolitischen
und berufsrechtlichen Fragen. Auf der Tagesordnung
standen unter anderem die geplanten Novellierungen der
Berufsordnung der Steuerberater bzw. der Wirtschafts-
prufer sowie der Stand der Umsetzung des nach der EU-
Dienstleistungsrichtlinie geforderten Normenscreening.

3. November 2009:

26. Sitzung des Ausschusses 80 ,,Handelsrecht, Ab-
schlusserstellung und Prifungswesen

Der Ausschuss diskutierte den Entwurf eines BMF-
Schreibens ,,Maligeblichkeit der Handelsbilanz fur die
steuerliche Gewinnermittlung; Anderung des § 5 Abs. 1
EStG durch das BilMoG* und erarbeitete Anmerkungen
fiir eine Stellungnahme. Dariiber hinaus wurden Einzel-
fragen zum BilMoG erdrtert.

4. November 2009:

Arbeitskreis ,,Chancengleichheit* des Bundesverban-
des der Freien Berufe

Der Arbeitskreis erdrterte im Wesentlichen die sich durch
das Projekt ,,Erfolgsfaktor Familie des Bundesministe-
riums fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend ergeben-
den Kooperationsmdglichkeiten fiir die Freien Berufe.

5. November 2009:

Sitzung der Gemeinsamen Kommission ,,Elektroni-
scher Rechtsverkehr* des EDV- Gerichtstages e. V.
Thema der Sitzung war unter anderem das ,,Ersetzende
Scannen®. In diesem Zusammenhang informierte das
Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) uber einen Workshop mit Vertretern aus Verwal-
tung, Politik, Justiz und Wirtschaft im Frihjahr 2010.
Die Bundessteuerberaterkammer wird daran teilnehmen.
Zu den Themen 'ELENA' und 'DE-Mail' erfolgte ein
Sachstandsbericht.

9. November 2009:

Sitzung des Rechtsausschusses des Europaischen
Parlaments, Brissel

Die Mitglieder des Rechtsausschusses diskutierten unter
anderem die Frage der Notwendigkeit eines Jahresab-
schlusses fiir Kleinstunternehmen. Die Bundessteuerbe-
raterkammer warb im Vorfeld und am Rande der Sitzung
fiir die Beibehaltung der bestehenden Regelungen.

10. November 2009:
Repréasentantentreffen des
Freien Berufe (BFB), Brussel
Reprasentanten der Freien Berufe Osterreichs und
Deutschlands trafen sich in der Vertretung der Bundes-
steuerberaterkammer in Brissel, um aktuelle berufsrecht-
liche Fragen zu erdrtern. Insbesondere ging es um Fragen
zur Berufsanerkennung, die im Européischen Parlament
diskutiert wurden.

Bundesverbandes der

10./11. November 2009:

Geschéftsfuhrerkonferenz der Bundessteuerberater-
kammer und der Steuerberaterkammern

Zu Beginn der Geschéftsfiihrerkonferenz stellte sich der
neue Leiter des flr das Berufsrecht der Steuerberater
zustandigen Referats im Bundesministerium der Finanzen
vor. Im Anschluss wurden Meinungen und Erfahrungen
zu Fragen aus den Bereichen Berufsrecht sowie Aus- und
Fortbildung ausgetauscht. Hierbei wurden unter anderem
aktuelle Fragestellungen im Zusammenhang mit der Er-
teilung einer Aushahmegenehmigung vom Verbot der
gewerblichen Tétigkeit sowie Praxisfragen zur Berufs-
haftpflichtversicherung erortert. Im Bereich Aus- und
Fortbildung war unter anderem die Frage, inwieweit eine
Ausbildung von Steuerfachangestellten auch durch Syn-
dikus-Steuerberater maéglich ist, Gegenstand der Beratun-
gen.

11. November 2009:

Berufsrechtliche Fachtagung des Deutschen wissen-
schaftlichen Instituts der Steuerberater e.V.

Das Deutsche wissenschaftliche Institut der Steuerberater
e.V. (DWS-Institut) veranstaltete in diesem Jahr eine
berufsrechtliche Fachtagung zum ,,Fremdbesitzverbot im
Recht der Steuerberater und anderer Freier Berufe®. Der
Vorsitzende des DWS-Instituts und Prasident der Bun-
dessteuerberaterkammer Dr. Horst Vinken begrifite die
Aussage der Bundesregierung im Koalitionsvertrag, am
Fremdbesitzverbot uneingeschrankt festhalten zu wollen.
Diskussionsbeitrage lieferten die Mitglieder des Wissen-
schaftlichen Arbeitskreises ,,Berufsrecht* des DWS-
Instituts. Ein Tagungsband, der alle Referate und Diskus-
sionsbeitrdge dokumentiert, wird im DWS-Verlag er-
scheinen.

13. November 2009:

Gemeinsame Sitzung mit dem DIHK

Auf der gemeinsamen Sitzung wurde die Ausgestaltung
der Steuerpolitik der neuen Regierung im Rahmen des
Wachstumsbeschleunigungsgesetzes  erdrtert.  Ferner
wurden die Erwartungen an die laut Koalitionsvertrag
einzusetzenden Kommissionen in den Bereichen Ein-
kommensteuer, Umsatzsteuer sowie Gemeindefinanzre-
form diskutiert. Weitere Themen waren der vom Bun-
desministerium der Finanzen vorgelegte Entwurf eines
Schreibens zur Maligeblichkeit der Handelsbilanz fiir die
steuerliche Gewinnermittlung sowie aktuelle Fragen zur
Umsatzsteuer und dem internationalen Steuerrecht.
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17. November 2009:

Kammertag Kéln

Der Prasident der Bundessteuerberaterkammer Dr. Horst
Vinken berichtete im Rahmen des Kammertages Kdln
uber aktuelle Entwicklungen bei der Einfihrung des
Risikomanagements der Finanzverwaltung aus Sicht der
steuerberatenden Berufe.

18. November 2009:
Gemeinschaftsausschuss
rung*

Der Ausschuss, dem neben der Bundessteuerberater-
kammer die fihrenden Berufshaftpflichtversicherer an-
gehdren, befasste sich mit verschiedenen Fragen des
Versicherungsschutzes. Gegenstand der Sitzung war
zudem die Frage der Rechtscheinhaftung bei Kundma-
chung von freien Mitarbeitern auf Geschaftspapieren.

»Berufshaftpflichtversiche-

20. November 2009:

26. Forum Finanzpolitik und Steuerrecht, Karlsruhe
Der Prasident der Bundessteuerberaterkammer Dr. Horst
Vinken richtete im Rahmen des 26. Forums Finanzpoli-
tik und Steuerrecht an die zahlreichen Gaste aus Berufs-
stand, Politik, Rechtsprechung, Wissenschaft und Ver-
waltung ein GruBwort.

24. November 2009:

213. Prasidialsitzung

Das Prasidium befasste sich mit aktuellen berufsrechtli-
chen und -politischen sowie steuerrechtlichen Fragen.

26. November 2009:

27. Sitzung des Ausschusses 80 ,,Handelsrecht, Ab-
schlusserstellung und Prufungswesen®

Schwerpunkt der Ausschusssitzung war die Besprechung
des Entwurfs der Verlautbarung zu den Grundsatzen fur
die Erstellung von Jahresabschliissen durch Steuerbera-
ter.

30. November 2009:

Anhdrung vor dem Finanzausschuss des Deutschen
Bundestages zum Entwurf eines Gesetzes zur Be-
schleunigung des Wirtschaftswachstums (,,Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz*)

Die Bundessteuerberaterkammer nahm als Sachverstan-
dige an der Anhorung des Finanzausschusses des Deut-
schen Bundestages zum Wachstumsbeschleunigungsge-
setz teil. Themen waren unter anderem Korrekturen an
der Unternehmenssteuerreform und an der Erbschaftsteu-
erreform.

30. November 2009:

19. Sitzung des Ausschusses 60 ,,Unternehmensbera-
tung/Betriebswirtschaft*

Der Ausschuss diskutierte den Entwurf von Hinweisen
fir die Ermittlung des Wertes einer Steuerberatungspra-
xis. Zudem wurde die Planung von betriebswirtschaftli-
chen Seminaren fur das kommende Jahr diskutiert.

2. Dezember 2009:

38. Sitzung des Ausschusses 01 ,,Zukunftsentwicklung
des Berufs*

Der Ausschuss befasste sich mit den Herausforderungen,
die sich zukinftig fur den Berufsstand stellen. Weiterhin
wurden Handlungsoptionen fiir Berufsstand und Kam-
merarbeit erdrtert.

2. Dezember 2009:

Sitzung des Ausbildungspaktbeirats, Hannover

Auf der Sitzung wurde Uber eine Weiterfihrung des Aus-
bildungspaktes, der Ende 2010 auslduft, beraten. Der
Ausbildungspaktbeirat der Freien Berufe plédierte flr
eine Fortfihrung. Wesentliche Aufgabe des Pakts soll
weiterhin die bestmdgliche Versorgung der Jugendlichen
mit betrieblichen Ausbildungspléatzen sein.

3. Dezember 2009:

Sitzung des Versicherungsausschusses der Versiche-
rungsstelle Wiesbaden, Wiesbaden

Neben der Erérterung der ,,Vorlaufigen Gewinn- und
Verlustrechnung 2008* und der Risiko- und Beitragssitu-
ation im Tarif fur Steuerberater und Wirtschaftspriifer
standen Uberlegungen fiir ein Modell zur Gewinnbeteili-
gung und eine Gesetzesinitiative zur Korrektur der Recht-
sprechung des BGH zur Haftung von Sozien im Fokus
der Beratungen. Des Weiteren wurde (iber den Deckungs-
schutz bei genehmigten gewerblichen Tétigkeiten gespro-
chen.

3. Dezember 2009:

27. Sitzung des Ausschusses 61 ,,Ertragsteuern

Der Ausschuss diskutierte unter anderem Utber den Ent-
wurf eines BMF-Schreibens zur MaRgeblichkeit der Han-
delshilanz fiir die steuerliche Gewinnermittlung sowie
das neue Schreiben zur ertragsteuerlichen Behandlung
der privaten Nutzung von betrieblichen PKW’s. Praxis-
probleme bei der Realteilung sowie bei der Abldsung von
Pensionszusagen und Fragen im Zusammenhang mit der
Abgeltungsteuer standen ebenfalls auf der Tagesordnung.

4. Dezember 2009:

Besucher einer Delegation der serbischen Finanzver-
waltung

Die Teilnehmer der Delegation informierten sich bei
ihrem Besuch uber den Aufbau und die Arbeit der Selbst-
verwaltung der Steuerberater in Deutschland. Die Delega-
tion zeigte groRRes Interesse an den deutschen Steuerge-
setzen und der Zusammenarbeit zwischen dem Bundes-
ministerium der Finanzen und der Bundessteuerberater-
kammer.

7. Dezember 2009:

Symposium des Deutschen wissenschaftlichen Insti-
tuts der Steuerberater e. V.

Das Deutsche wissenschaftliche Institut der Steuerberater
e. V. (DWS-Institut) ist im Rahmen des diesjahrigen
Symposiums zu dem Ergebnis gekommen, dass verfas-
sungsrechtliche Grundsétze vom deutschen Steuergesetz-
geber haufig zu wenig beachtet werden. Die Folgen sind
eine Vielzahl verfassungsgerichtlicher Verfahren und
eine schwindende Akzeptanz der Steuerbirger.
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Die 15 ,Leitlinien zum verfassungsrechtlichen Rahmen
des Steuerrechts* des wissenschaftlichen Arbeitskreises
»Steuerrecht” des DWS-Instituts wurden anldsslich des
DWS-Symposiums vorgestellt und diskutiert. Ein Ta-
gungsband, der alle Referate und Diskussionsheitrage
dokumentiert, wird im DWS-Verlag erscheinen.

7. Dezember 2009:

Antrittsbesuch beim Bundesminister der Finanzen
Dr. Wolfgang Schéuble

Der neue Bundesminister der Finanzen Dr. Wolfgang
Schéauble empfing die Vertreter der Bundessteuerberater-
kammer, den Prasidenten Dr. Horst Vinken, den Vizepra-
sidenten Dr. Hartmut Schwab sowie die Hauptgeschafts-
fiihrerin Nora Schmidt-KeReler, zu einem ersten Ge-
spréch in Berlin. Die steuerpolitische Agenda der Bun-
desregierung bildete den Schwerpunkt des Austauschs,
der intensiv fortgesetzt werden soll.

15. Dezember 2009:

Sitzung des Arbeitskreises ,,Berufsrechte” des Bun-
desverbandes der Freien Berufe

Neben den Beteiligungs- und Kooperationsmdglichkeiten
in den Freien Berufen standen vor dem Hintergrund eines
aktuellen Urteils des EuGH die Berufshaftpflichtversi-
cherung bei grenziberschreitenden Dienstleistungen
sowie aktuelle Entwicklungen im Bereich der Bachelor-
bzw. Masterstudiengénge im Vordergrund der Beratun-
gen. Darlber hinaus waren der Sachstand beim Nor-
menscreening im Rahmen der Umsetzung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie sowie der Entwurf eines CEN-
Guides zur Erarbeitung von Dienstleistungsnormen Ge-
genstand der Sitzung.

58. Aus der Arbeit der Steuerberaterkammer
Brandenburg fur den Zeitraum 01.01.2010 bis
31.03.2010

15.01./
16.01.2010

Berufsausbildung — Crashkurs in Vor-
bereitung auf die mindliche Ab-
schlussprifung ,,Steuerfachangestell-
te/r* — Herbst/Winter 2009/2010
19.01.2010 Bundessteuerberaterkammer
Erfahrungsaustausch zur Durchfiihrung
der Steuerberaterpriifungen

19.01.2010 Amtsgericht Neuruppin
Wettbewerbsrechtliches Verfahren
21.01.2010 Besprechung im Wirtschaftsministeri-
um zum ,,Einheitlichen Ansprechpart-
ner*

22.01.2010 Jahresempfang  des
Berlin-Brandenburg

Finanzgerichts

25.01.2010 7. Finanzgerichtstag in KoéIn

26.01.2010

27.01.2010

27.01.2010

29.01.2010

01.02. bis

05.02.2010

02.02.2010

03.02.2010

05.02.2010

10.02.2010

11.02.2010

15.02. bis
22.02.2010

17.02.2010

17.02.2010

20.02.2010

24.02.2010

27.02.2010

Mundliche Abschlusspriifung ,,Steuer-
fachangestellte/r Herbst/Winter
2009/2010

Gesprach mit der Staatssekretérin im
Finanzministerium des Landes Bran-
denburg

Gemeinsamer Neujahrsempfang der
Brandenburger Kammern

Landgericht Cottbus
Amtseinfiihrung und Amtsausfiihrung
des Présidenten

Kompaktseminar ,,Steuerfachangestell-
te/r* in Vorbereitung auf die schriftli-
che Abschlusspriufung — Sommer 2010

Bundessteuerberaterkammer
Besprechung zu Ausbildungsfragen

Neujahrsempfang der Brandenburgi-
schen Notarkammer

Bundessteuerberaterkammer
Gesprach mit den Préasidenten der
Steuerberaterkammern

Finanzgericht Berlin-Brandenburg
Teilnahme an einem Gerichtsverfahren

Seminarveranstaltung ,,Aktuelle Ent-
wicklung im Wirtschafts- und Gesell-
schaftsrecht*

Miindliche Steuerberaterpriifung 2010

Vorstandssitzung, 41 Tagesordnungs-
punkte, davon 12 TO-Punkte berufs-
aufsichtliche Vorgénge

Gemeinsame Vorstandssitzung  mit
dem Vorstand der Steuerberaterkam-
mer Berlin

Berufsausbildung
Vorbereitungslehrgang auf die Zwi-
schenprifung 2010 ,,Steuerfachange-
stellte*

Gemeinsame Sitzung des Prasidiums
der Bundessteuerberaterkammer und
der Présidenten der Steuerberaterkam-
mern mit den Steuerabteilungsleitern
des Bundes und der Lander

Berufsausbildung
Vorbereitungslehrgang auf die Zwi-
schenprifung 2010 ,,Steuerfachange-
stellte*
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10./11.05.

HLBS - Hauptverbandstagung in

02.03.2010 Steuerberaterverband Berlin-Branden- 2010 Mainz
burg
34. Berliner Steuerfachtagung 04.06. bis Vorbereitungslehrgang auf die mindli-
05.06.2010 che Abschlussprufung ,,Steuerfachan-
06.03.2010 Berufsausbildung gestellte/r* — Sommer 2010 -
Schulbegleitender Unterricht 1. Aus- ) )
bi|dungsjahr "Steuerfachangestel|te“ 07.06. bis Mindliche AbSChlussprUfUng »Steuer-
25.06.2010 fachangestellte/r — Sommer 2010 —
08.03.2010 Zwischenpriifung Steuerfachangestell- _ _
te/r« 03.07.2010 Ausbildungsabschlussfeier
10.03.2010 Finanzgericht Berlin-Brandenburg 15.09.2010 Berufsbildungsausschuss-Sitzung
Teilnahme an einem finanzgerichtli- ) . .
chen Verfahren 15.09.2010 Treffen mit ehrenamtlich tatigen Be-
rufskollgen
12.03./ Berufsausbildung ]
13.03.2010 Seminar ,,Klausurentechnik* 30.09./01.10. 5. Internationaler Deutscher Steuerbe-
2010 raterkongress — Italien 2010
16.03.2010 Teilnahme an der 20. Satzungsver- ) o
sammlung 05.10. bis Schriftliche Steuerberater-Priifung
07.10.2010
16.03.2010 Teilnahme am Erfahrungsaustausch ] )
”Steuerfachwirtprufung“ der Bundes- 11.10. bis 33. Deutscher Steuerberatertag 2010 in
steuerberaterkammer 13.10.2010 Leipzig
17.03.2010 Teilnahme an der Sitzung des Lan- 13.10.2010 Klimagesprach mit der Brandenburger
desausschusses flr berufliche Bildung Finanzverwaltung
des Landes Brandenburg ) o
01.11. bis Schriftliche Abschlusspriifung ,,Steuer-
19.03./20.03./  Vorbereitungsseminar auf die mindli- ~ 02.11.2010 fachangestellte/r* — Herbst/Winter
21.03.2010 che Prifung zum/zur ,Steuerfach- 2010/2011 -
wirt/in“
28./29.10.2010 HLBS, 61. Steuerfachtagung in Berlin
22.03.2010 Feierliche Bestellung neuer Steuerbe-
raterinnen und Steuerberater ) )
20.11.2010 Ordentliche Kammerversammlung in
23.03.2010 DATEV -  Geschaftsfilhrerbespre- Potsdam
chung
07.12.2010 Miindliche Prufung zur Verleihung der
Berufsbezeichnung ,,Landwirtschaftli-
29.03/ Berufsausbildung zum ,,Steuerfachan- che Buchstelle
30.03.2010 estellten® — Schriftliche Abschluss-
grSfingerl FrUhja%r;:Sogmer 20?(:) _uss 08.12.2010 Schriftliche Fortbildungspriifung
09.12.2010 zum/zur ,,Steuerfachwirt/in*
10.12.2010
. 17.01. bis Miindliche Abschlusspriifung ,,Steuer-
V1. Termine 26.01.2011 fachangestellte/r* — Herbst/Winter
2010/2011 -
17.04.2010 Berufsausbildung — Schulbegleitender
08.05.2010 Unterricht 1. Ausbildungsjahr 04.04. bis Miindliche Fortbildungspriifung
12.06.2010 15.04.2011 zum/zur ,,Steuerfachwirt/in“
24.04.2010 Berufsausbildung — Schulbegleitender
29.05.2010 Unterricht 2. Ausbildungsjahr
26.06.2010
03./04.05. DEUTSCHER STEUERBERATER- VIl.Anlagen
2010 KONGRESS 2010 in Berlin
22.04.2010 Seminarveranstaltung ,,Aktuelles Steu-
errecht — Rechtsprechung und Verwal-
tungsanweisungen*
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3. Ball der Freiberufler am 20. LFB-Grundungstag

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Her-
ren,

unser Landesverband der Freien Berufe
Brandenburg e.V. wird am 28. Januar 2011
seinen 20. Griindungstag begehen.

Die Teilnehmer an der Jahreshaupt-
versammlung des LFB am 14. Dezember
2009 haben sich dafiir ausgesprochen, ne-
ben der politischen Wiirdigung dieses, fir
die Entwicklung der Freiberuflichkeit in un-
serem Bundesland so wichtigen Datums,
als gesellschaftliches Ereignis auch einen
Ball der Freiberufler durchzufiihren.

Von daher gestatte ich mir, Sie im Namen
des Prasidiums des Landesverbandes der
Freien Berufe Brandenburg e.V. zum nun-
mehr bereits 3. Ball der Freiberufler unse-
res Bundeslandes einzuladen, der am 28.
Januar 2011 im Dorint-Hotel Potsdam statt-
findet. Ausgehend vom gegenwartigen Pla-
nungsstand kann ich lhnen mitteilen, dass
der Teilnehmerpreis an dieser Veranstal-
tung zwischen 90,00 und 100,00 Euro pro

Person betragen wird, worin die Getranke
allerdings nicht eingeschlossen sind. Auch
kann davon ausgegangen werden, dass
es wie bei den vorangegangenen Veran-
staltungen wiederum gelingen wird, attrak-
tive Konditionen fir die Ubernachtungen
zu verhandeln. Da die Vorbereitung einer
solchen Veranstaltung neben dem logisti-
schen Aufwand auch die Beachtung des
hierfur zur Verfligung stehenden Finanzvo-
lumens erfordert, bitte ich Sie auf diesem
Wege recht herzlich, Ihr Interesse an der
Teilnahme an unserem 3. Ball der Freibe-
rufler moglichst bis zum 30. April 2010 als
Fax-Antwort oder als E-mail an die Ge-
schéftstelle zu richten.

Um Verstandnis bitte ich Sie wiederum
auch dafir, dass diese ,Primareinladung"
aus Kostengriinden in dieser rationellen
Form erfolgt. Selbstverstandlich werden
alle Damen und Herren, die sich flr eine
Teilnahme an unserem Ball entschieden
haben, nochmals personlich angeschrie-
ben. Die sehr gute Resonanz, die unsere
Freiberuflerbélle jeweils im Oktober 2003

Landesverband der Freien Berufe Land Brandenburg e. V.

15:] 3. Ball der Freiberufier -

Anmeldeformular

und 2005 bei den Teilnehmern gefunden
haben, l&sst sicher wiederum erwarten,
dass auch diese Veranstaltung ein voller
Erfolg wird und an die wir uns gern zurtick-
erinnern werden.

Ich wirde mich sehr freuen, Sie am
28.01.2011 im Dorint-Hotel Potsdam be-
gruen zu kdnnen.

Thomas Schmidt
Prasident

Der 3. Ball der Freiberufler findet statt:
Freitag, den 28. Januar 2011
Dorint-Hotel Potsdam

Jégerallee 20

14469 Potsdam

Tel.: 0331 274 9033

Organisation:

Landesverband der Freien Berufe Bran-
denburg e.V., Ines Philipp

Tel.: 0331 2977 413

Fax: 0331 2977 171

E-Mail: info@freie-berufe-brandenburg.de

3. Ball der Freiberufler am Freitag, den 28. Januar 2011

itel

Name

Vorname

StralRe

Postleitzahl

Wohnort

Anzahl der Teilnehmer

RUCKMELDUNG BITTE BIS ZUM 30. APRIL 2010

: NBURG




Wir erfallen hiermit die traurige Pflicht, das Ableben
unserer Berufskollegen

Rolf Haberlandt

Steuerberater

Silvester Pinger

Steuerbevollméchtigter

bekannt zu geben.
Wir werden unseren Kammermitgliedern ein ehrendes Andenken

bewahren.

Steuerberaterkammer Brandenburg
Vorstand und Geschéftsfiihrung

Seite 44 StBK Brandenburg — Mitteilungsblatt 01/10



	Text-st-01.pdf
	I. Mitteilungen der Kammer
	1. Gespräch mit Finanzstaatssekretärin Trochowski
	2. Bekanntmachung zur Steuerberaterprüfung 2010 
	3. Steuererklärungsfristen
	4. Horizonte 2010 – Gemeinsamer Neujahrsempfang der Brandenburger Kammern
	5. Verabschiedung des Präsidenten des Landgerichts Cottbus, Herrn Bernd Walter, und Einführung seines Amtsnachfolgers, Herrn Klaus-Christoph Clavée
	6. 7. Deutscher Finanzgerichtstag in Köln
	7. Technisches Finanzamt wird in den Brandenburgischen IT-Dienstleister integriert
	8. Bundesweite Online-Steuerberater-Befragunghier: Befragungsergebnisse
	9. Genehmigung des Jahresabschlusses 2008 und des Finanzplanes 2010 durch das Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg
	10. Verleihung der Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ – Prüfungstermine und Anmeldefristen
	11. Bundesweiter Steuerberater-Suchdienst:Eintragungen jederzeit kostenfrei möglich!
	12. DWS-Gutachtendienst unterstützt Steuerberater bei der Beantwortung schwieriger Steuerrechtsfragen qualifiziert und effizient
	13. Finanzminister Dr. Helmuth Markov trifft neu bestellte Steuerberaterinnen und Steuerberater
	14. Aufruf zur Teilnahme am Lastschriftverfahren
	15. Finanzgericht Berlin-Brandenburghier: Zählkartenerhebung – Statistische Erfassung
	16. Bericht über die Mitgliederbewegung im Zeitraum 01.01.2010 bis 31.03.2010 
	17. Geburtstage und Berufsjubiläen von Kammermitgliedern
	18. Abwehr unerlaubter Hilfeleistung in Steuersachen sowie verbotswidriger Werbung

	II. Steuerberatungsgesetz/Berufsrecht
	19. Berufsgerichtliche Entscheidungen
	20. Finanzgerichtliche Entscheidungen
	21. Berufsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit Änderungen des 8. Steuerberatungsänderungsgesetzes
	22. Benennung eines allgemeinen Vertreters/Praxisabwicklers
	23. Musterverfahren zur Klärung der sozialversicherungsrechtlichen Vertretungsbefugnis des Steuerberaters in Statusfeststellungsverfahren 
	24. Haftung des Steuerberaters für Insolvenzverschleppungsschäden
	25. Versicherungsschutz nach der neuen Rechtsprechung des BGH zur Haftung bei der Sozietät
	26. Beschäftigung freier Mitarbeiter und Verschwiegenheitspflicht
	27. Zeichnungsrecht eines Steuerberaters als freier Mitarbeiter
	28. Zeichnungsbefugnis angestellter Steuerberater
	29. Die Pflichten im Mandat
	30. Altgesellschaften: Änderung des Steuerberatungsgesetzes
	31. Herausgabe von Handakten im Steuerstrafverfahren
	32. Ausschuss „Steuerberatergebührenrecht“ bei der Bundessteuerberaterkammer
	33. Artikel zur berufsrechtlichen Praxis

	III. Ausbildung/Fortbildung
	34. Prüfungstermine und Anmeldefristen für den Ausbildungsberuf „Steuerfachangestellte/r“ und für die Fortbildungsprüfung zum/zur „Steuerfachwirt/in“
	35. Ergebnisse der Abschlussprüfung – Herbst/ Winter 2009/2010 – im Ausbildungsberuf „Steuerfachangestellte/r“
	36. Umfrage der Steuerberaterkammer Brandenburg zur Berufsausbildung
	37. Beginn des Ausbildungsjahres 2010/2011 vorbereiten – Mitarbeiternachwuchs sichern
	38. Steuerberaterkammer unterstützt Schülerpraktika
	39. Oberstufenzentrum II Spree-Neiße - Erfahrungsaustausch am 25.11.2009
	40. FIBU-Praxistage am Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin – Ein Erfahrungsbericht  
	41. Bundessteuerberaterkammer gibt Unterrichtsmaterial zum Thema Steuern und Finanzen heraus
	42. Hinweise zu aktuellen Fragen der Berufsausbildung
	43. Förderung der Weiterbildung mit Prämiengutscheinen

	IV. Steuerrecht/Zivil- und Handelsrecht/Arbeitsrecht
	44. Unterschriftserfordernis beim Vorsteuer-Vergütungsverfahren
	45. Neues BMF-Schreiben zur Ausstellung für Steuerbescheinigungen für Kapitalerträge nach § 45a Absatz 2 und 3 EStG
	46. Verfassungsgericht entscheidet über Übergangsregelung zu Halbeinkünfteverfahren
	47. Neuerungen in der gesetzlichen Unfallversicherung
	48. Künstlersozialabgabe – Neues Online-Verfahren bei der Künstlersozialkasse

	V. Europafragen/Verschiedenes
	49. Trauer um den ehemaligen BStBK-Präsidenten Dr. Wilfried Dann
	50. BStBK-Präsident Dr. Horst Vinken 70 Jahre alt
	51. EU-Dienstleistungsrichtlinie: Neue Informationspflichten für Steuerberater
	52. 5. INTERNATIONALER DEUTSCHER STEUERBERATERKONGRESS 2010 – ITALIEN
	53. Verschärfte Regelungen der Auftragsdatenverarbeitung – Konsequenzen für Steuerberater 
	54. 14. Deutsche Tennismeisterschaften der Steuerberater in Hinterzarten
	55. 5. Deutsche Steuerberater-Meisterschaften am 26. September 2010 im Rahmen des 37. real,-BERLIN-MARATHON
	56. Eingaben und Stellungnahmen der Bundessteuerberaterkammer
	57. Termine der Bundessteuerberaterkammer
	58. Aus der Arbeit der Steuerberaterkammer Brandenburg für den Zeitraum 01.01.2010 bis 31.03.2010

	VI. Termine
	VII. Anlagen

	Balleinladung
	Tod Haberlandt+Pinger,S.

